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1 Allgemeines 

1.1 Bestellung als nichtamtlicher Sachverständiger 

Ich wurde mit Bescheid des Amtes der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 5 ï 
Anlagenrecht, Umweltschutz und Verkehr, Hauptreferat III ï Natur und Umweltschutz, 
Europaplatz 1, 7001 Eisenstadt vom 27.7.2007, Zl. 5-N-B4035/29-2007, gemäß § 12 Abs. 2 
UVP-G 2000 iVm. § 52 Abs. 2 AVG, im Verfahren nach dem UVP-G betreffend RVH 
Reststoffverwertungs GmbH, Errichtung einer thermischen Reststoffverwertungsanlage in 
der KG. Heiligenkreuz, zum Sachverständigen für UVP-Koordination bestellt. 

1.2 Grundlagen des Gutachtens 

Das vorliegende Gutachten beruht auf 

Á dem Technischen Projekt der RVH Reststoffverwertungs GmbH, Revision 01 vom 
10.12.2007 

Á der Umweltverträglichkeitserklärung, Revision 01 vom 10.12.2007 

Á den ergänzenden Angaben und Auskünften der Projektwerberin vom 

­ 2.4.2008 (Antragseinschränkung hinsichtlich des Einsatzes tierischer 
Nebenprodukte; Situierung der Nutzwasserbrunnen, Emissionsgrenzwerte beim 
Einsatz von Kohle im Wirbelschichtkessel, Emissionsgrenzwerte des 
Hilfskessels, Nachweis der Einhaltbarkeit des Staubgrenzwertes beim 
Hilfskessel, Staubemissionen von Siloanlagen, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
dem Projektgrundstück in der Bauphase, Kesselwirkungsgrad 
Wirbelschichtkessel, Klarstellung hinsichtlich Plänen für die 
Hochspannungsanlage, vertragliche Vereinbarung mit der Lenzing Fibers GmbH, 
Anpassung von bestehenden Beleuchtungseinrichtungen, Vorlage zusätzlicher 
Fotomontagen und Einzäunung des Betriebsgrundstückes) 

­ 4.4.2008 (Öffnungshäufigkeit der Tore und Abschätzung der Geruchsemissionen 
bei maximaler Bahnanlieferung, grafische Darstellung der berechneten 
Immissionskonzentrationen) 

­ 9.5.2008 (grafische Darstellung der berechneten Immissionskonzentrationen) 

­ 19.5.2008 (Beistell- und Verschubkonzept für den Bahntransport) 

­ 19.5.2008 (Korrektur der Einlage B.3.6 (Materialbilanz, Geräteeinsatz Bauphase) 
des Technischen Projekts) 

­ 27.5.2008 (Stellungnahme hinsichtlich Erschütterungen aus dem 
Straßenverkehr) 

­ 2.6.2008 (Begutachtung der Auswirkungen auf benachbarte Gebiete in Ungarn, 
Verfasser: A.o. Univ.-Prof. Dr. Hans Puxbaum, Zivilingenieur für Technische 
Chemie, Wien / Mag. W. Knauder, Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik, Wien) 

­ 5.6.2008 (Hexachlorbenzol-Emissionen) 

­ 9.6.2008 (Angaben zum möglichen Kondensationsbetrieb in der geplanten 
Anlage) 

­ 23.6.2008 (Ersatzwasserversorgung durch die Lenzing Fibers GmbH) 

­ 27.6.2008 (Sichtbarkeit von Abgasfahnen, Verfasser: Mag. W. Knauder, 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien) 

Á dem Prüfbuch 

Á dem allgemeinen (gemeinsamen) Befund 



 

Reststoffverwertungsanlage Heiligenkreuz Integrative Gesamtbewertung (2.7.2008) 

 

 Seite 6 von 122  

Á den Gutachten der Sachverständigen für 

­ Abfalltechnik und Abfallwirtschaft, Ing. Herbert Grath, Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 9 ï Gewässeraufsicht und Gewässerentwicklung 

­ Bautechnik, Ing. Alfred Malits, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 
8 - Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

­ Brand- und Explosionsschutz, Ing. Andreas Braunstein, 
Landesfeuerwehrkommando Eisenstadt 

­ Elektrotechnik, Ing. Helmut Kirnbauer, Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 8 ï Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

­ Eisenbahntechnik, Dipl.-Ing. Manfred Korhammer, Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 8 ï Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

­ Energiewirtschaft und Strahlenschutz, Dipl.-Ing. Christian Schügerl, Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, Abt. 8 ï Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

­ Forst und Jagd, Dipl.-Ing. Hubert Himmlmayr, Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 4b ï Güterwege, Agrar- und Forsttechnik 

­ Geologie und Hydrogeologie, Dr. Josef Hofer, Technisches Büro für Geologie, 
Stadtschlaining 

­ Grundwasserwirtschaft und Hochwasserschutz, Dipl.-Ing. Dr. Stefan Haider, Büro 
Pieler ZT GmbH, Eisenstadt 

­ Landschaft und Erholung, Dipl.-Ing. Günther Tischler, Regionalentwicklung - DI 
Tischler ZT GmbH, Graz 

­ Landwirtschaft, Vegetation, Boden, Dipl.-Ing. Albert Mehsam, Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, Abt. 4a ï Agrar- und Veterinärwesen 

­ Maschinenbau und Sicherheitstechnik, Dipl.-Ing. Edmund Bucsich, Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, Abt. 8 ï Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

­ Meteorologie, Klima und Luftschadstoffimmissionen, Mag. Elisabeth Scheicher, 
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD 4 Umwelttechnik 

­ Naturschutz, Dr. Eduard Weber, Amt der Bgld. Landesregierung, Abt. 5/III ï 
Biologische Station 

­ Raumordnung, Dr. Erich Kummer, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 
Abt. LAD-RO 

­ Schalltechnik und Belange des Emissionszertifikategesetzes, Dipl.-Ing. Johann 
Trettler, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 8 - Straßen-, 
Maschinen- und Hochbau 

­ Straßenverkehr-Erschütterungen, Univ. Prof. Dr. Peter Steinhauser, 
Zivilingenieur für Technische Physik, Wien 

­ Straßenverkehrstechnik, Ing. Peter Hannes Steck, Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 8 ï Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

­ Thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen, Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
techn. Harald Raupenstrauch, Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für 
Thermoprozesstechnik 

­ Umweltmedizin, o. Univ.-Prof. Dr. med. Manfred Neuberger, Institut für 
Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien 

­ Wasserwirtschaft-Abwasser, Dipl.-Ing. Wolfgang Wukovits, Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, Abt. 9 ï Außenstelle Oberwart 

Á der Stellungnahme des Vertreters des Arbeitsinspektorats Eisenstadt vom 26.6.2008 

Á der Stellungnahme des Verkehrs-Arbeitsinspektorats vom 8.2.2008 
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2 Einleitung 

2.1 Überblick über die bisherigen Schritte des UVP-Verfahrens 

Mit Antrag vom 13.4.2007 bzw. 23.4.2007 wurde für das gegenständliche Vorhaben die 
Durchführung eines Vorverfahrens beantragt und ein Konzept der Umweltverträglichkeits-
erklärung vorgelegt. Das UVE-Konzept wurde im Zeitraum 1.6. ï 22.6.2007 in Österreich und 
in der Republik Ungarn zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt.  

Nach Einholung von Stellungnahmen des Bgld. Umweltanwaltes und des BMLFUW und 
Begutachtung durch die Sachverständigen erging mit Schreiben Zl. 5-N-B4035/28-2007 vom 
25.7.2007 eine abschließende Stellungnahme der Behörde, in der im Wesentlichen 
festgestellt wurde, dass das im UVE-Konzept dargestellte Vorhaben, soweit dies an Hand 
der vorgelegten Unterlagen beurteilt werden konnte, keine offensichtlichen Mängel aufweist. 
Aus Sicht der Behörde waren jedoch gegenüber den Angaben im UVE-Konzept in der 
Umweltverträglichkeitserklärung eine Reihe zusätzlicher, näher beschriebener Angaben 
erforderlich. 

Der am 19.10.2007 eingebrachte Genehmigungsantrag für das gegenständliche Vorhaben 
wurde unter Mitwirkung der Sachverständigen einer detaillierten Vorprüfung unterzogen, die 
zur Erlassung von Mängelbehebungsaufträgen mit den Schreiben der Behörde vom 
19.11.2007, 21.11.2007 und 30.11.2007 führte. Die überarbeiteten und ergänzten 
Antragsunterlagen wurden mit Schreiben der Projektwerberin vom 7.1.2008 bei der Behörde 
in Form eines Gesamtaustausches der Unterlagen (bezeichnet als Revision 01) eingebracht.  

Das geplante Vorhaben wurde bereits mit Schreiben des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 16.5.2007 zum Zeitpunkt des 
Vorverfahrens an die Republik Ungarn notifiziert, die sodann mit Schreiben vom 11.7.2007 
eine Stellungnahme zum Konzept der Umweltverträglichkeitserklärung abgab. Bei einer 
Besprechung am 17.7.2007 in Eisenstadt wurde von den Vertretern der Republik Ungarn der 
ungarische Standpunkt zu den Anforderungen an das Umweltverträglichkeitsprüfungs-
verfahren für die geplante Anlage dargelegt.  

Zu den Antragsunterlagen selbst hat die Republik Ungarn mit Schreiben vom 27.3.2008 eine 
umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Das erste Konsultationsgespräch mit der Republik 
Ungarn gem. Art. 5 der Espoo Konvention wurde am 10.6.2008 in Eisenstadt durchgeführt, 
wo von der ungarischen Seite weitere Unterlagen (Immissionsmessdaten) übergeben 
wurden. 

Die Republik Slowenien hat mit Schreiben vom 11.3.2008 erklärt, dass auf Basis der 
Angaben in einer von österreichischer Seite übermittelten Studie über die Auswirkungen der 
geplanten Anlage auf Slowenien (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien, 
14.1.2008) mit keinem wesentlichen grenzüberschreitenden Einfluss auf die Umwelt in 
Slowenien zu rechnen sei und deshalb am weiteren Verfahren zur Beurteilung des 
grenzüberschreitenden Einflusses der Anlage nicht teilgenommen werde. 

2.2 Rechtliche Grundlagen des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

Nach § 12 Abs. 4 UVP-G 2000 hat das Umweltverträglichkeitsgutachten  

1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens vorgelegte 
Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom Projektwerber/von der 
Projektwerberin vorgelegte Unterlagen gemäß § 1 nach dem Stand der Technik und 
dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften in einer umfassenden 
und zusammenfassenden Gesamtschau1 und unter Berücksichtigung der 

                                                
1
 Im 3. Abschnitt (Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen und Hochleistungsstrecken) des UVP-G 2000 

wird bei den Aufgaben des Umweltverträglichkeitsgutachtens (§ 24c Abs. 5 Z. 1 UVP-G 2000) von einer 
Ăumfassenden und integrativen Gesamtschauñ gesprochen. 
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Genehmigungskriterien des § 17 aus fachlicher Sicht zu bewerten und allenfalls zu 
ergänzen, 

2. sich mit den gemäß § 5 Abs. 3 und 4 (Stellungnahmen der mitwirkenden Behörden, 
des Umweltanwaltes, der Standortgemeinde sowie des BMLFUW), § 9 Abs. 5 
(Stellungnahmen aus der öffentlichen Auflage der Antragsunterlagen) und § 10 
(Stellungnahmen anderer Staaten, die von den Auswirkungen des Vorhabens 
betroffen sein könnten) vorgelegten Stellungnahmen fachlich auseinander zu setzen, 
wobei gleichgerichtete oder zum gleichen Themenbereich eingelangte 
Stellungnahmen zusammen behandelt werden können, 

3. Vorschläge für Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 (belastungsmindernde 
Maßnahmen) auch unter Berücksichtigung des Arbeitnehmer/innen/schutzes zu 
machen, 

4. Darlegungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 (Alternativen, ĂNullvarianteñ, 
Standortvarianten) zu enthalten und 

5. fachliche Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Entwicklung des Raumes unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne 
und im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu enthalten. 

Gemäß § 12 Abs. 5 UVP-G 2000 sind im Umweltverträglichkeitsgutachten weiters 
Vorschläge zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur nachsorgenden Kontrolle nach 
Stilllegung zu machen. 

Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat eine allgemein verständliche Zusammenfassung zu 
enthalten (§ 12 Abs. 6 UVP-G 2000). 

Bei der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens sind die vom Projektwerber/der 
Projektwerberin im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung oder im Verfahren 
vorgelegten oder sonstige der Behörde zum selben Vorhaben oder zum Standort 
vorliegende Gutachten und Unterlagen mit zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 3 UVP-G 2000). 

2.3 Teilgutachten und zusammenfassende Gesamtschau 

Im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz in der Erstfassung 1993 war noch ein zweistufiges 
Verfahren der Begutachtung der Antragsunterlagen vorgesehen: Zuerst Erstellung von 
Teilgutachten, dann Erarbeitung eines Gesamtgutachtens.2 Seit der UVP-G-Novelle 2000 
gibt es größere verfahrensrechtliche Spielräume.  

In der Praxis hat sich bewährt, dass die einzelnen Fachgutachter bereits bei der Erstellung 
der Teilgutachten auf die Gesamtauswirkungen Bedacht nehmen und diese z.B. im Rahmen 
von Gutachterklausuren diskutieren. Ein koordinierender Gutachter oder 
Verfahrenskoordinator erstellt sodann ein abschließendes integratives Gesamtgutachten.  

ĂDas Gesamtgutachten ist nicht die Aneinanderreihung von Einzelgutachten, sondern 
stellt eine Gesamtbewertung dar. Daher können unter diesem Aspekt auch 
Einzelgutachter zu einer negativen Beurteilung in ihren jeweiligen Teilbereichen 
kommen. Das abschließende UV-GA stellt dann eine integrative Gesamtbewertung 
auf. Bei der Erstellung des UV-GA kommt daher dem/der KoordinatorIn eine 
besonders wichtige Stellung zu. Er/Sie hat die einzelnen Gutachten zu einer 
Gesamtschau zusammenzuf¿hren und zu werten.ñ3 

Um dem integrativen Anspruch (Ăumfassende und zusammenfassende Gesamtschauñ) des § 
12 Abs. 4 Z. 1 UVP-G 2000 entsprechen zu können, wurde bereits vom Beginn des 

                                                
2
 Vgl. § 11 Abs. 1 UVP-G idF. BGBl. Nr. 697/1993 

3
 Auszugsweise zitiert nach Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft: 

Rundschreiben zur Durchführung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G 2000), Gz. BMLFUW-
UW.1.4.2/0006-V/1/2006 vom 20.02.2006. 



 

Reststoffverwertungsanlage Heiligenkreuz Integrative Gesamtbewertung (2.7.2008) 

 

 Seite 9 von 122  

gegenständlichen UVP-Verfahrens an im Rahmen regelmäßiger Projektbesprechungen4 
unter Leitung der Behörde und fachlicher Abstimmung durch den UVP-Koordinator auf die 
Möglichkeit eines umfassenden Informationsaustausches zwischen den Sachverständigen 
geachtet. Diese interdisziplinäre Projektarbeit stellte die Fortsetzung einer Vorgangsweise 
dar, die sich bereits im Vorverfahren gemäß § 4 UVP-G 2000 bewährt hatte. 

Der Prüfrahmen für die Teilgutachten (Fachgutachten) der Sachverständigen wurde durch 
die Formulierung entsprechender Beweisfragen im Prüfbuch so gezogen, dass neben der 
Behandlung der im UVP-Verfahren anzuwendenden materiell-rechtlichen Vorschriften 
insbesondere eine Befassung mit den Beweisthemen, die aus den speziellen 
Genehmigungsvoraussetzungen des § 17 UVP-G 2000 resultieren, vorgegeben war.5 Auch 
die sonstigen Aufgaben des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

­ Vorschläge für belastungsvermindernde oder ïverhindernde Maßnahmen 
(einschließlich Beweissicherungs- und Kontrollmaßnahmen), 

­ Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der von der Projektwerberin 
geprüften Alternativen sowie den umweltrelevanten Vor- und Nachteile des 
Unterbleibens des Vorhabens (ĂNullvarianteñ), 

­ fachliche Auseinandersetzung mit Stellungnahmen und Einwendungen 

wurden im Prüfbuch für jede/jeden Sachverständige/n detailliert festgelegt.  

Die von der Republik Ungarn eingebrachten Stellungnahmen und Unterlagen wurden im 
Prüfbuch berücksichtigt und in den Teilgutachten aus fachlicher Sicht beurteilt. Ebenso 
wurde in die Begutachtung auch der beim Konsultationsgespräch am 10.6.2008 in 
Eisenstadt übergebene Bericht über die Durchführung von Luftschadstoff-
Immissionsmessungen in der Stadt Szentgotthárd einbezogen.  

Die Teilgutachten behandeln daher bereits ausführlich und unter gegenseitiger Abstimmung 
die fachspezifischen Aspekte, die sich aus den Bestimmungen des § 12 Abs. 4 und 5 UVP-G 
2000 ergeben. Die derart von den Sachverständigen erstellten fachspezifischen Gutachten 
sind damit integrierender Bestandteil des Umweltverträglichkeitsgutachtens und sollen 
möglichst vollständig die für die Entscheidung der UVP-Behörde aus Sicht der 
Sachverständigen zu beurteilenden Fragen beantworten. 

Die Gutachten bauen auf einem vom UVP-Koordinator erstellten allgemeinen Befund auf, in 
dem die wesentlichen, für alle Fachbereiche relevanten Angaben und Daten zum Standort 
des Vorhabens und zu den geplanten Anlagen (technische Beschreibung und 
Betriebsbeschreibung) enthalten sind. Damit sollten Doppelgleisigkeiten und unnötiger 
Mehraufwand bei der Erstellung der Teilgutachten vermieden werden. Die Teilgutachten 
enthalten damit in Ergänzung des allgemeinen Befundes jeweils nur eine fachspezifische 
Befundergänzung. 

Die Erstellung eines Gesamtgutachtens in Form einer Zusammenstellung bzw. 
Zusammenfassung der Teilgutachten zu einem Dokument mit abschließender integrativer 
Gesamtbewertung hätte aus Sicht der Behörde keinen Erkenntnisgewinn erwarten lassen, so 
dass im Prüfbuch festgelegt wurde, dass auf Basis der Teilgutachten vom UVP-Koordinator 
eine (getrennte) zusammenfassende Gesamtschau (integrative Gesamtbewertung) erstellt 
wird, wobei hier auch auf fachbereichsübergreifende Fragestellungen eingegangen wird, die 
in den Teilgutachten nicht abschließend behandelt werden können. 

Das Umweltverträglichkeitsgutachten besteht somit aus dem allgemeinen Befund, den 
Teilgutachten der einzelnen Sachverständigen und der gegenständlichen integrativen 
Gesamtbewertung.  

Dementsprechend wird im vorliegenden Gutachten nicht mehr explizit auf die 
Stellungnahmen gemäß § 5 Abs. 3 und 4 (Stellungnahmen der mitwirkenden Behörden, des 

                                                
4
 Projektbesprechungen vom 26.11.2007, 8.1.2008, 13.3.2008, 14.4.2008, 28.4.2008 und 9.6.2008. 

5
 Vgl. Prüfbuch, Seite 7, Punkt 1.3. 
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Umweltanwaltes, der Standortgemeinde sowie des BMLFUW), § 9 Abs. 5 (Stellungnahmen 
aus der öffentlichen Auflage der Antragsunterlagen) und § 10 UVP-G 2000 (Stellungnahmen 
anderer Staaten) eingegangen, da zu diesen bereits in den Teilgutachten eine umfassende 
und detaillierte fachliche Auseinandersetzung erfolgte. 

2.4 Integrative Gesamtbewertung 

2.4.1 Rechtliche Anforderungen an die integrative Gesamtbewertung 

Aus der Zusammenschau der Bestimmungen des § 12 Abs. 4 und 5 (Aufgaben des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens), § 1 Abs.1 UVP-G 2000 (Aufgaben der 
Umweltverträglichkeitsprüfung) und § 17 UVP-G 2000 (Genehmigungsvoraussetzungen) 
ergeben sich (auch) für die integrative Gesamtbewertung folgende inhaltliche Schwerpunkte: 

Á Gewährleistung der Begrenzung der Emissionen von Schadstoffen nach dem Stand 
der Technik 

Á Gewährleistung der Abfallvermeidung, -verwertung und ïentsorgung nach dem Stand 
der Technik 

Á Prüfung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf Menschen, Tiere, 
Pflanzen und deren Lebensräume, Boden, Wasser, Luft und Klima, auf die 
Landschaft, auf Sach- und Kulturgüter und auf die Entwicklung des Raumes, 
insbesondere Vermeidung von Auswirkungen, die  

­ das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

­ den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand der 
Gewässer bleibend schädigen,  

­ zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des § 
77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

­ zu schwerwiegenden Umweltbelastungen in Folge von Wechselwirkungen, 
Kumulierung oder Verlagerungen führen 

Die Prüfung der Auswirkungen muss sowohl die Errichtung, den Betrieb und die 
Stilllegung als auch vom bestimmungsgemäßen Betrieb abweichende 
Betriebszustände (Betriebsstºrungen, ĂStºrfªlleñ) der geplanten Anlage umfassen. 

Á Prüfung bzw. Vorschlag von Maßnahmen, durch die schädliche, belästigende oder 
belastende Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt verhindert oder verringert 
oder günstige Auswirkungen des Vorhabens vergrößert werden, insbesondere im 
Hinblick auf die Anforderung 

­ die Immissionsbelastung zu schützender Güter möglichst gering zu halten, 

­ zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen 

Á Vorschläge zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur nachsorgenden Kontrolle 
nach Stilllegung 

Á Darlegungen zu den Vor- und Nachteilen der vom Projektwerber/von der 
Projektwerberin geprüften Alternativen sowie den umweltrelevanten Vor- und 
Nachteilen des Unterbleibens des Vorhabens (ĂNullvarianteñ) 

Angemerkt wird, dass nach § 1 Abs. 1 Z. 4 UVP-G 2000 eine Auseinandersetzung mit den 
umweltrelevanten Vor- und Nachteilen der vom Projektwerber/von der Projektwerberin 
geprüften Standort- oder Trassenvarianten nur vorgesehen ist, wenn für das Vorhaben die 
gesetzliche Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen 
ist. 

Neben den spezifisch UVP-rechtlichen Anforderungen sind bei der Gesamtbewertung 
natürlich auch weitere Aspekte relevant, die v.a. in den materiell-rechtlichen Vorschriften 
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umgesetzt sind, wie z.B. die Belange der Sicherheitstechnik, Brandschutztechnik, des 
Arbeitnehmerschutzes, uvam. 

2.4.2 Umsetzung 

Zur Gewährleistung einer adäquaten zusammenfassenden Information wurde getrachtet, 
dass im gegenständlichen Gutachten alle wesentlichen Informationen über das Vorhaben, 
die Inhalte der Umweltverträglichkeitserklärung und die Ergebnisse der Begutachtung 
enthalten sind.  

Der Anspruch einer zusammenfassenden und übersichtlichen Information hat natürlich zur 
Folge, dass auf die Wiedergabe von Details verzichtet werden muss. Diesbezüglich stehen 
als Informationsquelle das Technische Projekt, die Umweltverträglichkeitserklärung, die 
allgemeine und technische Beschreibung des Vorhabens im allgemeinen Befund und die 
Teilgutachten der Sachverständigen zur Verfügung.  

Im Abschnitt 3 des Gutachtens erfolgt eine kurze Beschreibung des Vorhabens hinsichtlich 
Standort, technischer Ausgestaltung und Betriebsablauf. 

Im Abschnitt 4 des Gutachtens werden geordnet nach Themengebieten die wesentlichsten 
Inhalte und Aussagen der Umweltverträglichkeitserklärung wiedergegeben, die Ergebnisse 
der Beurteilung in den Teilgutachten dargestellt und darauf aufbauend für jeden 
Themenbereich eine Bewertung durchgeführt. Die Bewertung in einem Themenbereich 
erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage der Teilgutachten der Sachverständigen. Wo es 
erforderlich und zweckmäßig erschien, wurden bei der Bewertung auch eigene 
Einschätzungen, zusätzliche Informationen aus der Fachliteratur usw. berücksichtigt.  

Im 5. Abschnitt sind zusätzliche Auflagen, die sich aus der gesamtheitlichen Beurteilung des 
Vorhabens und seiner Auswirkungen im Hinblick auf die Genehmigungsbestimmungen des § 
17 UVP-G ergeben, zusammengestellt. 

Im Abschnitt 6 befindet sich eine Übersicht aller von den Sachverständigen bzw. nach dem 
gegenständlichen Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verhinderung oder 
Verringerung schädlicher, belästigender oder belastender Auswirkungen auf die Umwelt, die 
über die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen hinausgehen. 

Im 7. Abschnitt werden die aus den Gutachten resultierenden Maßnahmen zur 
Beweissicherung und zur Emissions-, Immissions- und Auswirkungskontrolle 
zusammengefasst. 

Im 8. Abschnitt des Gutachtens erfolgt die Gesamtbewertung durch Zusammenschau der 
Ergebnisse aus allen Themenbereichen. 

2.4.3 Grenzen der integrativen Gesamtbeurteilung 

Der in § 12 Abs. 4 Z. 1 UVP-G 2000 erhobene Anspruch nach einer Ăumfassendenñ 
Bewertung der Auswirkungen6 des Vorhabens hat bestimmte Grenzen, die sich aus der 
ĂKonstruktionñ des UVP-G 2000 als Projekt-UVP und dem vom 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz verwendeten Umweltbegriff ergeben:  

Á Vom UVP-G sind ï mit Ausnahme der unter § 17 Abs. 2 Z. 2 lit. a erfassten 
Auswirkungen auf das Eigentum oder sonstige dingliche Reche von Nachbarn keine 
Folgen eines Vorhabens im ökonomischen Bereich erfasst. Das gleiche gilt für 
mögliche soziale Folgen eines Vorhabens. Der Umweltbegriff des UVP-G erhebt die 

                                                
6
 Präziser ausgedrückt geht es nach § 12 Abs. 4 Z. 1 UVP-G 2000 um die Bewertung der zur Beurteilung der 

Auswirkungen des Vorhabens vorgelegten Umweltverträglichkeitserklärung und anderer relevanter vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegter Unterlagen. 
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Auswirkungen auf die physische Umwelt und nicht auf die soziale oder ökonomische 
Umwelt des Menschen zum Gegenstand der Beurteilung.7 

Á Auch überregionale und globale durch Kumulationseffekte zustande kommende 
Umweltauswirkungen können auf der Ebene eines Einzelvorhabens nicht gelöst 
werden, da hiefür überregionale oder globale Zielsetzungen und Regelungen 
erforderlich sind, die sich nicht auf ein einzelnes Vorhaben, sondern auf ganze 
Branchen oder Sektoren beziehen. Über die Anwendung eines vielleicht auch weit 
gefassten Standes der Technik hinausgehend kann in einem Verfahren nach dem 
UVP-G 2000 z.B. die Frage nach der ĂVertrªglichkeitñ der projektbedingten CO2-
Emissionen nicht gelöst werden.8 

Á Eine Projekt UVP nach dem UVP-G 2000 kann auch nur in sehr eingeschränktem 
Umfang die Aufgabe einer Standort-UVP (vergleichende Untersuchung und 
Bewertung verschiedener Standorte für das Vorhaben) oder einer Ăstrategischenñ 
UVP (vergleichende Untersuchung z.B. verschiedener technischer Konzepte der 
Abfallbehandlung) übernehmen. Der Umfang der Darlegungen zu geprüften 
Standorten9 und (z.B. technischen) Alternativen ist nach dem UVP-G 2000 vom 
Willen des Antragstellers bestimmt und ist jedenfalls durch seine Möglichkeiten 
begrenzt, eine andere Lösung auch realisieren zu können. Darlegungen zu 
Standorten und Alternativen in der Umweltverträglichkeitserklärung können damit 
eine nach sektoralrechtlichen Bestimmungen (z.B. Naturschutzgesetze der Länder) 
u.U. erforderliche Begründung für die Abwägung von für und gegen ein Vorhaben 
sprechenden (öffentlichen) Interessen liefern. Aus dem UVP-G 2000 selbst ergibt 
sich ï mit Ausnahme von umweltverbessernden Projektmodifikationen ï aber kein 
Anspruch, den Ăinsgesamt bestenñ Standort oder z.B. eine andere Ăinsgesamt 
bessereñ Technologie zu ermitteln oder zu realisieren.10 

 

                                                
7
 Siehe dazu ausführlicher bei Wimmer/Bergthaler (1998): Der Gegenstand der UVP. In: Die 

Umweltverträglichkeitsprüfung, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, IV Rz. 57 ff. 
8
 Wimmer/Bergthaler, a.a.O., IV Rz. 53 f. 

9
 Dies ist nach § 1 Abs. 1 Z. 4 UVP-G 2000 nur erforderlich, wenn für das Vorhaben die gesetzliche Möglichkeit 

einer Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist. 
10

 Wimmer/Bergthaler, a.a.O., IV Rz. 40 f. 
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3 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Eine detaillierte allgemeine und technische Beschreibung des Vorhabens einschließlich der 
wesentlichen technischen Kenndaten aller Anlagenteile kann dem allgemeinen Befund 
entnommen werden.  

3.1 Allgemeines 

Mit Genehmigungsantrag vom 19.10.2007, abgeändert und ergänzt mit Schriftsatz vom 
7.1.2008 wurde von der  

RVH Reststoffverwertungs GmbH 
Europastraße 1 
7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal 

und als Zweitantragstellerin (hinsichtlich der geplanten Verlängerung der Anschlussbahn und 
der Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der bestehenden Anschlussbahn im 
Businesspark Heiligenkreuz) von der  

Business-Park Heiligenkreuz GmbH 
Europastraße 1 
7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal 

der Antrag um Genehmigung der Errichtung und des Betriebes einer Anlage zur thermischen 
Verwertung von Abfällen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) 
gestellt.  

In der Anlage sollen ausschließlich nicht gefährliche Abfälle (v.a. vorbehandelter Hausmüll 
und Hausmüllfraktionen, heizwertreiche Fraktionen aus Gewerbeabfällen, Klärschlamm und 
ähnliche Abfallstoffe) in aufbereiteter Form eingesetzt werden, die überwiegend per Bahn 
über die zu verlängernde Anschlussbahn des Businesspark Heiligenkreuz, aber auch per 
LKW angeliefert werden sollen. 

Der Zweck der Anlage ist die Versorgung der im Businesspark Heiligenkreuz bestehenden 
Anlage zur Herstellung von Zellulosefasern (ĂLyocellñ) der Fa. Lenzing Fibers GmbH mit 
Energie (Dampf und Strom), und zwar sowohl des bestehenden Produktionsbetriebes als 
auch dessen geplante Erweiterung. Die Versorgung weiterer Betriebe im Businesspark 
Heiligenkreuz ist möglich und zum Teil technisch vorbereitet, aber nicht Gegenstand des 
Antrages. 

Die Bauzeit der Anlage wird mit zwei Jahren angegeben, die vorgesehene Nutzungsdauer 
mit mindestens 50 Jahren.  

Mit der geplanten Anlage stehen folgende Projekte im sachlichen und räumlichen 
Zusammenhang, die aber durch Dritte beantragt und realisiert werden sollen: 

Á Zum Anschluss der geplanten Anlage an das öffentliche Verteilernetz ist eine 
Kabelverbindung zum Umspannwerk Eltendorf geplant. Die 20 kV-
Hochspannungserdkabel sollen vom Umspannwerk Eltendorf bis zum Schalthaus 
Heiligenkreuz/Industrie in der RVH Anlage von der BEWAG Netz GmbH verlegt 
werden. Zu diesem Projekt gehören auch Teile der Hochspannungs-Schaltanlage in 
der geplanten Anlage. 

Á Für die Versorgung der geplanten Anlage mit Erdgas ist die Errichtung von zwei 
Erdgasleitungen (DN 150 und DN 300) auf dem Gelände des Businesspark 
Heiligenkreuz vorgesehen, die durch die BEGAS-Burgenländische 
Erdgasversorgungs-Aktiengesellschaft realisiert werden sollen. 

3.1.1 Situierung 

Die Anlage soll auf dem Gelände des Businesspark Heiligenkreuz im Wesentlichen auf den 
Grundstücken Nr. 1150/14 und 1150/15, EZ 1188, Grundbuch 31109 Heiligenkreuz im 
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Lafnitztal errichtet werden.  

Die Fläche der Betriebsgrundstücke beträgt 80.921 m2, davon werden von der geplanten 
Anlage 53.060 m2 beansprucht. Zusätzlich wird für Verkehrsflächen, die Energie- und 
Medienleitung zur Lenzing Fibers GmbH und die Errichtung der Anschlussbahn eine Fläche 
außerhalb der Betriebsgrundstücke im Ausmaß von ca. 2.897 m² benötigt. 

Die Betriebsgrundstücke, soweit sie von der Errichtung der geplanten Gebäude und Außen- 
und Nebenanlagen betroffen sind, sind als Bauland ï Industriegebiet (BI) und als 
Verkehrsflächen (V) gewidmet und befinden sich im Eigentum der Business-Park 
Heiligenkreuz GmbH. Es ist vorgesehen, dass die RVH Reststoffverwertungs GmbH mit der 
Business-Park Heiligenkreuz GmbH hinsichtlich der Betriebsgrundstücke GSt-Nr. 1150/14 
und 1150/15 einen Optionsvertrag abschließen und die geplante Anlage somit auf Grundlage 
eines Baurechtsvertrages errichtet und betrieben wird. 

3.1.2 Beantragte Abfallarten und -mengen 

Die beantragte maximale Durchsatzmenge an Abfällen beträgt 325.000 Tonnen pro Jahr. 
Neben der Gesamt-Durchsatzmenge ist auch die Einsatzmenge bestimmter Abfallkategorien 
entsprechend nachstehender Tabelle begrenzt, wobei die Menge sonstiger in der Tabelle 
nicht angeführten Abfälle maximal 70.000 t/a beträgt. Die übernommene Menge an 
Shredderrückständen wurde im Antrag mit 20 % der gesamten am jeweiligen Tag 
übernommenen Abfallmenge limitiert. 

Tabelle 1: Übersicht zu den mengenmäßig bedeutenden Abfällen zur Aufbereitung und Verwertung 

Abfallkategorie max. Menge t/a 

Siedlungsabfälle - Feinfraktion < 120.000 

Siedlungsabfälle - Grobfraktion < 210.000 

Siedlungsabfälle - Leichtfraktion < 66.000 

Shredderrückstände < 30.000 

Stäube < 8.000 

Rechengut < 15.000 

Klärschlamm < 70.000 

Altholz < 30.000 

 

3.1.3 Betriebszeiten 

Es sind folgende Betriebszeiten für die Übernahme von Abfällen und Brennstoffen bzw. für 
den Betrieb der geplanten Anlage beantragt. 

Tabelle 2: Betriebszeiten 

Betriebsbereich Betriebszeiten 

Übernahme von Abfällen und Brennstoffen; Abtransport der 
Verbrennungs- und Rauchgasreinigungsrückstände 

2-Schichtbetrieb 

Mo-Fr:    06:00 bis 14:00  
              14:00 bis 22:00  
Sa          06:00 bis 14:00 

Wirbelschichtanlage und Brennstoffaufbereitung 

3-Schichtbetrieb (Dauerbetrieb)  

Mo-So:   06:00 bis 14:00  
              14:00 bis 22:00  
              22:00 bis 06:00 

Büro (Gleitzeit) Mo-Fr    08:00 bis 17:00 
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3.2 Übersicht über die Anlage und den Betriebsablauf 

Das beantragte Vorhaben umfasst im Wesentlichen die beiden mit einer Förderbrücke 
verbundenen Anlagenteile bzw. Gebªude der ĂBrennstoffannahmeñ und der 
ĂWirbelschichtanlageñ sowie diverse AuÇen- und Nebenanlagen und eine Energie- und 
Medienleitung zur EMZ der Lenzing Fibers GmbH sowie die Anbindung an die bestehende 
Anschlussbahn des Businessparks Heiligenkreuz. 

3.2.1 Transport 

Im Gebäude der Brennstoffannahme werden Abfälle in loser oder in Ballen verpresster Form 
entweder per Bahn oder per LKW angeliefert. Der Transport der Abfälle erfolgt in 
geschlossenen Containern oder Silofahrzeugen bzw. in Fahrzeugen mit geschlossenen 
Aufbauten oder entsprechenden Abdeckungen.  

Klärschlamm, Rechengut und staubförmige Abfälle werden nur in geschlossenen Containern 
bzw. Silowagen per Lkw angeliefert und im Bereich der Wirbelschichtanlage übernommen. 

Im Fall des Transportes per LKW ist vorgesehen, dass durch entsprechende vertragliche 
Vereinbarungen nur LKW zum Einsatz gelangen, welche mindestens der Emissionsnorm 
EURO 4 entsprechen. 

Bei maximalem Bahnanteil (80 % Bahnanlieferung) können die Abfälle mit täglich zwei 
Beistellvorgängen entsprechend der bisherigen Bedienung des Businessparks Heiligenkreuz 
angeliefert werden, wobei die erste Bedienung in den Morgenstunden (7:00 ï 8:00) und die 
zweite Bedienung am frühen Nachmittag (13:00 ï 14:00) vorgesehen ist. Ein Bahntransport 
ist nur an Werktagen vorgesehen. 

3.2.2 Brennstoffannahme 

Im Gebäude der Brennstoffannahme erfolgt ï ausgenommen Klärschlämme, Rechengut und 
Stäube ï die Eingangskontrolle, Übernahme und mechanische Aufbereitung der Abfälle. Die 
Entladung der per Bahn oder LKW angelieferten Abfälle wird über entsprechende Abkipp- 
und Entladestellen vorgenommen. Die Brennstoffannahme untergliedert sich in folgende 
Anlagenbereiche: 

­ Haupt-Anlieferhalle 

­ LKW-Anlieferungshalle 

­ Ballenlager 

­ Aufbereitung 

­ Reststofflager 

­ Förderbrücke 

­ Betriebs- und Sozialräume 

In der ca. 2.000 m² großen Haupt-Anlieferhalle ist eine Anlieferung der Abfälle sowohl per 
LKW als auch mit der Bahn über das die Halle durchlaufende Bahngleis möglich. Für den 
notwendigen Verschub werden nördlich des Gebäudes der Brennstoffannahme 2 
Verschubgeleise errichtet, um einzelne Waggongruppen abkuppeln und in der Halle entladen 
zu können. Des Weiteren findet in dieser Halle auch die Übernahme des Hilfsbrennstoffes 
Kohle statt. 

Für die Aufgabe der angelieferten Abfälle sind 3 Linien zur Annahme von in gepresster Form 
(Ballen) angelieferten Abfällen und 1 Linie zur Annahme von in loser Form angelieferten 
Abfällen vorgesehen. 

In der ca. 350 m² großen LKW- Anlieferhalle mit 2 Andockstationen erfolgt die Übernahme 
von Abfällen in loser Form, die mittels Walking-Floor-LKW oder Kipp-Container 
antransportiert werden.  



 

Reststoffverwertungsanlage Heiligenkreuz Integrative Gesamtbewertung (2.7.2008) 

 

 Seite 16 von 122  

Um Über- und Unterkapazitäten in der Anlieferung und an Wochenenden ausgleichen zu 
können, soll westlich der Aufbereitung ein Ballenlager eingerichtet werden.  

In der Aufbereitung werden die im Bereich der Brennstoffannahme angelieferten Abfälle für 
den Einsatz in der Wirbelschichtanlage in drei getrennten, automatisierten Linien aufbereitet 
und im sogenannten Reststofflager zwischengelagert. In einzelnen Aufbereitungslinien 
werden im Wesentlichen folgende Behandlungsschritte durchgeführt: 

­ Vorzerkleinerung mittels Shredder 

­ Klassierung mittels Siebmaschinen 

­ Klassierung mittels Schwerstoffseparator 

­ Sortierung mittels Metall-Abscheidern  

­ Nachzerkleinerung  

­ Förderung zum Reststofflager 

Aus dem Reststofflager werden die aufbereiteten Abfälle über eine Förderbrücke einem 
Wirbelschichtkessel zugeführt, der im Gebäude der Wirbelschichtanlage untergebracht ist.  

Die Raumabluft aller Bereiche der Brennstoffannahme wird über entsprechende 
Abluftanlagen erfasst und nach Reinigung (Entstaubung) durch Gewebefilter als 
Verbrennungsluft in der Wirbelschichtanlage verwendet. Zur Minimierung diffuser Staub- und 
Geruchsemissionen sollen die an der Ost- und Westseite der Haupt-Anlieferhalle 
vorgesehenen Tore für den Bahn- bzw. LKW-Transport als Schnellschlusstore ausgeführt 
werden, ebenso die Tore in der LKW-Anlieferhalle. Diese Tore sollen zusätzlich mit 
Luftschleieranlagen ausgestattet werden. 

3.2.3 Wirbelschichtanlage 

Im Gebäude der Wirbelschichtanlage sind im Wesentlichen der Wirbelschichtkessel, 
ausgeführt als extern zirkulierende Wirbelschicht, mit einer Brennstoffwärmeleistung von 99 
MW mit der dazugehörigen mehrstufigen Abgasreinigungsanlage, die Anlagen zur 
Energieerzeugung, -umwandlung und -ableitung und ein gas- und ölbefeuerter Hilfskessel 
mit einer Brennstoffwärmeleistung von 85 MW untergebracht, der beim Stillstand oder beim 
An- und Abfahren des Wirbelschichtkessels die Erzeugung von elektrischer Energie und 
Prozessdampf aufrechterhalten soll.  

Im Regelbetrieb erfolgt die Energieerzeugung über den Wirbelschichtkessel aus den in der 
Brennstoffannahme aufbereiteten Abfällen sowie den im Bereich der Wirbelschichtanlage 
übernommenen Klärschlämmen, geruchsintensiven Abfällen (Rechengutlinie) und 
brennbaren Stäuben. Der Hilfskessel wird nachfolgend unter Punkt 3.2.4 beschrieben. 

Für einen geregelten An- und Abfahrbetrieb sowie als Stützbrennstoff zum Halten der 
erforderlichen Verbrennungstemperatur ist im Wirbelschichtkessel Erdgas und Heizöl 
extraleicht vorgesehen. Steinkohle soll nur als Hilfsbrennstoff bei Ausfall der Beschickung mit 
aufbereiteten Abfällen eingesetzt werden. Im Hilfskessel können Erdgas und Heizöl 
extraleicht eingesetzt werden. 

Für die Versorgung der Anlage mit Heizöl extraleicht ist die Errichtung eines Heizöltanks mit 
einer Lagerkapazität von 1.000 t vorgesehen. Der Tank soll in einer Auffangwanne aus 
Beton (V = 1.300 m³) aufgestellt werden und ist mit einer Niveauüberwachung und 
Überfüllsicherung ausgerüstet.  

Die Übernahme von Steinkohle erfolgt im Gebäude der Brennstoffannahme über einen 
Anlieferbunker und Lagerbehälter. Im Gebäude der Wirbelschichtanlage wird die Kohle 
zerkleinert und in einem Kohlevorlagesilo vorgehalten. 

Die Wirbelschichtanlage untergliedert sich in folgende Bereiche bzw. Anlagenteile: 

­ Silo für brennbare Stäube 

­ Klärschlamm- und Rechengutannahme 
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­ Wirbelschichtkessel 

­ Abgasreinigung des Wirbelschichtkessels (Reaktor, Gewebefilter und katalytische 
Entstickungsanlage) 

­ Hilfskessel 

­ Kamine 

­ Maschinenhaus 

­ Luftkondensator 

­ Siloanlagen für die Bevorratung von Hilfsstoffen für den Wirbelschichtkessel 

­ Grob- und Feinaschesilos 

­ Elektroräume, Transformator 

Im Gebäude der Wirbelschichtanlage werden Klärschlamm, Rechengut und staubförmige 
Abfälle übernommen. Bei der Klärschlamm- und Rechengutübernahme werden die Tore 
ebenfalls als Schnellschlusstore ausgeführt und mit Luftschleieranlagen ausgestattet. Die 
Abdeckungen der Abkippstellen öffnen erst dann, wenn das Fahrzeug vollständig in die Halle 
eingefahren und das Tor vollständig geschlossen ist. Die Raumabluft aus dem 
Annahmebereich wird ebenfalls in den Kesselanlagen als Verbrennungsluft verwendet.  

Der Silo für staubförmige Abfälle ist mit einem Siloaufsatzfilter (Staubkonzentration in der 
gereinigten Siloabluft weniger als 10 mg/Nm³) ausgestattet. 

Der Feuerungsteil des Wirbelschichtkessels besteht aus der Brennkammer und dem 
Rückführzyklon mit aufgesetzter Nachbrennkammer. Die Verbrennungsluft wird im unteren 
Bereich der Brennkammer gestuft zugeführt. Als Verbrennungsluft wird die im Gebäude der 
Brennstoffannahme sowie in der Klärschlamm- und Rechengutübernahme anfallende Abluft 
verwendet. Die aufbereiteten Abfälle werden im unteren Teil der Brennkammer in das 
Bettmaterial eingemischt und mit der Verbrennungsluft durch den Feuerraum transportiert. In 
der vollständig ausgemauerten, mit einer Außenisolierung versehenen Brennkammer wird 
das Gemisch aus Brennstoff und Sand von unten mit Luft durchströmt. Die 
Bettmaterialrückführung erfolgt über einen Siphon entweder direkt zurück in die 
Brennkammer oder zur Regelung der Temperatur des Feuerungsteils teilweise über einen 
Fließbettkühler. Zur Aufrechterhaltung des Bettmaterialhaushaltes ist eine periodische 
Zudosierung von Sand bzw. rezirkuliertem Bettmaterial aus entsprechenden Vorlagesilos 
erforderlich.  

Die aus der Brennkammer austretenden Abgase werden nach dem Zyklon einer 
ausgemauerten Nachbrennkammer zugeführt, um einen vollständigen Ausbrand zu erzielen. 
Die minimale Verweilzeit in der Nachbrennkammer bei einer Temperatur von > 850 °C wird 
mit 2,83 Sekunden angegeben. Die Einhaltung der erforderlichen Mindesttemperatur in der 
Brennkammer bzw. der Nachbrennkammer von 850 °C wird durch Anfahr- und Stützbrenner 
sichergestellt. 

Der an den Feuerungsteil des Wirbelschichtkessels bzw. an die Nachbrennkammer 
anschließende Dampfkessel untergliedert sich in den Strahlungsteil (Abkühlung der Abgase 
über Verdampferwände auf < 650 °C), Konvektionsteil (Abkühlung der Abgase auf rund 400 
°C) und Ekonomiser. Im Ekonomiser werden die Abgase auf ca. 190 °C abgekühlt und im 
Gegenzug das in den Kessel eintretende Speisewasser vorgewärmt. Zur Steigerung der 
Energieeffizienz ist vor dem Kamin noch ein Wasserwärmetauscher angeordnet, der zur 
Vorwärmung der Verbrennungsluft eingesetztes Heißwasser (120 °C) liefert. 

Um eine möglichst gute Auftrennung von gering und höher schadstoffbelasteter Asche zu 
erhalten, werden nach dem Konvektionsteil im Bereich von ca. 400 °C mehrere parallel 
geschaltete Zyklone installiert. Die hier abgeschiedenen Feststoffe (Zyklonasche) werden ï 
genauso wie die sonst im Dampfkessel anfallenden Aschen - über 
Ascheaustrageinrichtungen aus dem Kessel entfernt. 
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Die Abgasreinigung des Wirbelschichtkessels erfolgt im ersten Schritt in einem 
quasitrockenen Verfahren, bei der in einem Reaktor mit Hilfe von Kalkhydrat und 
Sorptionsmitteln saure Abgasbestandteile (HCl, HF, SO2 und SO3) chemisch gebunden und 
Schwermetalle und organische Schadstoffe adsorbiert und anschließend auf einem 
Gewebefilter abgeschieden werden.  

Das in der quasitrockenen Abgasreinigung behandelte Abgas des Wirbelschichtkessels wird 
über einen drehzahlgeregelten Saugzug, der für einen Ausgleich der Druckverluste von der 
Brennkammer bis zum Kamin sorgt, zur katalytischen Abgasreinigung geführt. Hier erfolgt 
die Reduzierung der bei der Verbrennung entstehenden Stickoxide (NOX) nach dem 
Verfahren der selektiven katalytischen Reduktion (SCR-Verfahren) mit Ammoniak in 
wässriger Lösung (NH4OH) als Reduktionsmittel. Für die Bevorratung und Dosierung des 
Ammoniakwassers sind ein entsprechender Vorratstank und eine Dosierstation geplant. 

Das gereinigte Abgas durchströmt im Kamin eine Messstrecke, in der eine kontinuierliche 
Messung von Abgastemperatur, Abgasgeschwindigkeit, Druck und der Konzentrationen an 
Staub, CO, CO2, TOC, HCl, SO2, NOX, Hg und O2 erfolgt. Die Messung für HF ist 
diskontinuierlich (mind. zweimal jährlich) geplant. 

Die beantragten Emissionswerte für den Wirbelschichtkessel sind in der nachstehenden 
Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle 3: Beantragte Abgas-Emissionsgrenzwerte des Wirbelschichtkessels 

Schadstoffkonzentration 
(Normzustand, trocken 
bezogen auf 11 % O2) 

HMW TMW JMW 
Mittelwert 

über 
Messung 

Bemerkung 

NOx mg/m³ 70 50 50   

CO mg/m³ 100 50 50   

SO2 mg/m³ 35 35 35   

Staub mg/m³ 8 5 5   

PM10 mg/m³  5 5   

Org. C mg/m³ 8 8 8   

HCl mg/m³ 10 7 7   

NH3 mg/m³    5 Mittelwert über Zeitraum 
von 0,5 bis 8 Std. 

HF mg/m³ 0,25 0,2 0,2   

Hg mg/m³ 0,05 0,05 0,02   

×SM* mg/m³     0,3 Mittelwert über Zeitraum 
von 0,5 bis 8 Std. 

Cd + Tl mg/m³     0,01 Mittelwert über Zeitraum 
von 0,5 bis 8 Std. 

PCDD/F ng/m³    0,1 Mittelwert über Zeitraum 
von 6 bis 8 Std. 

*éSb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn 

 

Im Wirbelschichtkessel fallen folgende Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände an: 

Á Bettasche: Überschüssiges Bettmaterial, das mit Grobteilen verunreinigt ist, wird am 
unteren Ende der Brennkammer des Wirbelschichtkessels über den offenen 
Düsenboden abgezogen und anschließend von groben Bestandteilen befreit. Die 
abgetrennten Grobteile werden in einem Grobteilcontainer gesammelt. Im 
Grobmaterialaustrag ist ein Magnetabscheider zwischengeschaltet, um Eisenschrott 
abtrennen und gesondert verwerten zu können. Die Containerstation für Grobteile 
und Eisenschrott befindet sich an der Südseite des Kesselhauses.  
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Der Feinanteil der Bettascheaufbereitung wird in den Bettmaterialsilo gefördert, von 
dem die Asche wiederum in die Brennkammer rückgeführt werden kann. 
Überschüssige Bettasche gelangt über ein pneumatisches Fördersystem zu den 3 
Grobaschesilos, die im Gleisbereich nördlich der Abgasreinigung situiert sind. 

Á Grobasche fällt im Bereich der Wirbelschichtfeuerung (überschüssiges, von 
Grobteilen und Eisenschrott befreites Bettmaterial) und des Dampfkessels, 
insbesondere in den Zyklonen (Zyklonasche) an. Sie wird mittels Aschebrecher 
zerkleinert und pneumatisch in die Grobaschesilos gefördert. 

Á Feinasche fällt im Bereich des Dampfkessels (Ekonomiser) und im Gewebefilter an. 
Die Feinasche wird in 2 Feinaschesilos gelagert. 

Alle Aschesilos sind mit Siloaufsatzfiltern ausgerüstet, der Reststaubgehalt in der gereinigten 
Abluft wird mit < 10 mg/m³ angegeben. Der Abtransport der Aschen erfolgt mittels Silo-LKW 
oder per Bahn. Die Abfüllung erfolgt im Bereich der Bahngleise mittels Zellradschleusen, 
Verteilschnecken und Verladebalg. Während des Verladevorgangs wird über eine 
Ausgleichsleitung die verdrängte Luft aus dem Silofahrzeug/-waggon in den jeweiligen 
Aschesilo zurückgeleitet. 

Die Verwertung bzw. Beseitigung der Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände ist wie 
folgt vorgesehen:  

­ Grobteile, die aus dem Bettmaterial nach Abtrennung von Metallschrott anfallen, 
sollen nach Durchführung eines Ausstufungsverfahrens als nicht-gefährlicher Abfall 
deponiert oder für untergeordnete bautechnische Zwecke (z.B. Fahrwege innerhalb 
einer Deponie) verwertet werden. 

­ Metallschrott, der im Zuge der mechanischen Aufbereitung der Abfälle vor 
Einbringung in die Wirbelschichtfeuerung abgetrennt wird und bei der Aufbereitung 
von Bettmaterial anfällt, soll über den Sekundärrohstoffhandel einer Verwertung 
zugeführt werden. 

­ Die Grobasche des Wirbelschichtkessels soll je nach Qualität nach Durchführung 
eines Ausstufungsverfahrens obertägig deponiert oder einer weiteren, noch nicht 
festgelegten Behandlung zugeführt werden.  

­ Die Feinasche des Wirbelschichtkessels soll in eine Untertagedeponie verbracht bzw. 
zur Verwendung als Versatzmaterial im Bergbau z.B. in die BRD exportiert werden. 
Der Abtransport der Aschen kann per Bahn oder per LKW mit Silobehältern erfolgen. 

3.2.4 Hilfskessel 

Der Zweck des Hilfskessels liegt in der Aufrechterhaltung der Strom- und insbesondere 
Wärmeproduktion während Stillstandszeiten (insb. Revision) des Wirbelschichtkessels. Der 
Betrieb des Hilfskessels erfolgt während solcher Zeiten im 3-Schicht Betrieb (Dauerbetrieb). 
Der Hilfskessel ist für die gleichen Dampfparameter wie der Wirbelschichtkessel ausgelegt 
und versorgt im Stillstand des Wirbelschichtkessels die Dampfturbine über eine gemeinsame 
HD-Dampfschiene mit HD-Dampf. 

Der Hilfskessel wird im Zeitraum April bis Oktober ausschließlich mit Erdgas befeuert, im 
Zeitraum November bis März mit Erdgas und maximal 50 % Heizöl extraleicht.  

Ein Parallelbetrieb des Hilfskessels und des Wirbelschichtkessels erfolgt nur beim An- und 
Abfahren des Wirbelschichtkessels und bei einem allfälligen Ausfall des öffentlichen 
Stromnetzes (ĂInselbetriebñ). Im Inselbetrieb wird nur Strom für den elektrischen Eigenbedarf 
und die Fa. Lenzing Fibers erzeugt. Im Inselbetrieb wird der Hilfskessel auf Mindestlast 
hochgefahren, um bei Störungen des Wirbelschichtkessels eine unterbrechungsfreie 
Dampfversorgung zu gewährleisten. Die Leistung des Wirbelschichtkessels reduziert sich 
dann entsprechend der maximalen Turbinenleistung (maximales Schluckvermögen der 
Turbine = 120 Mg / h). 
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Die vorgesehene Betriebsdauer der Hilfskessels beträgt ca. 760 Betriebsstunden pro Jahr, 
wobei insbesondere in den ersten beiden Betriebsjahren der Wirbelschichtanlage 
stillstandsbedingt auch wesentlich längere Betriebszeiten des Hilfskessels auftreten können. 

Der Kessel ist als selbsttragender, stehender Naturumlaufkessel in Zweizug-Bauart 
konzipiert. Der 1. Zug wird aus dem Feuerraum gebildet, der 2. Zug beinhaltet den 
zweistufigen Überhitzer sowie einen Konvektionsverdampfer und den Ekonomiser. 

Vom Kesselaustritt werden die Verbrennungsabgase über einen Blechkanal zum 
Kaminanschluss geleitet. Nach den Antragsunterlagen ist im Kamin eine kontinuierliche 
Messung der Parameter Abgastemperatur, Abgasgeschwindigkeit, Druck, CO, NOX, und O2 

vorgesehen, die Emissionskonzentrationen von SO2 und Staub sollen rechnerisch über die 
kontinuierliche Erfassung der Heizölmenge bestimmt werden.  

Die beantragten Luftschadstoff-Emissionsgrenzwerte für den Einsatz von 50 % Heizöl extra 
leicht und 50 % Erdgas sind in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben. 

Tabelle 4: Emissionsgrenzwerte für 50 % Heizöl extra leicht und 50 % Erdgas 

Parameter Wert Einheit 

Staub 13,5 mg/Nm
3
 tr, 3 % O2 

SO2 80 mg/Nm³ tr, 3 % O2 

NOX 105 mg/Nm³ tr, 3 % O2 

CO 80 mg/Nm³ tr, 3 % O2 

3.3 Energiesystem 

Der in den Dampfkesseln erzeugte Hochdruckdampf strömt durch eine gemeinsame 
Frischdampfleitung (HD-Dampfsystem) zur Dampfturbine. Die elektro-hydraulisch geregelte 
Dampfturbinenanlage ist als Entnahme-Kondensationsturbine mit entsprechender 
Dampfauskopplung konzipiert und wandelt den durch den Wirbelschichtkessel (bzw. bei 
Stillstand des Wirbelschichtkessels durch den Hilfskessel) erzeugten HD-Dampf in 
elektrischen Strom und Prozesswärme in Form von MD-Dampf, ND-Dampf und Fernwärme 
um. Aus der Dampfturbine wird über eine eigene Anzapfung auch der 
Speisewasservorwärmer versorgt. 

Die Leistung des Generators beträgt 32 MVA. Die Stromerzeugung bei Vollast beträgt ohne 
Wärmeauskopplung 21 MWel, bei 44 MW Wärmeauskopplung 14,3 MWel. 

Für den Fall, dass wenig Dampf benötigt wird, kann die Anlage auch im 
Kondensationsbetrieb betrieben werden. Der Turbinenabdampf wird in diesem Fall über den 
am Maschinenhausdach angeordneten Luftkondensator kondensiert. Das im 
Luftkondensator anfallende Kondensat wird im Kondensatbehälter gesammelt und über eine 
Evakuierungseinrichtung und den Speisewasservorwärmer in den Speisewasserbehälter 
gepumpt. Bei Stillstand der Dampfturbine wird der benötigte MD/ND Dampf für die 
Wärmeauskopplung und für den Eigenbedarf über Dampfreduzierstationen aus dem 
Hochdruckdampf erzeugt. 

Vom MD-Dampfverteiler werden interne Verbraucher (Dampfrussbläser des 
Wirbelschichtkessels, Dampfstrahler der Evakuierungseinrichtung und Hilfskessel zum 
Zweck der Warmhaltung) und über eine auf der geplanten Rohrbrücke zwischen der Anlage 
und der Energie- und Medienzentrale (EMZ) der Lenzing Fibers GmbH verlegte 
Dampfleitung die MD-Dampfverbraucher dieses Unternehmens versorgt. 

Über den ND-Dampfverteiler werden interne Verbraucher (Speisewasservorwärmung, 
Luftvorwärmung der Verbrennungsluft und der Sekundärluft, andere kleinere Verbraucher), 
der Fernwärme-Wärmetauscher und über eine auf der geplanten Rohrbrücke zwischen der 
Anlage und der EMZ der Lenzing Fibers GmbH verlegte Dampfleitung die ND-
Dampfverbraucher dieses Unternehmens versorgt. 
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Neben der Erzeugung von MD- und ND-Dampf ist auch die Möglichkeit einer 
Fernwärmeauskopplung vorgesehen. Die Fernwärmeleitungen werden bis in einen 
Anschlussschacht an der südlichen Grundstücksgrenze verlegt. Aus der Fernwärmeschiene 
werden auch die internen Heizungen der geplanten Anlage versorgt. 

3.4 Neben- und Außenanlagen 

Das beantragte Vorhaben umfasst weiterhin eine Reihe von Neben- und Außenanlagen: 

­ Bürogebäude 

­ Portiergebäude und Waagen 

­ Einfahrtsbereiche und Verkehrsflächen 

­ Betriebsfeuerwehrgebäude 

­ Nutzwasserbrunnen 

­ Teich- und Grünanlagen 

­ Heizöl-, Diesellager und Tankstelle 

­ Energie- und Medienleitung zur Lenzing Fibers GmbH 

­ Bahnanbindung (Anbindung an die Anschlussbahn des Businessparks Heiligenkreuz) 

­ Lärmschutzwand im Bereich der bestehenden Anschlussbahn 

Die beantragte Anlage nutzt folgende bestehende Infrastruktur des Businesspark 
Heiligenkreuz: 

­ Aufschließungsstraße 

­ Anschlussbahn des Businessparks 

­ Stromversorgung (teilweise) 

­ Telekommunikation 

­ Erdgasversorgung 

­ Trinkwasserversorgung 

­ Oberflächenwasserableitungssystem, Schmutzwasserkanalisation 

Die anfallenden Schmutz- und Fäkalwässer sämtlicher Objekte werden in den bestehenden 
Schmutzwasserkanal des Businessparks Heiligenkreuz eingeleitet. Die anfallenden 
Dachwässer werden direkt, Oberflächenwässer über Sickermulden und Rigolsysteme sowie 
über einen Regenwasserkanal in das ca. 3.800 m³ fassende Retentionsbecken und von dort 
in das Oberflächenentwässerungssystem des Businesspark eingeleitet. 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt über das Versorgungsnetz des Businessparks 
Heiligenkreuz. 
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4 Thematische Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 
der Umweltverträglichkeitserklärung und der Fachgutachten 

4.1 Standortwahl 

4.1.1 Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung 

In der Umweltverträglichkeitserklärung11 wurde ausgeführt, dass die geplante Anlage zur 
thermischen Verwertung von aufbereiteten Abfällen für die Versorgung der Faserproduktion 
der Lenzing Fibers GmbH mit Strom und Wärme (Prozessdampf) unter Berücksichtigung der 
geplanten Kapazitätsausweitungen bei diesem Unternehmen konzipiert wurde. Darüber 
hinaus könne verfügbare Wärme an weitere Betriebe im Businesspark angeboten und 
geliefert werden und bestehe grundsätzlich auch die Möglichkeit und Bereitschaft, 
ungarische Betriebe mit Fernwärme zu beliefern. Eine Prüfung von Standortalternativen für 
die geplante Anlage sei daher nicht relevant. 

4.1.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Das Gutachten des Sachverständigen für Energiewirtschaft und Strahlenschutz setzt sich an 
mehreren Stellen auch mit der Standortfrage mit folgendem Ergebnis auseinander: 

Á Es ist durchaus möglich, dass einige Standorte in Österreich existieren, an denen 
eine ähnlich hohe Energieeffizienz erreicht werden könnte. Eine noch höhere 
Energieeffizienz als bei der gegenständlichen Anlage ist jedoch sehr 
unwahrscheinlich. Es ergibt sich daher kein Vorteil, die Anlage an einem anderen 
Standort zu errichten (Punkt 4.3.1, 4.3.4). 

Á Es würde auch aus energiewirtschaftlicher Sicht keinen Sinn ergeben, die geplante 
Anlage an einem Standort zu errichten, an dem die Energie weniger effizient genutzt 
werden könnte und am gegebenen Standort dafür unter Verzicht auf eine Kraft-
Wärmekopplung aus fossilen Energieträgern Prozessdampf zu erzeugen (Punkt 
4.3.4). 

Vom Sachverständigen für Straßenverkehrstechnik wird unter Punkt 3.4 seines Gutachtens 
dargelegt, dass bei anderer Nutzung des Projektgrundstücks durchaus eine 
Verkehrserzeugung möglich ist, die erheblich über jener der geplanten Anlage liegen kann.  

4.1.3 Bewertung 

Nach § 6 Abs. 1 Z. 2 iVm § 1 Abs. 1 Z. 4 UVP-G 2000 sind in der Umweltverträglichkeits-
erklärung Angaben zu den umweltrelevanten Vor- und Nachteilen von Standort- oder 
Trassenvarianten nur erforderlich, wenn für das Vorhaben die gesetzliche Möglichkeit einer 
Enteignung oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist. Diese Möglichkeit ist im 
gegenständlichen Fall offensichtlich nicht gegeben. Dementsprechend erscheinen aus 
rechtlicher Sicht auch keine Darlegungen zur Standortwahl im Rahmen des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens erforderlich.  

Aus fachlicher Sicht ist festzuhalten, dass bei Anlagen zur thermischen Verwertung von 
Abfällen ein Standort grundsätzlich umso besser geeignet ist, je höher der Nutzungsgrad der 
bei der Verbrennung freigesetzten Energie ist. Die bestmögliche Nutzung der im Abfall 
enthaltenen Energie wird erreicht, wenn in der Abfallverbrennungsanlage mittels Kraft-
Wärme-Kopplung sowohl elektrische Energie als auch Wärme erzeugt wird und die Wärme 
von Verbrauchern am Standort möglichst ganzjährig und vollständig verwertet werden kann 
bzw. benötigt wird. 

                                                
11

 Fachbeitrag J.1 (Zusammenfassung), Seite 54; Fachbeitrag J.2 (Vorhabensbeschreibung einschließlich 
Alternativenprüfung), Seite 52. 
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Wie unter Punkt 4.3 (Energieeffizienz) näher dargelegt wird, ist diese Voraussetzung am 
Standort Businesspark Heiligenkreuz durch die Faserproduktionsanlagen der Lenzing Fibers 
GmbH in sehr guter Weise gegeben. Die Wahl des Standortes für die geplante Anlage 
erscheint damit begründet und nachvollziehbar. 

Der wesentlichste grundsätzliche Unterschied zwischen verschiedenen Standorten ï 
vorausgesetzt, sie würden alle eine ähnlich hohe Energienutzung wie der Standort 
Businesspark Heiligenkreuz ermöglichen ï könnte eventuell in den unterschiedlichen 
Transportdistanzen für die eingesetzten Abfälle liegen.  

Mit der Bedeutung des Abfalltransportes aus energiewirtschaftlicher Sicht hat sich der 
Sachverständige für Energiewirtschaft und Strahlenschutz unter Punkt 4.2.10 seines 
Gutachtens mit folgendem Ergebnis auseinandergesetzt: Bei einem angenommenen 100 
%igem Transport der beantragten maximalen Abfallmenge von 325.000 t/a per LKW, einem 
durchschnittlichen Transportgewicht von 18 t je LKW und einer angenommenen Fahrtstrecke 
von durchschnittlich 500 km (hin und retour), somit einer angenommenen LKW-Fahrtstrecke 
von insgesamt ca. 9 Mio. km/Jahr bei einem durchschnittlichen Verbrauch (eine Fahrt voll 
beladen, eine Fahrt leer) von ca. 22 kg/100 km bzw. ca. 26,5 l/100 km ergibt sich ein 
Dieselverbrauch von etwa 1.980 t/Jahr entsprechend einem Energiewert von ca. 84.000 
GJ/Jahr. Die Abfallmenge von 325.000 t/a entspricht bei einem Heizwert von ca. 8,8 MJ/kg 
einer Energiemenge von etwa 2.850.000 GJ/Jahr. Der Treibstoffbedarf für einen 
angenommenen 100 % LKW-Transport über durchschnittlich 250 km (eine Fahrstrecke) lässt 
sich damit mit ca. 3 % des Energieinhaltes des angelieferten Abfalls abschätzen. 

Diese Abschätzung des Energieverbrauches für ein Szenario 100 % LKW-Transport zeigt 
aus fachlicher (energiewirtschaftlicher) Sicht hinsichtlich der Standortwahl folgendes: 

Á Die Transportdistanz der in der Anlage eingesetzten Abfälle hat auch bei relativ 
weiten durchschnittlichen Fahrstrecken im Vergleich zu dem an einem Standort 
möglichen Nutzungsgrad der bei der Verbrennung freigesetzten Energie nur 
vergleichsweise geringe Bedeutung.  

Á Da bei größeren Transportdistanzen die Anlieferung der Abfälle mit der Bahn 
aufgrund des deutlich niedrigeren Transportenergieaufwandes zu bevorzugen ist12, 
sollten die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen möglichst hohen Bahnanteil 
vorhanden sein. 

Á Weiterhin kann auch über die gewählte Transportlogistik zumindest teilweise der 
Nachteil weiter Transportdistanzen ausgeglichen werden. Je höher der Energieinhalt 
(Heizwert) der transportierten Abfälle und die Transportdichte (Masse an Abfall pro 
Transportvolumeneinheit) sind, umso geringer ist der Energiebedarf pro Tonne des 
transportierten Abfalls im Verhältnis zum Energieinhalt des Abfalls.  

Nach den Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung13 soll die Anlieferung der Abfälle, 
Betriebsmittel und Hilfsbrennstoffe sowie der Abtransport der Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände überwiegend per Bahn erfolgen. Die erforderlichen 
Voraussetzungen dafür liegen vor (Anschlussbahn des Businesspark) bzw. werden mit dem 
Projekt geschaffen (Nebenanschlussbahn, Entladeeinrichtungen im Gebäude der 
Brennstoffannahme). Die vorgesehene Transportlogistik sieht beim Bahntransport einen 

                                                
12

 Wobei aber die erreichbare Primärenergieeinsparung durch den Bahntransport nicht überschätzt werden darf, 
vgl. z.B. PLANCO Consulting GmbH (2007): Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der 
Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße, im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes, Essen. In dieser Studie wird für den Containertransport mit der Bahn ein um ca. 30 % niedrigerer 
Primärenergieverbrauch ermittelt, als für den Transport mit LKW. Bei jedem Vergleich des Energieverbrauches 
und der Emissionen verschiedener Verkehrsmittel ist aber auf die Randbedingungen (z.B. Transportentfernung, 
erforderlicher LKW-Transport bis zum Bahnhof, Straßenkategorie, Zuggewicht, Antriebsart, usw.) zu achten, die 
im Einzelnen zu sehr viel größeren Unterschieden zwischen LKW- und Bahntransport führen können. 
13

 Fachbeitrag J.1 (Zusammenfassung) der UVE, Seite 25, Fachbeitrag J.6 (Verkehr), Seite 26. 
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Großteil der Anlieferung der Abfälle in gepresster Form (Ballen) vor, beim LKW-Transport 
soweit möglich den Einsatz von LKW mit Ăwalking-floorñ bzw. ĂSchubboden-Technikñ.14 

Es ist damit zusammenfassend festzuhalten, dass am Standort Businesspark Heiligenkreuz 
neben einer sehr guten Energienutzung in den Faserproduktionsanlagen der Lenzing Fibers 
GmbH auch die infrastrukturellen Voraussetzungen (Bahnanschluss) gut sind und im Projekt 
die Voraussetzungen für das Erreichen eines hohen Bahnanteils in anlagentechnischer und 
logistischer Hinsicht vorgesehen wurden. Aus fachlicher Sicht erscheint damit der gewählte 
Standort grundsätzlich gut geeignet und die Errichtung der geplanten Anlage an diesem 
Standort begründet und nachvollziehbar.  

Nicht außer Acht zu lassen ist in diesem Zusammenhang, dass im Fall der Errichtung der 
geplanten Anlage an einem anderen Ort bzw. bei Verzicht auf die Errichtung nicht davon 
auszugehen ist, dass die Projektgrundstücke ungenützt bleiben werden. Die aus einer 
anderweitigen Nutzung der Projektgrundstücke stammenden Emissionen und sonstigen 
Ursachen für Umweltauswirkungen können aber durchaus gleich hoch oder höher als bei der 
beantragten Anlage sein. 

4.2 Alternativenuntersuchung, ĂNullvarianteñ 

4.2.1 Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung 

In der Umweltverträglichkeitserklärung wurden Darlegungen zu Alternativen nach drei 
verschiedenen Gesichtspunkten gemacht: 

Á Alternative Verfahren zur Versorgung der Lenzing Fibers GmbH15. Hier wurde 
angeführt, dass die Energiebereitstellung für die Faserproduktionsanlagen 
grundsätzlich auch durch konventionelle Brennstoffe wie Kohle, Heizöl, Erdgas oder 
Biomasse erfolgen könnte,  

­ der Einsatz von Biomasse aber mangels regionaler Verfügbarkeit ausscheide, 

­ Erdgas oder Heizöl in industriellen Anlagen dieser Größe im Hinblick auf zu 
erwartende Versorgungsengpässe und die damit verbundenen 
Kostensteigerungen energiewirtschaftlich nicht sinnvoll erscheine, und 

­ der Einsatz von Kohle im Hinblick auf Treibhausgasemissionen kritisch zu 
beurteilen sei. 

Á Vergleich der Treibhausgasemissionen verschiedener Energieversorgungsorptionen 
für die Lenzing Fibers GmbH bzw. von thermischen Abfallbehandlungsanlagen mit 
unterschiedlicher Art der Energienutzung.16 Verglichen wurde die geplante Anlage mit 
folgenden Szenarien: 

­ Steinkohle-Kraftwerk, 

­ Öl-Kraftwerk,  

­ Gasturbinenanlage mit zusatzbefeuertem Abhitzekessel und Dampfturbine (GuD-
Anlage),  

­ Ausbau der bestehenden erdgasbefeuerten Energieerzeugungsanlagen der 
Lenzing Fibers GmbH und Abdeckung des verbleibenden Wärmebedarfs über 
das im Businesspark bestehende Biomassekraftwerk sowie des erhöhten 
Strombedarfs über das öffentliche Netz, 

­ thermische Abfallbehandlungsanlage mit Fernwärmeauskopplung,  

­ thermische Abfallbehandlungsanlage mit ausschließlicher Stromproduktion. 

Mit den Szenarien sollten sowohl Fragestellungen hinsichtlich der Vor- und Nachteile 
der Versorgung der Lenzing Fibers GmbH durch Einsatz konventioneller fossiler 

                                                
14

 Fachbeitrag J.6 (Verkehr) der UVE, Seite 26 f. und 34. 
15

 Fachbeitrag J.2 (Vorhabensbeschreibung einschließlich Alternativenprüfung), Seite 52 f. 
16

 Fachbeitrag J.4 der UVE (Abfallwirtschaft, Abfallchemie und Treibhausgasemissionen), Seite 51 ff. 
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Brennstoffe im Vergleich zur Energieerzeugung aus Abfällen als auch der Errichtung 
der geplanten Anlage an einem anderen Standort als vorgesehen mit eingeschränkter 
Nutzungsmöglichkeit der anfallenden Wärme erfasst werden. 

Bei der Bilanzierung wurden die wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid (CO2) und 
Methan (CH4) berücksichtigt. Biogen entstandene CO2-Emissionen wurden als neutral 
(nicht klimawirksam) eingestuft. Kunststoffe wurden im Fall der Deponierung als nicht 
abbaubar angesehen. 

Á Technologische Alternativen.17 Hier wurde ausgeführt, dass bei der Auswahl der 
Anlagentechnik besonders darauf geachtet wurde, dass die Komponenten dem Stand 
der Technik entsprechen. 

Zur Auswahl der geeigneten Verbrennungstechnologie wurden im Zuge der 
Projektentwicklung alle relevanten Verfahren zur thermischen Abfallverwertung in 
Hinblick auf erforderliche Leistung, Flexibilität und Verfügbarkeit, Betriebssicherheit, 
Betriebsmittel- und Energieverbrauch, Emissionen und Rückstände sowie 
Wirtschaftlichkeit geprüft. Aufgrund der Tatsache, dass über die in einschlägigen 
Publikationen genannte òalternativeò oder òinnovativeò Verbrennungsverfahren 
bislang keine nachvollziehbaren Betriebsdaten veröffentlicht worden seien, wären 
aber nur die Varianten Rostfeuerung und Wirbelschichtfeuerung näher untersucht 
worden.  

Die Entscheidung für die Wirbelschichttechnologie wird im Wesentlichen damit 
begründet, dass 

­ Wirbelschichtanlagen für die vorgesehene Art von Abfällen seit Jahren erfolgreich 
eingesetzt werden und damit der Einsatz einer bewährten Technologie und ein 
Anlagenbetrieb mit hoher Verfügbarkeit und Sicherheit gewährleistet ist, 

­ eine vergleichsweise große Menge an Klärschlamm wie beantragt mit einer 
Rostfeuerung der geplanten Leistung nicht verfeuert werden kann, 

­ mit der Wirbelschicht ein breites Heizwertspektrum besser abgedeckt und durch 
die gute regelbare Dosierung der Brennstoffe die Feuerungsleistung sehr genau 
eingestellt werden können und damit Schwankungen und Schadstoffspitzen im 
Abgas nicht so stark wie bei einer Rostfeuerung auftreten, 

­ über die Sekundärluftzugabe (gestufte Verbrennung) und den Einsatz von 
Rezirkulationsgas die Bildung von thermischem NOx weitgehend vermieden 
werden kann, 

­ die Abgasmengen und damit die effektiven Schadstoffemissionen bei der 
Wirbelschicht aufgrund des niedrigeren Sauerstoffgehaltes im Abgas geringer 
sind, 

­ alle Feststoffströme in trockener Form anfallen und damit die Rückstandsmenge 
insgesamt kleiner ist als bei der Rostfeuerung (nasser Schlackeaustrag).  

Bei der Auswahl der Abgasreinigungstechnologie habe insbesondere der Umstand 
entscheidende Bedeutung gehabt, dass ein Nassverfahren zur Abscheidung von 
sauren Gasen (SOx, HCl, HF) am Standort wegen der großen mit dem 
Prozessabwasser anfallenden Salzfrachten nicht in Frage gekommen wäre. Die 
gewählte Kombination  

­ aus einem Quasitrockenverfahren zur Abscheidung saurer Gase und durch 
Eindüsung von Sorptionsmitteln (v.a. Aktivkoks) auch zur Bindung von 
Schwermetallen und organischen Schadstoffen mit Abscheidung der 
Reaktionsprodukte mittels Gewebefilter 

                                                
17

 Fachbeitrag J.2 (Vorhabensbeschreibung einschließlich Alternativenprüfung), Seite 53 f. 
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­ und einer katalytischen Entstickungsanlage  

sei bewährt, weise günstige Investitions-, Betriebs- und Energiekosten auf und 
gewährleiste eine Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik. 

4.2.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Zu alternativen Verfahren der Energieversorgung der Lenzing Fibers GmbH enthält das 
Gutachten des Sachverständigen für Energiewirtschaft und Strahlenschutz folgende 
wesentliche Aussagen: 

Á Eine Ăechteñ Nullvariante (groÇrªumig kein Bau einer thermischen 
Abfallverwertungsanlage, keine zusätzlichen Energieerzeugungsanlagen am Standort 
Businesspark Heiligenkreuz) erscheint aus gutachterlicher Sicht sehr unrealistisch, 
da davon ausgegangen werden kann, dass thermische Abfallverwertungsanlagen zur 
Behandlung der in Österreich anfallenden Abfälle errichtet werden und der geplante 
und genehmigte Werksausbau der Lenzing Fibers GmbH mit der benötigten Energie 
zu versorgen sein wird. 

Durch die Szenarien zur Treibhausgasemission sind auch die möglichen 
ĂNullvariantenñ (Nichterrichtung der geplanten Anlage) abgedeckt.  (Punkt 3.1.2). 

Á Die Versorgung der Lenzing Fibers GmbH mit einem Biomassekraftwerk in der 
Größenordnung von 99 MW th erscheint am Standort Businesspark Heiligenkreuz 
unrealistisch, da in unmittelbarer Nähe bereits ein derartiges Kraftwerk mit etwa der 
halben Leistung errichtet wurde. Es ist lediglich möglich, von diesem Kraftwerk 
Zusatzwärme im Umfang von 6 MWth (als Niederdruck-Dampf) zu beziehen.  

Ein zusätzliches Biomassekraftwerk in der Größenordnung von 99 MW th würde auch 
sehr große Verkehrsströme bedingen, die etwas über jenen der geplanten 
thermischen Abfallbehandlungsanlage liegen würden, da die erforderliche 
Brennstoffmenge in der Region nicht vorhanden ist. Zur Abdeckung der geplanten 
Brennstoffwärmeleistung von 99 MW th über 8000 h/a wäre der Einsatz von z.B. ca. 29 
t/h an Holzhackgut (Heizwert 3,4 kWh/kg) bzw. der Antransport von ca. 233.000 t 
Holz pro Jahr erforderlich, das würde bei der Anlieferung in Form von Hackgut ein 
Transportvolumen von ca. 1 Mio. m3/a bedeuten. Aus umweltschutztechnischer Sicht 
erscheint es ungleich sinnvoller, statt in Anlagen dieser Größenordnung Biomasse in 
kleineren Einheiten dort einzusetzen, wo in der Umgebung ausreichend und 
nachhaltig Biomasse vorhanden ist und natürlich auch die entsprechende 
Wärmenutzung möglichst hoch ist (Punkt 4.3.4, 3.1.2). 

Á Der Einsatz von Erdgas als Energiequelle wäre ebenfalls möglich, es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Erdgas eine höherwertige Energieform ist und auch in anderen 
Bereichen eingesetzt werden kann, während für die gegenständliche Anlage ein 
gleichmäßiger Betrieb wie dies durch die Abnahme durch Lenzing Fibers GmbH 
gegeben ist, erforderlich ist. Dies bedeutet, dass es aus energiewirtschaftlicher Sicht 
sinnvoller ist, die geplante Anlage am geplanten Standort zu errichten und Erdgas an 
Standorten einzusetzen, die andere Energieformen nicht zulassen (Punkt 4.2.9). 

Á Für den Bedarf von Lenzing Fibers GmbH ist aus energiewirtschaftlicher Sicht eine 
Kraft-Wärme-Kupplung ideal. Es fehlt für Wasserkraft und Windkraft das Potential. 
Sonnenenergie ist für Leistungen wie für die Lenzing Fibers GmbH derzeit 
erforderlich nicht geeignet (Punkt 3.1.2). 

­ Die im Rahmen der Treibhausgasbilanzierung untersuchten Szenarien 
berücksichtigen die wesentlichen technisch realisierbaren und wirtschaftlich 
möglichen Varianten der Versorgung der Lenzing Fibers GmbH im ausgebauten 
Zustand mit der benötigten thermischen und elektrischen Energie (Punkt 3.1.2). 

Zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse der im Fachbeitrag J.4 (Abfallwirtschaft, 
Abfallchemie und Treibhausgasemissionen) der UVE enthaltenen Treibhausgasbilanzen wird 
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im Gutachten des Sachverständigen für Energiewirtschaft und Strahlenschutz unter Punkt 
3.1.2 festgehalten, dass die Angaben ¿ber das ĂTHG-Einsparungspotentialñ in Folge der 
entfallenden Deponierung nur als Orientierungswerte aufzufassen sind, unter 
Berücksichtigung der daraus resultierenden Unsicherheiten aber die Ergebnisse 
grundsätzlich als nachvollziehbar einzustufen sind. Bei den Szenarien Ăthermische 
Abfallbehandlungsanlage mit Fernwärmeauskopplungñ (Szenario 5) und Ăthermische 
Abfallbehandlungsanlage mit ausschlieÇlicher Stromproduktionñ (Szenario 7) ist allerdings im 
Vergleich mit der geplanten Anlage die zusªtzliche ĂGutschriftñ des Treibhausgas-
Vermeidungspotentiales ï wie im Fachbeitrag J.4 vorgenommen - in Folge des Wegfalls der 
Deponierung nicht gerechtfertigt. 

Hinsichtlich technologischer Alternativen kommt der Sachverständige für Abfalltechnik und 
Abfallwirtschaft unter Punkt 4.2.4 seines Gutachtens zum grundsätzlichen Ergebnis, dass 
unter dem Aspekt der Energienutzung im vorliegenden Fall neben der thermischen 
Verwertung kein weiteres vergleichbares Abfallbehandlungsverfahren als gleichwertige 
Alternative existiert. Im Gutachten des Sachverständigen für Energiewirtschaft und 
Strahlenschutz ist unter Punkt 3.1.2 festgehalten, dass die im Fachbeitrag J.4 
(Abfallwirtschaft, Abfallchemie und Treibhausgasemissionen) nicht angeführte Alternative 
einer Behandlung der Abfälle in einer mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage 
insofern nicht relevant ist, als die Existenz von MBA-Anlagen nicht die thermische 
Behandlung bzw. Verwertung der in der mechanischen Stufe solcher Anlagen anfallenden 
heizwertreichen Fraktion überflüssig macht. Weiterhin lassen MBA-Anlagen im Vergleich zur 
direkten thermischen Verwertung des Gesamt-Abfalls keine klimarelevanten Vorteile 
erwarten.  

Vom Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen wird 
ausgeführt, dass die in der geplanten Anlage zum Einsatz kommende Abgasreinigung dem 
Stand der Technik entspricht und die Wahl der quasitrockenen Abgasreinigung 
nachvollziehbar und gerechtfertigt ist (zusammenfassend z.B. unter Punkt 4.2.4 des 
Gutachtens). 

4.2.3 Bewertung 

Die Zusammenschau der vorliegenden Fachgutachten ergibt keinen Hinweis darauf, dass es 
bei gesamtheitlicher Betrachtung bessere, grundsätzlich zu bevorzugende Formen der 
Energieversorgung der Lenzing Fibers GmbH gibt als die geplante 
Abfallverbrennungsanlage. Der Einsatz eines anderen Energieträgers zur Versorgung der 
Lenzing AG würde den Aufbau einer Abfallverbrennungskapazität an einem anderen 
Standort bedingen, an dem bestenfalls gleich gute Rahmenbedingungen hinsichtlich 
Energienutzung herrschen würden (vgl. Punkt 4.1.2 des vorliegenden Gutachtens).18 

Eine Ăechteñ Nullvariante, d.h. der Verzicht sowohl auf die geplante 
Abfallverbrennungsanlage als auch eine Energieversorgung der Lenzing Fibers GmbH mit 
einem anderen Energieträger gibt es angesichts der Existenz und der manifesten 
Ausbaupläne dieses Unternehmens nicht. 

Hinsichtlich technologischer Alternativen ist davon auszugehen, dass die 
Wirbelschichttechnologie zur Verbrennung der vorgesehenen Abfallarten sehr gut geeignet 

                                                
18

 Diese Aussage setzt natürlich voraus, dass es im potenziellen Einzugsgebiet (das einige hundert Kilometer weit 
reichen kann) ein genügend großes Abfallaufkommen gibt. Für Österreich gibt es kaum belastbare Daten zum 
Bedarf an thermischen Behandlungs- und Verwertungsanlagen. Nach den wenigen dazu vorliegenden Aussagen 
ist aber davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der derzeit bestehenden, in Errichtung begriffenen oder 
geplanten thermischen Abfallbehandlungsanlagen noch immer Kapazitätsengpässe bestehen könnten, wenn man 
die stetige Zunahme des Abfallaufkommens berücksichtigt. Vgl. dazu BMLFUW (2006): 
Bundesabfallwirtschaftsplan 2006, insbesondere Seite 183: ĂDie österreichweit fehlenden Anlagenkapazitäten 
können mit rd. 300.000 t beziffert werden (unter Berücksichtigung aktueller Planungen bzw. bereits vorhandener 
Genehmigungen mit hoher Umsetzungswahrscheinlichkeit).ñ Zu einem ªhnlichen Ergebnis gelangen K. Huber-
Medek et al (2007): Anforderungen an die Zwischenlagerung von heizwertreichen Abfällen. Studie im Auftrag des 
BMLFUW, Wien, Seite 17 ff. 
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ist und gegenüber der Rostfeuerung eine Reihe von Vorteilen aufweist. Voraussetzung für 
den Einsatz des Wirbelschichtverfahrens ist allerdings eine weitgehende Aufbereitung der 
Abfälle, was zwar Energie benötigt, aber auch Vorteile v.a. durch die Vergleichmäßigung und 
Schadstoffentfrachtung des dem Wirbelschichtkessel zugeführten Abfallstroms mit sich 
bringt. 

Die gewählte Rauchgasreinigungstechnologie entspricht grundsätzlich dem Stand der 
Technik. Die Alternative eines Nassverfahrens scheidet aufgrund der hohen mit dem 
Prozessabwasser anfallenden Salzfrachten angesichts der Vorbelastung und 
Aufnahmekapazität des Vorfluters Lafnitz aus.  

In Summe sind damit die Angaben zu den Alternativen in der 
Umweltverträglichkeitserklärung als ausreichend und nachvollziehbar einzustufen.  

4.3 Effiziente Verwendung der eingesetzten und der erzeugten Energie 

4.3.1 Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung19 

Die geplante Anlage dient primär der Energieversorgung für die Faserproduktion der Lenzing 
Fibers GmbH, bei der Strom, Mitteldruckdampf (11 barü) und Niederdruckdampf (3,6 barü) 
benötigt werden. Daneben ist die Auskopplung von Fernwärme technisch vorgesehen, es 
gibt aber derzeit am Standort Businesspark Heiligenkreuz kein Fernwärmenetz. 

Die Lenzing Fibers GmbH plant ihre Faserproduktion von derzeit ca. 40.000 t/a auf vorerst 
ca. 60.000 t/a auszubauen. Die derzeitige Energieversorgung der Faserproduktion erfolgt in 
der Energie- und Medienzentrale des Unternehmens über zwei Gasturbinenanlagen und 
Gaskessel. Nur für etwa 1.000 h wird Strom aus dem Netz bezogen. Für die mittel- und 
längerfristig angestrebten Faserproduktionskapazitäten kann die erforderliche Energie von 
der Lenzing Fibers GmbH nicht mehr vollständig selbst produziert werden.  

Für die Auslegung der geplanten Anlage wurde vom derzeitigen Energiebedarf der 
Faserproduktion hochgerechnet, wobei als maßgeblicher Fall der Energiebedarf im Sommer 
(höherer Kühlbedarf) mit einem Aufschlag von 10 % herangezogen wurde.  

Tabelle 5: Energiebedarf der Lenzing Fibers GmbH  

Produktionshöhe  40.000 Mg/a 60.000 Mg/a 

 Einheit  Jahr  Spitze  Jahr  Spitze  

ND-Dampf  MWh/h  20,19  21,37  29,85  31,51  

MD-Dampf  MWh/h  6,78  7,51  9,83  10,91  

Strom  MWh/h  8,22  9,29  12,10  13,64  

Zwischen der BEGAS Kraftwerk GmbH und der Lenzing Fibers GmbH wurde ein 
Energieliefervertrag auf eine Dauer von 20 Jahren nach Aufnahme der Vollversorgung 
abgeschlossen, der spätestens mit Ablauf des 30.09.2032 endet. Von der geplanten Anlage 
sind maximal 95 GWh Mitteldruckdampf (mindestens 53 GWh) und 284 GWh 
Niederdruckdampf (mindestens 155 GWh) zu liefern. Die Lieferverpflichtung bezieht sich auf 
eine Vollversorgung über 8.600 Stunden. Es wurden folgende Maximalmengen festgelegt:  

­ Strom: 14,3 MW  

­ MD - Dampf: 11 MW (14 bar, 250 °C)  

­ ND - Dampf: 33 MW (5 bar, 180 °C)  

Die Lieferverpflichtung der BEGAS Kraftwerk GmbH korrespondiert mit einer 
entsprechenden Abnahmeverpflichtung der Lenzing Fibers GmbH. Ein bloßer 
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Kondensationsbetrieb der geplanten Anlage bei gleichzeitigem Betrieb der Energie- und 
Medienzentrale durch die Lenzing Fibers GmbH ist somit nicht beabsichtigt.20 

4.3.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Vom Sachverständigen für Energiewirtschaft und Strahlenschutz wurde unter Punkt 3.1.5 
seines Gutachtens beurteilt, ob in der geplanten Anlage die Energie effizient eingesetzt bzw. 
die erzeugte Energie effizient genutzt wird und festgestellt, dass die geplante Anlage 
aufgrund des Standortes, der eine ganzjährige Prozesswärmenutzung ermöglicht, eine 
überdurchschnittlich hohe und damit effiziente Energienutzung aufweist. Sowohl die 
Vorgaben der Dokumente der EU-Kommission zum ĂBesten Verfügbaren Stand der Technikñ 
als auch die ebenfalls als Stand der Technik anzusehenden Anforderungen im Entwurf für 
eine Neufassung der EU Abfallrahmenrichtlinie werden eingehalten und übertroffen. Die 
geplante Anlage entspricht daher aus energiewirtschaftlicher Sicht dem Stand der Technik, 
in der Energie effizient eingesetzt, umgewandelt und genutzt wird. 

Beim Wirbelschichtkessel liegt der Energienutzungskoeffizient in allen betrachteten Betriebs- 
bzw. Lastfällen immer sehr hoch (vgl. nachstehende Tabelle) und (weit) über den als Stand 
der Technik anzusehenden im Entwurf für eine neue Abfallrahmenrichtlinie genannten 
Werten. Bei einer in der Umweltverträglichkeitserklärung nicht betrachteten Erhöhung der 
Faserproduktion der Lenzing Fibers GmbH statt der dem Projekt angenommenen 60.000 t/a 
auf den gewerbebehördlich bewilligten Wert von 70.000 Mg/a erhöhen sich die Werte des 
Energienutzungskoeffizienten. 

Tabelle 6: Vergleich Energienutzungskoeffizient bei unterschiedlichen Lastfällen  

Brennstoffmix / BWL (in MW)  2 / 99  2 / 99  1 / 99  1 / 99  2 / 90  2 / 90  

Faserproduktion (Gg/a)  60  40  60  40  60  40  

Energieströme  alle Werte in MW  

Stromproduktion  18,44  20,48  18,73  20,76  16,13  18,02  

Export Prozesswärme  39,68  26,97  39,68  26,97  39,68  26,97  

Eigenstrombedarf  4,00  4,00  4,00  4,00  3,60  3,60  

Koeffizient K 0,83 0,74 0,84 0,75 0,86 0,76 

Der Hilfskessel weist ebenfalls eine hohe und damit effiziente Energienutzung auf. Die 
Anlage entspricht dem Stand der Technik. Energie wird effizient eingesetzt, umgewandelt 
und genutzt.  

Zum Nachweis der Energieeffizienz der geplanten Anlage wurde vom Sachverständigen für 
Energiewirtschaft und Strahlenschutz ein Monitoring der wesentlichen 
energiewirtschaftlichen Kenndaten, aufgeschlüsselt auf die eingesetzten Brennstoffe (Abfall, 
Öl, Gas, Steinkohle) und auf die genutzte und eingesetzte Energie (Strom, Wärme) sowie die 
jährliche Berechnung des Energienutzungskoeffizienten vorgeschlagen (Auflage 1). Bei 
Unterschreitung eines Wertes des Energienutzungskoeffizienten von 0,65 ist der Behörde 
ein entsprechendes Konzept vorzulegen (Auflage 2). 

4.3.3 Bewertung 

Der bestmöglichen Nutzung der bei der Abfallverbrennung freigesetzten Energie kommt aus 
Umweltgesichtspunkten eine zentrale Bedeutung zu:  

Á Die Umweltauswirkungen (Ăpotenzieller Schadenñ) einer Abfallverbrennungsanlage 
hängen neben dem technischen Standard im Wesentlichen vom Massendurchsatz an 
Abfällen ab. Der Nutzen einer solchen Anlage wird umso größer, je größer der 
genutzte Anteil der beim Verbrennungsvorgang freigesetzten Energie ist und damit 
andere Energieträger und die mit ihrem Einsatz verbundenen Emissionen und 
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sonstigen Umweltauswirkungen substituiert werden. Das ĂSchaden-Nutzen-
Verhªltnisñ einer Abfallverbrennungsanlage ist damit im wesentlichen Ausmaß davon 
abhängig, in welchem Ausmaß die in den Abfällen enthaltene Energie einer Nutzung 
zugeführt werden kann.  

Da bei der Abfallverbrennung auf Grund der verfahrenstechnischen 
Randbedingungen (erreichbare Dampfparameter) im Vergleich zu mit konventionellen 
Energieträgern befeuerten Kraftwerken kein sehr hoher Verstromungs-Wirkungsgrad 
erzielt werden kann, liegt die energiewirtschaftlich beste Lösung in einer kombinierten 
Erzeugung von Strom und Wärme, wobei die Wärme möglichst ganzjährig in einem 
hohen Ausmaß genutzt werden sollte.21 Dieses Prinzip wurde auch in den 
Anforderungen an den besten verfügbaren Stand der Technik (BAT) im BREF Waste 
Incineration verankert.22 

Á Im Blickpunkt der Fachdiskussion steht derzeit der Beitrag der thermischen 
Abfallverwertung im Hinblick auf die Verringerung der Emissionen von 
Treibhausgasen. In der Vielzahl der vorliegenden Arbeiten zu diesem Thema wird der 
thermischen Verwertung nicht sinnvoll stofflich verwertbarer Abfälle unter 
bestmöglicher Nutzung der freigesetzten Energie ein hohes Potential zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen zuerkannt. Dieses Potential stammt 
einerseits aus der Vermeidung von Methanemissionen bei der Deponierung der 
Abfälle, andererseits aus der Substitution fossiler Energieträger.23 

Mit dem vorliegenden Energieliefer- und Abnahmevertrag zwischen der BEGAS Kraftwerk 
GmbH und der Lenzing Fibers GmbH mit einer Dauer von 20 Jahren ist ï im Sinne der 
Intentionen des BREF Waste Incineration24 - der hohe Grad der Energienutzung auch 
längerfristig sichergestellt. Man könnte in diesem Zusammenhang die Frage aufwerfen, ob 
nach Auslaufen des Vertragsverhältnisses diese günstige Situation weiterhin sichergestellt 
ist: Hierzu ist aber festzuhalten, dass über den vereinbarten Zeitraum hinausgehende 
vertragliche Bindungen in der Wirtschaft nicht üblich sind und auch bei einem theoretisch 
denkbaren Wegfall der Wärmeabnahme durch die Lenzing Fibers GmbH angesichts der 
hohen Baulandreserven im Businesspark Heiligenkreuz ï Szentgotthárd25 - die 
Voraussetzungen für eine auch langfristig gute Verwertbarkeit von Prozess- oder Fernwärme 
am Standort gut erscheinen. 
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 European Commission (2006): Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, 
Punkt 4.3 (Energy recovery), Seite 281: ĂIncineration plants can liberate the energy value of waste and can supply 
electricity, steam and hot water. Where a plant is located so that the supply and use of these outputs can be 
maximised, this will allow better use of the energy value of the waste. é In general, the whole of the electricity 
generated is valorised but in respect of steam or hot water, it depends on the needs of the user; the most 
favourable situations being when the users needs are greater all year long than the incineration plant output (e.g. 
industrial steam use or large district heating network).ñ 
22

 European Commission (2006): Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, 
Punkt 5.1 (Generic BAT for all waste incineration), Z. 28: Ăéthe location of new installations so that the use of the 
heat and/or steam generated in the boiler can be maximised through any combination of: a. electricity generation 
with heat or steam supply for use (i.e. use CHP); b. the supply of heat or steam for use in district heating 
distribution networks; c. the supply of process steam for various, mainly industrial, uses; d. the supply of heat or 
steam for use as the driving force for cooling/air conditioning systemsñ 
23

 Unter vielen z.B. M. Skovgaard et al (2008): Municipal waste management and greenhouse gases, European 
Topic Centre on Resource and Waste Management, Kopenhagen (Seite 6 : ĂA key finding is that better 
management of municipal waste can reduce the emissions of greenhouse gases and, if high rates of recycling 
and possibly incineration with energy recovery are attained, the net greenhouse gas emissions may even become 
ónegativeô.ñ); G. Dehoust et al. (2005): Statusbericht zum Beitrag der Abfallwirtschaft zum Klimaschutz und 
mögliche Potentiale, Öko-Institut e.V./ ifeu-Heidelberg GmbH, Studie im Auftrag des deutschen 
Umweltbundesamtes, Forschungsbericht 205 33 314 (ĂInsgesamt zeigen die Entsorgungswege der MVA und der 
Mitverbrennung das hºchste Minderungspotenzial f¿r die Emission von Treibhausgasen.ñ) 
24

   European Commission (2006): Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, 
Punkt 5.1 (Generic BAT for all waste incineration), Z. 27: Ăé to secure where practicable, long-term base-load 
heat/steam supply contracts to large heat/steam users so that a more regular demand for the recovered energy 
exists and therefore a larger proportion of the energy value of the incinerated waste may be usedñ. 
25

 http://www.wibag.at/dateien/datentz/grenzueberschreitender_wirtschaftspark.pdf 
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Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass aufgrund der verfahrenstechnischen 
Konzeption der geplanten Anlage, der langfristig vertraglich sichergestellten Versorgung der 
Faserproduktionsanlagen der Lenzing Fibers GmbH und unter Berücksichtigung der weiteren 
Energienutzungspotenziale am Standort des Businesspark Heiligenkreuz ï Szentgotthárd 
eine überdurchschnittlich hohe und damit effiziente Energienutzung gegeben ist, die allen 
diesbezüglichen Zielsetzungen z.B. des BREF Waste Incineration entspricht oder diese 
übertrifft. 

4.4 Verkehrserzeugung, verkehrliche Wirkungen 

4.4.1 Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung 

Bestandsverkehrsaufkommen und Verkehrsprognose: 

Auf der derzeitigen Anschlussbahn des Businessparks Heiligenkreuz werden für die beiden 
Firmen Lenzing Fibers GmbH und ABALON an den Werktagen (ca. 250 Tage im Jahr) je 2 
Beistellfahrten von den ÖBB vom Bahnhof Szentgotthárd aus durchgeführt. Dabei wird 
planmäßig eine Diesellokomotive der Reihe 2016 mit einer Länge von ca. 19 m eingesetzt.  

Das Transportaufkommen im Jahr 2006 umfasste im Rahmen der ÖBB-Beistellungen auf der 
Anschlussbahn des Businessparks Heiligenkreuz ca. 75.000 Netto-Tonnen mit ca. 1.420 
Wagen im Ein- und Ausgang. Dies entspricht einer durchschnittlichen Zugsanordnung mit 3 
Wagen.  

Zur Ermittlung des Bestandsverkehrs auf den höherrangigen Straßen im 
Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung im Juni 2007 
Knotenstromzählungen an den Kreuzungen B 65 ï B 57, B 65 ï L 116, L 116 ï 
Europastraße und L 116 ï Industriegelände im Zählzeitraum 6 ï 19 Uhr durchgeführt. Diese 
Knotenstromzählungen wurden mit den Ergebnissen der bestehenden Dauerzählstellen an 
der B 65 verglichen und je nach Verkehrsaufkommen in den Abend- und Nachtstunden 
prozentuell hochgerechnet. Des Weiteren wurden vom Amt der Bgld. Landesregierung an 
der L 116 bei Mogersdorf im April 2007 durchgeführte Verkehrserhebungen mit einbezogen. 

Bei der Prognose der Entwicklung der Grundbelastung im Straßennetz (ĂNullvarianteñ) wurde 
von einer Fortsetzung der Zunahme des Kfz-Verkehrsaufkommens ausgegangen und für das 
übergeordnete Straßennetz wurden die Mittelwerte der jährlichen Steigerungsraten an der 
Dauerzählstelle des Grenzüberganges Heiligenkreuz für die Prognose herangezogen. 
Zusätzlich wurde die erwartbare Verkehrserzeugung durch andere Projekte im Businesspark 
Heiligenkreuz berücksichtigt.  

Verkehrserzeugung in der Errichtungsphase:26 

Die Verkehrserzeugung in der Errichtungsphase wurde auf Grundlage des Bauzeitplanes 
des bautechnischen Planers der Anlage abgeschätzt. Die Dauer der Bauphase wird mit 
insgesamt 26 Monaten veranschlagt. Die Bau-Arbeitszeiten sind grundsätzlich Montag bis 
Freitag von 6:00 bis 19:00 Uhr. Im Zuge der Baumeisterarbeiten kann es in 4 einzelnen 
Kalenderwochen notwendig sein, Montag bis Sonntag rund um die Uhr Betonierarbeiten 
durchzuführen. 

Für die Ermittlung des Verkehrsaufkommens in der Bauphase wurde von der intensivsten 
Bauwoche ausgegangen, die infolge des erforderlichen Erdaushubes und der 
Schotteranlieferungen in der Anfangsphase der Projektrealisierung zu erwarten ist. Das 
Verkehrsaufkommen am Spitzentag unter Berücksichtigung eines Sicherheitsaufschlages 
von 15 % beim LKW-Verkehr wurde mit 23 PKW (46 PKW-Fahrten) und 196 LKW (392 
LKW-Fahrten) angegeben. Es wurde abgeschätzt, dass 20 % der Fahrten über die B 57 
Richtung Norden führen, 60 % über die B 65 Richtung Westen und 20 % über die L 116 
Richtung Süden. 
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Angemerkt wird, dass mit Schreiben der Projektwerberin vom 19.5.2008 eine Korrektur der 
Einlage B 3.6 (Materialbilanz, Geräteeinsatz Bauphase) des Technischen Projekts vorgelegt 
wurde, nach der die in der ursprünglichen Massenbilanz angenommene Mächtigkeit des 
Humus revidiert wurde. Die gesamte anfallende Humusmenge beträgt somit 16.700 m3 
anstelle der ursprünglich angenommenen 8.800 m3. Die überschüssige Humusmenge von 
ca. 7.900 m³ soll nach den Angaben der Projektwerberin ab dem Beginn der 
Schotteranlieferungen mit den ursprünglich leeren LKW-Abfahrten abtransportiert werden. 

Für einen durchschnittlichen Bautag wurde das projektbedingte Verkehrsaufkommen mit 128 
PKW-Fahrten und 148 LKW-Fahrten angegeben.  

Verkehrserzeugung in der Betriebsphase:27 

Für die Betriebsphase wird ein projektbedingter Personenverkehr von bis zu 72 PKW-
Fahrten (in beiden Richtungen) angegeben. 

Der Transport der Abfälle, Betriebsmittel und Hilfsbrennstoffe sowie der Abtransport der 
Rückstände sollen überwiegend per Bahn erfolgen. Hinsichtlich der Aufteilung der 
Transporte in den Bahn- und in den LKW-Transport in der Betriebsphase werden 4 Planfälle 
unterschieden (0 % -  50 % - 70 % - 80 % Bahnanteil). 

Der Planfall 6 (100 % LKW-Transport) wird mit der Möglichkeit eines Ausfalls des 
Bahnbetriebs begründet. In allen Szenarien wird vom Maximalfall an An- und Abtransporten 
bei der beantragten maximalen Abfallmenge von 325.000 t/a ausgegangen. 

Bei der Anlieferung mit der Bahn wird von einer Aufteilung der angelieferten Abfälle in lose 
und in Ballen gepresste Stoffe im Verhältnis von 25 % zu 75 % ausgegangen. Das 
Beistellkonzept der RVH sieht für die Anlieferung mit 2 täglichen Beistellfahrten im Planfall 3 
(80 % Bahnanteil) den Einsatz von täglich 31 Güterwagen entsprechend einem maximalen 
Nettoladegewicht von 1.122 t/d vor. Für die Abholung der Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände ergibt sich bei angenommenen 100 %-igen Bahnanteil für einen 
maximalen Transportumfang von 82.000 t/a ein deutlich geringerer Wageneinsatz. 

Das Güterverkehrsaufkommen wird im Extremfall von 100 % LKW Anlieferung (ĂAusfall 
Bahnñ) mit 91 LKW pro Tag angegeben, bei einem angenommenen Ladegewicht je LKW 
zwischen 17,1 ï 19,2 Tonnen bei der Anlieferung von Abfällen. Die im Fachbeitrag J.6 
(Verkehr) angenommene Verteilung auf die verschiedenen Transportrichtungen ist in Tabelle 
7 wiedergegeben. 

Tabelle 7: Verteilung des projektbedingten LKW-Verkehrs nach Richtungen im Szenario 100 % 
LKW-Transport 

Richtung 
Verteilung 

LKW-Fahrten 

(eine Richtung) 

Bandbreite Mittelwert Planfall 6 -100 % LKW 

B 65 von Westen 50 ï 80 % 65 % 59 

B 65 von Heiligenkreuz ï Zentrum 0 % 0 % 0 

B 57 von Norden 20 ï 30 % 20 % 18 

L 116 von Süden 0 ï 25 % 15 % 14 

Summe   91 

 

4.4.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Bahnverkehr: 

Das Gutachten des eisenbahntechnischen Sachverständigen kommt zum Ergebnis, dass die 
Beschreibung der Eisenbahnanlagen in den Einreichunterlagen ausreichend und 
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nachvollziehbar ist (Punkt 3.1.1, 3.1.3) und insbesondere (unter Zugrundelegung des im 
Projekt angegebenen Verhältnisses von Abfällen in Ballen zu Abfällen lose) 

­ das für die jeweiligen Planfälle angegebene Wagenmaterial hinsichtlich Größe und 
Anzahl ausreicht, das vorgegebene Transportvolumen auf der Bahn abzuwickeln, 
wobei mit den bereits bestehenden 2 Beistellfahrten pro Tag durch die ÖBB das 
Auslangen gefunden werden kann, 

­ für den maßgebenden Planfall 80 % Bahnanteil die maximalen Anhängelasten für 
das Triebfahrzeug (1.400 t) sowie die für das Zweiwegefahrzeug (1.000 t) nicht 
überschritten werden, 

­ die im Projekt enthaltenen RVH-Gleisanlagen mit ihren Nutzlängen für den 
maßgebenden Fall ausreichend dimensioniert sind und die erforderlichen 
Verschubbewegungen von den Abstellgleisen zu den Ladegleisen und umgekehrt in 
sinnvoller Weise möglich sind. 

Straßenverkehr ï Errichtungsphase: 

Nach dem Gutachten des bautechnischen Sachverständigen (Punkt 3.1.3, 4.2.3) sind die 
Angaben zur Bauherstellung (insbesondere zum angegebenen Maschinen- und 
Geräteeinsatz) nach Korrektur eines Fehlers in der Materialbilanz (Humusabtrag) 
nachvollziehbar und plausibel. Die Kapazität des Maschinen- und Geräteeinsatzes, sowie die 
Einhaltung des Bauzeitplanes sind den Erfahrungen entsprechend als realistisch anzusehen. 

Weiters stellt der bautechnische Sachverständige fest (Punkt 4.2.3), dass die in der Einlage 
B 3.6 (Materialbilanz, Geräteeinsatz Bauphase) des Technischen Projekts ausgewiesenen 
Schottermengen äußerst großzügig bemessen wurden. 

Im Gutachten des Sachverständigen für Straßenverkehrstechnik (Punkt 3.1.1) werden die 
Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung als nachvollziehbar beurteilt und unter Punkt 
4.2.2 u.a. zusätzlich ausgeführt, dass aus verkehrstechnischer Sicht die auch in den 
intensivsten Wochen der Bauphase zu erwartenden Verkehrssteigerungsraten auf der  B 57, 
B 65 und L 116 (+ 0,96 % bis + 9,75 %) nicht als erheblich einzustufen sind. 

Eine Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs ist in der Bauphase nicht 
zu erwarten, da ausreichende Leistungsfähigkeiten im Straßennetz auf der freien Strecke 
und in den Knotenbereichen gewährleistet sind (Punkt 3.1.3 des straßenverkehrstechnischen 
Gutachtens). 

Straßenverkehr ï Betriebsphase: 

Im Gutachten des Sachverständigen für Straßenverkehrstechnik (Punkt 3.1.1) werden die 
Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung als nachvollziehbar beurteilt und unter Punkt 
4.2.2 u.a. zusätzlich ausgeführt, dass das dem Antrag zu Grunde liegende 
Schwerverkehrsaufkommen von 91 LKW pro Tag und Richtung im Szenario 100 % LKW-
Transport offensichtlich Reserven hat, um diskontinuierliche Anlieferungszyklen 
berücksichtigen zu können und insgesamt auf der sicheren Seite liegt. 

Der durch die geplante Anlage verursachte zusätzliche Verkehr liegt auf den Landesstraßen 
B 65, B 57 und L 116 im Bereich von + 0,15 % (B 65 Ortsgebiet von Heiligenkreuz) bis + 5,2 
% (L 116 aus Richtung B 65 kommend). 

Zum Einfluss der geplanten Schnellstraße S 7 wird unter Punkt 4.3 des 
straßenverkehrstechnischen Gutachtens festgehalten, dass unter der Zielvorstellung von 
LKW-Fahrverboten für den Durchgangsverkehr im unterrangigen Straßennetz nach 
Inbetriebnahme der S 7 der LKW-Verkehr aus Richtung Westen und aus Richtung Süden 
über die S 7 abgewickelt werden wird. Der LKW-Verkehr aus Richtung Norden (Güssing ï B 
57) kann nicht über die S 7 geführt werden, jedoch ist ab dem Bereich Oberwart eine 
Routenwahl im Zuge der A 2 (Zubringer Markt Allhau) und in weiterer Folge über die S 7 
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möglich. Es ist dann von 80 % Verkehrsanteil von der S 7 kommend aus Richtung A 2 und 
20 % Verkehrsanteil aus Richtung Norden kommend (B 57) auszugehen. 

Eine Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs ist in der Betriebsphase 
nicht zu erwarten, da ausreichende Leistungsfähigkeiten am Straßennetz auf der freien 
Strecke und in den Knotenbereichen gewährleistet sind (Punkt 3.1.3 des 
straßenverkehrstechnischen Gutachtens). 

4.4.3 Bewertung 

Allgemeines: 

Aufgrund der anzunehmenden großen Transportdistanzen ist zu fragen, ob die Festlegung 
des verkehrlichen Untersuchungsraumes in der Umweltverträglichkeitserklärung ausreichend 
ist. Im Fachbeitrag J.6 (Verkehr) der Umweltverträglichkeitserklärung wurden im 
höherrangigen Straßennetz im Wesentlichen die anlagennächsten Straßenabschnitte der L 
116, B 65 und B 57 unter Einschluss des Ortsgebietes von Heiligenkreuz i.L. betrachtet. 
Natürlich gibt es durch den projektbedingten Verkehr verursachte Auswirkungen auch über 
diesen Raum hinaus. Da durch die Wahl des Untersuchungsraumes die Orte mit den 
höchsten Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs erfasst wurden ï dies sind die 
straßennahen Siedlungsbereiche im Ort Heiligenkreuz-, kann aus gutachterlicher Sicht die 
Festlegung des engeren verkehrlichen Untersuchungsraumes nicht beanstandet werden.28 

Weiterhin erscheint die Frage relevant, ob der geplante Bau der S 7 Fürstenfelder 
Schnellstraße in der Umweltverträglichkeitserklärung explizit berücksichtigt hätte werden 
müssen. Für den Abschnitt West der S 7 zwischen Riegersdorf (A 2) und Dobersdorf wurde 
mittlerweile das UVP-Verfahren eingeleitet, der Abschnitt Ost zwischen Dobersdorf und 
Heiligenkreuz (Staatsgrenze) soll im Frühjahr 2009 zur UVP eingereicht werden.29 Die S 7 im 
Endausbau wird zu einer wesentlichen Verlagerung von Verkehrsströmen ï und somit auch 
des in bzw. aus westlicher Richtung fahrenden bzw. kommenden projektbedingten LKW-
Verkehrs - von der B 65 auf die Schnellstraße führen. Nach Bau der S 7 wird damit auf der B 
65 wesentlich weniger (bei LKW-Durchfahrtsverboten gar kein) projektbedingter LKW-
Verkehr auftreten. Da die S 7 relativ siedlungsfern errichtet wird, ist bei Realisierung der 
Schnellstraße mit erheblich geringeren Auswirkungen ï auch durch den projektbedingten 
LKW-Verkehr - auf die Siedlungsbereiche entlang der B 65 (Großwilfersdorf, Rudersdorf, 
Dobersdorf, Eltendorf, Poppendorf und Heiligenkreuz i.L.) zu rechnen. Der in der 
Umweltverträglichkeitserklärung behandelte Fall (Nichtberücksichtigung der S 7) lässt damit 
höhere Auswirkungen (insb. lärm- und schadstoffbedingte Auswirkungen auf Menschen) 
erwarten und stellt damit den untersuchungsrelevanten Fall der höchsten zu erwartenden 
Umweltauswirkungen dar.  

Errichtungsphase: 

Bei der Prognose der Verkehrserzeugung in der Errichtungsphase ist ebenfalls von 
erheblichen Unsicherheiten auszugehen, da noch keine Detailplanung vorliegt und das 
tatsächliche Baugeschehen von den Ausschreibungsbedingungen und der Umsetzung durch 
die ausführenden Bauunternehmungen abhängt. 

In der Umweltverträglichkeitserklärung wurde das höchste baubedingte Verkehrsaufkommen 
für den Beginn der Bautätigkeiten angesetzt, wo große Massen bewegt werden müssen 
(Baustelleneinrichtung, Aufbringen des Unterbaus auf großer Fläche, etc.). Im Fachbereich 
J.6 (Verkehr) der UVE wurde scheinbar davon ausgegangen, dass ein Teil des Erdaushubs 

                                                
28

 Vgl. dazu auch Umweltbundesamt (2007): Leitfaden UVP und IG-L, Berichte BE-274, Seite 32 f. ĂDer 
Untersuchungsraum ist abhängig von den zu erwartenden Verkehrsströmen und muss jene Gebiete umfassen, in 
welchen mit einer maßgeblichen Beeinflussung des Verkehrsgeschehens zu rechnen ist. Zumindest soll das 
Untersuchungsgebiet bis zur nªchstgelegenen Anschlussstelle an das hochrangige Netz reichen.ñ 
29

 http://www.asfinag.at 
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und Humusabtrags abtransportiert werden muss.30 Es ist aber ï insbesondere durch die vom 
Sachverständigen für Landschaft und Erholung als erforderlich angesehene Schüttung von 
Sichtschutzdämmen ï wahrscheinlich, dass die gesamte beim Bau anfallenden Humus- und 
Erdaushubmenge vor Ort verwertet werden kann.31 Nach dem Gutachten des 
bautechnischen Sachverständigen (siehe oben) wurden auch die Schottermengen für den 
Unterbau äußerst großzügig kalkuliert. Weiterhin wurde für das LKW-
Spitzenverkehrsaufkommen in der UVE eine Reserve von 15 % angenommen.  

Es kann damit angenommen werden, dass das Verkehrsaufkommen in der Bauphase, 
insbesondere das LKW-Spitzenverkehrsaufkommen, in der Umweltverträglichkeitserklärung 
auf der Ăsicheren Seiteñ liegt. 

Betriebsphase: 

Das Ausmaß der Verkehrserzeugung und die Verkehrsmittelwahl (Bahn- oder LKW-
Transport) bestimmen aufgrund der hohen zu transportierenden Gütermengen in 
wesentlichem Ausmaß die indirekten Auswirkungen der geplanten Anlage auf die Umwelt.  

Bei der Prognose der Verkehrserzeugung und der verkehrsbedingten Wirkungen einer 
Anlage zur thermischen Verwertung von Abfällen gibt es eine Reihe grundsätzlicher 
Schwierigkeiten: 

Á Auch bei Schaffung aller infrastrukturellen und anlagentechnischen Einrichtungen für 
einen überwiegenden Transport der Abfälle, Betriebsmittel und Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände mit der Bahn lässt sich aufgrund der Unsicherheiten über 
die Herkunft der Abfälle ï diese wird sich nach den Gegebenheiten des Abfallmarktes 
richten und kann sich im Betrieb laufend ändern -, aber auch der ökonomischen und 
gesetzlichen Randbedingungen der zu erwartende Bahnanteil kaum genau 
abschätzen.  

Á Auch Angaben über die Anlieferungsrouten beim Transport auf der Straße haben 
einen gewissen Unsicherheitsbereich, wobei beim gegenständlichen Projekt aber 
immer die B 65 bzw. zukünftig ggf. die S 7 als Hauptanlieferungsroute anzusehen ist. 

Á Die Annahmen über die Transportform, insbesondere ob die Abfälle in loser oder in 
gepresster Form angeliefert werden, haben zudem einen wesentlichen Einfluss auf 
das Ausmaß des projektbedingten Transportverkehrs. 

In der Umweltverträglichkeitserklärung wurde diesen Unsicherheiten v.a. dadurch begegnet, 
dass jeweils (auch) die Extremfälle eines vollständigen Ausfalls des Bahnverkehrs (100 % 
LKW-Anteil) sowie eines maximalen Transportes mit der Bahn (80 % Bahnanteil) untersucht 
und den Auswirkungsprognosen zu Grunde gelegt wurden. Da aufgrund der 
anzunehmenden erheblichen Transportentfernungen von den Abfalllieferanten zur geplanten 
Anlage der Bahntransport als vergleichsweise attraktiv einzuschätzen ist und damit mit 
Sicherheit das Szenario mit 100 % LKW-Anteil das zu erwartende Verkehrsaufkommen auf 
der Straße überschätzt, sollten die oben beschriebenen Unsicherheiten durch die beiden 
untersuchten Extremfälle abgedeckt sein.  

Weiterhin ist auch nicht davon auszugehen, dass die Anlage durchgehend mit Abfällen mit 
einem geringen Heizwert entsprechend der beantragten maximalen Abfallmenge von 
325.000 t/a (Mix 2) betrieben wird. Bei einer durchaus wahrscheinlicheren 
Abfallzusammensetzung entsprechend dem Mix 1 mit einer jährlichen Abfallmenge von 

                                                
30

 Vgl. Fachbeitrag J.6 (Verkehr) der UVE, Seite 31, 2. Absatz. Genauere Angaben dazu, insbesondere zur 
angenommenen Zusammensetzung (Anteil der Fahrten für Humus- und Erdaushubtransporte, für 
Schotterlieferungen, die Anlieferung der Baustelleneinrichtung, etc.) des maximalen LKW-Verkehrs in der 
Bauphase liegen allerdings nicht vor. 
31

 Der im Schreiben der Projektwerberin vom 19.5.2008 angeführte Abtransport überschüssiger Humusmengen 
ab dem Beginn der Schotteranlieferungen mit den ursprünglich als leer angesetzten LKW-Abfahrten ist damit 
nicht mehr erforderlich. 
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250.000 t/a liegt der Transportbedarf bereits um ca. 30 % unter den in der Verkehrsprognose 
und den Auswirkungsuntersuchungen getroffenen Annahmen. 

Aus gutachterlicher Sicht wird aber aufgrund der Bedeutung der projektbedingten 
Verkehrserzeugung für die Umweltauswirkungen des Vorhabens und um die nach § 21 Abs. 
1 UVP-G vorgesehene Nachkontrolle zu ermöglichen - über die Ergebnisse der 
Teilgutachten hinausgehend - eine laufende Dokumentation des Transportaufkommens und 
der verwendeten Transportmittel (Bahntransport, LKW-Transport) einschließlich einer 
jährlichen Berichtlegung an die Behörde als erforderlich erachtet.  

Weiterhin sollte durch eine Bedingung im Genehmigungsbescheid sichergestellt werden, 
dass die für den Bahntransport der Abfälle und Rückstände erforderlichen Einrichtungen bis 
zur Inbetriebnahme des Wirbelschichtkessels zur Verfügung stehen. Siehe dazu den 
entsprechenden Auflagenvorschlag unter Abschnitt 5 dieses Gutachtens. 

Da die Wahl des Verkehrsmittels für den Abtransport der Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände ausschließlich in der Disposition der Projektwerberin steht, wird 
vorgeschlagen, mittels einer entsprechenden Auflage den verpflichtenden Abtransport ï 
sofern er faktisch möglich ist - der Grob- und Feinasche mit der Bahn vorzuschreiben. Damit 
kann immerhin ca. 20 % des Transportaufkommens der geplanten Anlage gesichert mit der 
Bahn abgewickelt werden. 

4.5 Begrenzung der Emission von Luftschadstoffemissionen nach dem Stand 
der Technik 

4.5.1 Angaben in den Antragsunterlagen 

Wirbelschichtkessel: 

Eine ausführliche technische Beschreibung des Wirbelschichtkessels findet sich in Einlage 
B.2 (Verfahrenstechnik und Anlagenbeschreibung) des Technischen Projekts. Für eine 
Übersicht wird auf Abschnitt 3.2.3 dieses Gutachtens verwiesen. 

Die Emissionsdaten des Wirbelschichtkessels sind im Fachbeitrag J.2 
(Vorhabensbeschreibung einschließlich Alternativenprüfung) der UVE, Seite 35, sowie im 
Fachbeitrag J.8 (Luft und Klima, Immissionen) der UVE, Seite 81, angegeben. Dort wird 
auch ausgeführt, dass im Hinblick auf Schwankungen in der Brennstoffzusammensetzung 
und regelungstechnische Schwankungen der zu erwartende Abgasvolumenstrom mit einem 
Sicherheitsaufschlag von 10 % im Vergleich zu den technischen Auslegungsdaten versehen 
wurde. 

Hilfskessel: 

Der Hilfskessel ist ebenfalls in Einlage B.2 (Verfahrenstechnik und Anlagenbeschreibung) 
des Technischen Projekts beschrieben. Für eine Übersicht wird auf Abschnitt 3.2.4 dieses 
Gutachtens verwiesen. 

Die Emissionsdaten des Hilfskessels sind im Fachbeitrag J.2 (Vorhabensbeschreibung 
einschließlich Alternativenprüfung) der UVE, Seite 36, sowie im Fachbeitrag J.8 (Luft und 
Klima, Immissionen) der UVE, Seite 82, angegeben. 

Sonstige Quellen von Luftschadstoffemissionen: 

Die Emissionen der Siloanlagen nach der Reinigung der Siloabluft in Aufsatzfiltern werden in 
Einlage B.2 (Verfahrenstechnik und Anlagenbeschreibung) des Technischen Projekts bei 
den einzelnen Siloanlagen beschrieben. Es sollen durchgehend Anlagen, die eine 
Staubkonzentration in der gereinigten Siloabluft von weniger als 10 mg/m3 erzielen, zum 
Einsatz gelangen. 

Die Staubfilteranlage (Taschenfilter) zur Reinigung der Raumabluft der Brennstoffübernahme 
wird in Einlage B.3.3 (Technische Beschreibung Lüftungskonzept) des Technischen Projekts 
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beschrieben. Im Normalbetrieb der Anlage wird die entstaubte Raumluft im 
Wirbelschichtkessel bzw. im Hilfskessel als Verbrennungsabluft eingesetzt. Nur bei Stillstand 
beider Kesselanlagen (Revision) während ca. 160 h pro Jahr wird eine reduzierte 
Abluftmenge (35.000 m³/h aus der Brennstoffannahme, 7.500 m³/h aus dem Bereich der 
Rechengut- und Klärschlammübernahme) direkt über den Kamin des Wirbelschichtkessels 
abgeleitet. 

In Einlage B.2 (Abschätzung der Geruchsemissionen bei Normalbetrieb und 
Revisionsbetrieb) des Technischen Projekts wurde für die Hauptanlieferhalle im Gebäude 
der Brennstoffannahme für das Szenario "100% LKW -Anlieferung" eine maximal mögliche 
Freisetzungsdauer über die geöffneten Hallentore von 48 min / 16 h Arbeitstag abgeschätzt. 
Unter der Annahme einer Austrittsgeschwindigkeit von 1 m/s durch die geöffneten Hallentore 
wird eine maximale Geruchsfreisetzung von 2,6 Mio. Geruchseinheiten pro Stunde (GE/h) 
angegeben. Unter den gleichen Randbedingungen wurde die Geruchsemission über die 
Tore der Rechengut- und Klärschlammübernahme bei einer kumulierten Toröffnungszeit von 
18 min / 16 h Arbeitstag mit 1,5 Mio. GE/h ermittelt. Für den Fall eines Revisionsstillstandes 
wurde die über einen der Kamine der Kesselanlagen freigesetzte Geruchsstofffracht mit etwa 
20 Mio. GE/h beziffert. 

In den mit Schreiben der Antragstellerin vom 4.4.2008 nachgereichten Unterlagen wird 
hinsichtlich der diffusen Geruchsemissionen bei der Bahnanlieferung (Szenario 80 % 
Bahnanlieferung) über die geöffneten Hallentore aus der Hauptanlieferhalle von einer 
Toröffnungszeit von 36 min / 16h-Arbeitstag (davon sind 3 min beide Tore offen) und einer 
maximalen Geruchsfreisetzung von 2,0 Mio. GE/h ausgegangen. 

Verkehrsbedingte Luftschadstoffemissionen, Emissionen von Baumaschinen: 

Die Luftschadstoffemissionen des vorhabensbedingten Verkehrs sowohl in der Errichtungs-, 
als auch in der Betriebsphase werden im Fachbeitrag J.6 (Verkehr) der UVE, Seite 46 ff. auf 
Basis des Handbuchs Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (Version 2.1) berechnet bzw. 
dargestellt. Für den LKW-Verkehr wurde der Einsatz von Fahrzeugen gemäß EURO 4 
Standard angenommen, welcher als Mindestanforderung mit den Abfalllieferanten vertraglich 
vereinbart werden soll. 

Die Luftschadstoffemissionen der eingesetzten Baugeräte sowie die Staubemissionen auf 
unbefestigten Verkehrsflächen werden im Fachbeitrag J.8 (Luft und Klima, Immissionen) der 
UVE, Seite 114, berechnet bzw. angegeben. 

4.5.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Wirbelschichtkessel: 

Der Sachverständige für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen setzt sich in 
seinem Gutachten in den Punkten 3.1.5 und 3.1.6 detailliert mit dem Verbrennungsprozess, 
der Abgasreinigung und der Frage der Begrenzung der Luftschadstoffemissionen nach dem 
Stand der Technik auseinander: 

Á Das Wirbelschichtverfahren (zirkulierende Wirbelschicht) ist für die thermische 
Verwertung aufbereiteter Siedlungsabfälle und vergleichbarer Abfälle als Stand der 
Technik anzusehen. Es liegen umfangreiche Betriebserfahrungen vor.  

Der Vorteil des Prozesses ist, dass ein großer Umsatz und eine gleichmäßige 
Temperatur über die gesamte Höhe der Verbrennungskammer bei gleichzeitig 
kleinem Reaktionsvolumen erreicht werden kann. In der zirkulierenden Wirbelschicht 
können auch sehr unterschiedliche Abfälle verbrannt werden. 

Eine direkte Entschwefelung im Wirbelbett-Prozess kann durch Zugabe von Additiven 
wie Kalksteinmehl, Kalkhydrat oder Dolomitmehl in den Verbrennungsprozess 
erreicht werden. 

Á Die im Konvektionsteil des Dampfkessels im Bereich von ca. 400 °C vorgesehenen 
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Zyklone zur besseren Auftrennung von gering und höher schadstoffbelasteter Asche 
stellen eine bewährte Methode der Staub-Vorabscheidung dar. 

Á Das vorgesehene quasitrockene Verfahren zur Abscheidung von SO2, HF und HCl 
aus dem Abgasstrom ist eine von 3 im BREF Waste Incineration dargestellten 
Möglichkeiten zur Abscheidung saurer Gase. Die erzielten Emissionswerte von 
bereits in Betrieb befindlichen ähnlichen Anlagen zeigen, dass die beantragten 
Emissionswerte problemlos eingehalten werden können. 

Á Die zusätzliche Eindüsung von Aktivkoks in den Abgasstrom und die Abscheidung 
der Reaktionsprodukte der quasitrockenen Reinigungsstufe mit einem Gewebefilter 
stellt eine bewährte Methode zur Abscheidung von polychlorierten Dioxinen und ï
furanen (PCDD/F) dar. Die Adsorption der Dioxine erfolgt im Abgasstrom und an den 
Reagenzien, welche sich als Schicht an der Barriere des Filters ansammeln. Das 
adsorbierte PCDD/F wird mit den anderen abgeschiedenen Stoffen bei der 
Abreinigung wieder vom Gewebefilter entfernt und findet sich in der Feinasche. Eine 
Dosierung von Aktivkoks von 0,5 ï 1 kg/t eingesetztem Brennstoff ist erforderlich, um 
eine Reingaskonzentration von weniger als 0,1 ng TE/Nm³ zu erreichen. Durch eine 
höhere Dosierung von Aktivkoks kann eine zusätzliche Reduktion von PCDD/F 
erreicht werden.  

In der vergleichbaren Anlage in Lenzing (Flugstromabsorber mit Gewebefilter) wird 
eine durchschnittliche Emissionskonzentration von 0,05 ng/Nm³ für PCDD/F erreicht, 
sodass auch bei der geplanten Anlage davon ausgegangen werden kann, dass der 
beantragte Emissionsgrenzwert problemlos eingehalten wird. 

Á Durch den Aktivkokseinsatz und die Staubabscheidung mittels Gewebefilter erfolgt 
auch eine weitgehende Abscheidung von Schwermetallen aus dem Abgasstrom. 
Quecksilber wird mit einer Effizienz von 95 % entfernt, sodass mit einer 
Reingasbeladung von < 30 ɛg/Nmį zu rechnen ist. Der Vergleich mit bestehenden 
Anlagen zeigt, dass die beantragten Schwermetall-Emissionsgrenzwerte problemlos 
eingehalten werden können. 

Á Das vorgesehene Gewebefilter ist ein oft in Abfallverbrennungsanlagen eingesetztes 
sehr effizientes Aggregat zur Staubabscheidung, mit dem sehr niedrige 
Staubkonzentrationen im gereinigten Abgas erreicht werden können. 

Á Die selektive katalytische Reduktion (SCR) der Stickoxide erlaubt eine hohe NOxï
Reduktion (typischerweise über 90 %) bei beinahe stöchiometrischer Zugabe des 
Reduktionsmittels Ammoniak bzw. Ammoniakwasser. Die SCR-Anlage kann bei 
spezieller Auslegung (zusätzliche Katalysatorschicht, höhere Betriebstemperatur) 
auch PCDD/F auf katalytischem Wege zerstören. 

Im Ergebnis erfüllt die geplante Anlage alle Anforderungen des BREF Waste Incineration 
hinsichtlich des besten verfügbaren Standes der Technik und es können alle beantragten 
Emissionsgrenzwerte eingehalten werden.  

In den Auflagen (Auflagen 1) schlägt der Sachverständige für thermische Verfahrenstechnik 
und Geruchsemissionen eine Absenkung der beantragten Emissionsgrenzwerte für Staub 
(HMW) und Schwefeldioxid (TMW, JMW) sowie Quecksilber (TMW) vor, siehe Tabelle 
Tabelle 8.32  

Um mögliche erhöhte PCDD/F-Emissionen im Anfahrbetrieb des Wirbelschichtkessels zu 
unterbinden, wie sie von einigen Abfallverbrennungsanlagen dokumentiert sind, wurde vom 
Gutachter für thermische Verfahrenstechnik eine entsprechende Auflage formuliert (Auflage 
17), nach der die Zudosierung von Adsorptionsmitteln (Aktivkoks) bereits vor dem Start der 
Gas- bzw. Ölbrenner beginnen muss. 

                                                
32

 Nach Auflage 18 des Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik gilt für die Staubemissionen des 
Wirbelschichtkessels in den ersten beiden Betriebsjahren für maximal 340 Stunden pro Jahr, danach für maximal 
200 Stunden pro Jahr, ein erhöhter Grenzwert von 8 mg/Nm³.  
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Tabelle 8: Vom Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik vorgeschlagene 
Emissionsgrenzwerte des Wirbelschichtkessels (beantragte Werte in Klammer) 

Schadstoffkonzentration 
(Normzustand, trocken 
bezogen auf 11 % O2) 

HMW TMW JMW 
Mittel-
wert 

Bemerkung 

NOx mg/m³ 70 50 50   

CO mg/m³ 100 50 50   

SO2 mg/m³ 35 30 (35) 20 (35)   

Staub mg/m³ 5 (8) 5 5   

Org. C mg/m³ 8 8 8   

HCl mg/m³ 10 7 7   

NH3 mg/m³    5 Mittelwert 0,5 bis 8 Std. 

HF mg/m³ 0,25 0,2 0,2   

Hg mg/m³ 0,05 0,035 (0,05) 0,02   

×SM* mg/m³    0,3 Mittelwert 0,5 bis 8 Std. 

Cd + Tl mg/m³    0,01 Mittelwert 0,5 bis 8 Std. 

PCDD/F ng/m³    0,1 Mittelwert 6 bis 8 Std. 

*éSb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn 

Hilfskessel: 

Im Gutachten des Sachverständigen für Maschinenbau und Sicherheitstechnik wird unter 
Punkt 3.1.4 zunächst ein Vergleich der beantragten Grenzwerte mit den Vorgaben der 
Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (LRV-K) durchgeführt, woraus sich ergibt, dass 
mit Ausnahme von Kohlenmonoxid (CO) alle beantragten Emissionswerte ï zum Teil 
erheblich ï unter den Grenzwerten der LRV-K liegen (siehe nachstehende Tabelle).  

Tabelle 9: Grenzwertvergleich Hilfskessel (alle Angaben in mg/Nm³, trocken bei 3 % O2) 

Parameter 
Beantragte Emissionswerte Grenzwerte gem. LRV-K 

Erdgas Heizöl EL 50/50 EG Heizöl EL 50/50 

Staub 5 25 13,5 5 (Rechenwert) 30 17,5 

SO2 - 160 80 - 350 175 

NOX 80 130 105 100 150 125 

CO 80 80 80 80 80 80 

 

Auch das im BREF Large Combustion Plants33 beschriebene BVT-Niveau wird eingehalten 
bzw. unterschritten. Unter Berücksichtigung des möglichen Staubgehaltes im Erdgas hält der 
Sachverständige aber eine geringfügige Anpassung des Staubemissionsgrenzwertes für 
Heizöl extra leicht im Zusammenhang mit der Bestimmung der Emissionsgrenzwerte im 
Mischbetrieb Gas ï Heizöl extra leicht für erforderlich.  

Als Emissionsgrenzwerte des Hilfskessels ergeben sich damit letztendlich jene Werte, die 
sich durch Mischungsrechnung im Sinne des § 22 Abs. 2 LRV-K unter Anwendung der in der 
nachstehenden Tabelle angeführten Emissionswerte für Erdgas und Heizöl extra leicht 
bestimmen (siehe Auflage 25 unter Punkt 3.2.4 des maschinenbautechnischen Gutachtens). 
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 European Commission (2006): Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion 
Plants 
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Tabelle 10: Im maschinenbautechnischen Gutachten festgelegte Emissionswerte für den 
Hilfskessel (alle Angaben in mg/Nm³, trocken bei 3 % O2) 

Parameter 
Brennstoffspezifische Emissionswerte (in mg/m³, tr, 3 %O2) 

Erdgas Heizöl EL 

Staub 5 22 

SO2 - 160 

NOX 80 130 

CO 80 80 

 

Sonstige Quellen von Luftschadstoffemissionen: 

Im Gutachten des Sachverständigen für Abfalltechnik und Abfallwirtschaft (Punkt 3.1.7) 
werden die Emissionen beim Transport, der Manipulation und der Lagerung von Abfällen und 
Rückständen außerhalb von Gebäuden behandelt. Da 

­ sämtliche angelieferten Abfälle in geschlossenen oder gedeckten Aufbauten 
angeliefert werden, 

­ innerbetriebliche Transporte von Abfällen nur innerhalb der Hallen oder in 
gekapselten Fördereinrichtungen erfolgen, 

­ die Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände ï auch bei der Abfüllung in die 
Transportfahrzeuge - in geschlossenen Systemen geführt werden,  

­ lediglich die aus der Bettasche abgetrennten Grobteile und der Eisenschrott in abge-
deckten Containern im Freien auf einem eigenen Containerabstellplatz abgestellt 
werden und durch die Abdeckung eine etwaige Windverfrachtung von Feinanteilen 
und ein Eindringen von Niederschlagswässern wirksam verhindert wird, 

werden die Emissionen von Luftschadstoffen beim Transport, der Manipulation und der 
Lagerung von Abfällen und Rückständen außerhalb von Gebäuden nach dem Stand der 
Technik begrenzt. 

Das Gutachten des Sachverständigen für Maschinenbau und Sicherheitstechnik befasst sich 
unter der Beweisfrage 3.1.5 mit den Luftschadstoffemissionen bei sonstigen gefassten 
Emissionsquellen und unter 3.1.6 mit diffusen Staubemissionen bei der Anlieferung, 
Lagerung und Manipulation der Abfälle und Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände. 
Durch die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere 

­ die Ausstattung der Siloanlagen mit Abluftfiltern34 zur Reinigung der Siloabluft auf 
eine Staubkonzentration von <= 10 mg/m³,  

­ die Entstaubung der Abluft aus dem Gebäude der Brennstoffannahme mit den 
installierten Taschenfiltern auf einen Staubgehalt von maximal 10 mg/m³ auch bei 
Revisionsstillstand des Wirbelschichtkessels und Hilfskessels (sonst wird diese Abluft 
in den Kesselanlagen als Verbrennungsluft eingesetzt), 

­ (soweit nicht Silos oder abgedeckte Container eingesetzt werden) die Durchführung 
sämtlicher Manipulations-, Lagerungs- und Aufbereitungsvorgänge in geschlossenen, 
abgesaugten Hallen, die mit automatisch gesteuerten, mit Luftschleieranlagen 
versehenen Toren ausgestattet sind, 

­ die Kapselung und/oder Absaugung von Bereichen, in denen mit höheren 
Staubbelastungen zu rechnen ist, 

werden die Staubemissionen sonstiger gefasster Emissionsquellen nach dem Stand der 
Technik begrenzt und diffuse Emissionen nach dem Stand der Technik minimiert. 

Die Emissionen von Geruchsstoffen werden unter Punkt 3.1.9 des Gutachtens des 
Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen behandelt. Die 

                                                
34

 Die Staubemissionen in der Reinluft sämtlicher Siloaufsatzfilter betragen bei Grenzwertausschöpfung ca. 0,4 % 
der Staubemissionen des Wirbelschichtkessels. 
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im Technischen Projekt angenommen Toröffnungszeiten von durchschnittlich 30 Sekunden 
für die Einfahrt der LKWs in die Klärschlamm- und Rechengutannahme erscheinen zu kurz 
(Rückwärtsreversieren der LKW bei der Einfahrt) und wird ein Wert von 60 Sekunden 
veranschlagt. Die damit anzunehmende Verdoppelung der diffusen Geruchsstofffrachten 
wird allerdings durch die in den Projektunterlagen nicht berücksichtigte Wirkung der 
vorgesehenen Luftschleieranlagen mehr als kompensiert, so dass insgesamt mit geringeren 
diffusen Geruchsstoffemissionen über die geöffneten Hallentore zu rechnen ist, als im 
Projekt angegeben. Eine vergleichbare Einschätzung der zu erwartenden 
Geruchsemissionssituation wird auch für den Bahntransport gegeben, wo nach dem 
eisenbahntechnischen Gutachten (vgl. Punkt 3.1.2 dieses Gutachtens) von um ca. 25 % 
längeren Toröffnungszeiten auszugehen ist, als in den Antragsunterlagen bzw. in den dazu 
nachgereichten Unterlagen angegeben wurde. 

Verkehrsbedingte Luftschadstoffemissionen, Emissionen von Baumaschinen: 

Nach dem Gutachten der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen (Punkt 3.1.1) sind die prognostizierten Verkehrsemissionen in 
Folge der Realisierung des Vorhabens (Errichtungs- und Betriebsphase; Anlagengelände 
selbst, öffentliche Straßen und Eisenbahn) nachvollziehbar und realistisch.  

Vom bautechnischen Sachverständigen werden unter der Auflage 13 umfassende 
Maßnahmen zur Verringerung der Staubemissionen in der Bauphase vorgeschrieben. 

4.5.3 Bewertung 

Wirbelschichtkessel: 

Einen guten Eindruck über die Qualität des geplanten Wirbelschichtprozesses bzw. der 
vorgesehenen Abgasreinigung gibt ein Vergleich mit den Emissionsgrenzwerten der 
Richtlinie über die Verbrennung von Abfällen und der Abfallverbrennungsverordnung (AVV), 
siehe Tabelle 11. In der Tabelle sind die jeweils strengeren Regelungen (AVV im Vergleich 
zur Richtlinie35, beantragte/vorgeschriebene Werte im Vergleich zur AVV) durch Fettdruck 
hervorgehoben.  

Die geplante Anlage entspricht hinsichtlich der Begrenzung der Emissionen von 
Luftschadstoffen eindeutig einem fortschrittlichen Stand der Technik. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu bedenken, dass nach der Bestimmung des § 12 
AVV bei der Beurteilung der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte auf die in der Anlage 1 der 
AVV und nicht auf die im Genehmigungsbescheid festgelegten Emissionsgrenzwerte 
abzustellen wäre. Fraglich könnte auch sein, ob sich die Bestimmungen des § 14 AVV für 
andere als normale Betriebsbedingungen auf die in der Anlage 1 der AVV oder auf die im 
Genehmigungsbescheid festgelegten Emissionsgrenzwerte beziehen. 

Über die Auflagen des Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik und 
Geruchsemissionen hinausgehend erscheint daher eine Auflage erforderlich, in der 
klargestellt und festgelegt wird, dass für die Beurteilung der Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte und hinsichtlich der bei anderen als normalen Betriebsbedingungen zu 
ergreifenden Maßnahmen auf die vom Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik 
und Geruchsemissionen vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte abzustellen ist. 

 

 

 

 

                                                
35

 In der Tabelle können nicht alle Unterschiede dargestellt werden. So sieht z.B. die Richtlinie über die 
Verbrennung von Abfällen im Gegensatz zur AVV keine kontinuierliche Messung von Quecksilber (Hg) vor und ist 
bei den zulässigen HMW-Maximalwerten zum Teil erheblich ĂgroÇz¿gigerñ als die AVV. 
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Tabelle 11: Vergleich der beantragten/vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte mit den 
Grenzwerten der Richtlinie über die Verbrennung von Abfällen bzw. der 
Abfallverbrennungsverordnung (AVV), (alle Angaben in mg/Nm³, trocken bei 11 % O2) 

Parameter 
RL 2000/76/EG AVV beantragt/vorgeschrieben 

HMW 
*) 

TMW HMW 
*) 

TMW HMW 
*) 

TMW JMW 

Staub mg/m
3 

10 10 10 10 5 5 5 

CO mg/m
3 

100 50 100 50 100 50 50 

TOC mg/m
3 

10 10 10 10 8 8 8 

HCl mg/m
3 

10 10 10 10 10 7 7 

HF mg/m
3 

2 1 0,7 0,5 0,25 0,2 0,2 

SO2 mg/m
3 

50 50 50 50 35 30 20 

NOx mg/m
3 

200 200 100 70 70 50 50 

Hg mg/m
3 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,035 0,02 

  HMW - MW8 HMW - MW8 HMW - MW8 

Cd+Tl mg/m
3 

0,05 0,05 0,01 

Sb+As+Pb+Cr+Co+
Cu+Mn+Ni+V 

mg/m
3 

0,5   

Sb+As+Pb+Cr+Co+
Cu+Mn+Ni+V+Sn 

mg/m
3 

 0,5 0,3 

PCDD/F ng/m3 0,1 0,1 0,1 

NH3 mg/m
3 

 5 5 
*)
 97-Perzentil 

Hinsichtlich der Prognose der Umweltauswirkungen ist zu berücksichtigen, dass 

­ im Fachbeitrag J.8 (Luft und Klima, Immissionen) der Umweltverträglichkeits-
erklärung bei der Berechnung der anlagenbedingten Luftschadstoffimmissionen 
(Ausbreitungsrechnung) von den beantragten Emissionsgrenzwerten und der 
durchgehenden Ausschöpfung des beantragten maximalen Abgasvolumensstromes 
ausgegangen wurde (J.8, Seite 81). Der beantragte maximale Abgasvolumensstrom 
wurde aber mit einer Reserve von (mindestens36) 10 % kalkuliert, sodass die 
tatsächlich zu erwartenden Schadstoff-Emissionsmassenströme ï und damit die 
Immissionskonzentrationen ï im Regelfall nur bei ca. 90 % oder etwas weniger der 
berechneten Werte liegen werden. 

­ durch die vom Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik und 
Geruchsemissionen vorgeschlagene Absenkung der Emissionsgrenzwerte für 
Schwefeldioxid (SO2) die SO2-Immissionskonzentrationen in Folge der Errichtung der 
geplanten Anlage (Zusatzbelastung) nur bei ca. 85 % (TMW) bzw. ca. 57 % (JMW) 
der im Fachbeitrag J.8 (Luft und Klima, Immissionen) der UVE berechneten Werte 
liegen werden. 

­ im praktischen Betrieb die Emissionskonzentrationen zum Teil erheblich unter den 
beantragten bzw. vorgeschriebenen Grenzwerten liegen können (vgl. Gutachten des 
Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen, Punkt 
3.1.6). 

 

                                                
36

 Eine eigene orientierende Nachberechnung für die im Projekt angegebenen Abfallmischungen (Mix 1, Mix 2 
und Mix 3) mit einem professionellen Verbrennungsrechnungsprogramm ergab (unter Heranziehung der 
Projektangaben zur Abfallzusammensetzung und Verwendung von Literaturwerten für die Gehalte an den 
Elementen C, H, O und N in den einzelnen Abfallfraktionen) Abgasvolumenströme im Bereich von ca. 190.000 bis 
204.000 Nm

3
/h (11 Vol. % O2, Normbedingungen, trocken). Mit steigendem Heizwert der Abfallmischung sinkt der 

(trockene) Abgasvolumenstrom. 
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Hilfskessel: 

Die Luftschadstoffemissionen des Hilfskessels werden nach dem Stand der Technik 
begrenzt. 

Sonstige Quellen von Luftschadstoffemissionen: 

Durch den Transport der Abfälle in geschlossenen Systemen, die Übernahme, Manipulation, 
Lagerung und Aufbereitung der Abfälle in geschlossenen Hallen, die Ausstattung der Tore 
mit Luftschleieranlagen, die Absaugung der Raumabluft aus den Übernahme-, 
Aufbereitungs- und Lagerbereichen und die Behandlung der abgesaugten Abluft durch 
Entstaubung und anschließenden Einsatz als Verbrennungsluft wird ein insgesamt sehr 
hoher Standard insbesondere im Hinblick auf die Minimierung diffuser Staub- und 
Geruchsemissionen erreicht, der eindeutig einem fortschrittlichen Stand der Technik 
entspricht.  

Die vom Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik im Zusammenhang mit den 
Luftschleieranlagen vorgeschlagenen Auflagen (Auflagen 13 ï 15) sind wichtig, da nur eine 
sorgfältige Einstellung und Überprüfung der Luftschleieranlagen eine optimale Wirkung 
garantiert.  

Verkehrsbedingte Luftschadstoffemissionen, Emissionen von Baumaschinen: 

In den Antragsunterlagen wird vorausgesetzt, dass im Fall von LKW-Transporten von 
Abfällen, Betriebsmitteln und Rückständen nur Fahrzeuge gemäß EURO 4 Standard zum 
Einsatz kommen und dies (u.a.) mit den Abfalllieferanten vertraglich vereinbart wird. Dies 
wurde auch der Emissionsberechnung zu Grunde gelegt.37  

Aufgrund der großen Unterschiede bei den NOx- und PM10-Emissionen zwischen den 
einzelnen Emissionsstandards (vgl. beispielhaft Abbildung 138) kommen angesichts des 
potenziell hohen Transportvolumens auf der Straße und der weiten anzunehmenden 
Transportentfernungen der Umsetzung, Sicherstellung und Nachvollziehbarkeit des 
Einsatzes emissionsarmer LKW hohe Bedeutung zu. Aus diesem Grund wird eine 
entsprechende, über die Vorschreibungen in den Teilgutachten hinausgehende Auflage zur 
Sicherstellung des Einsatzes von LKW, die dem Emissionsstandard EURO 4 oder besser 
entsprechen, für erforderlich erachtet. 

Abbildung 1: Vergleich Emissionsfaktoren schwere Nutzfahrzeuge 
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37

 Vgl. Fachbeitrag J.6 (Verkehr) der UVE, Seite 47. 
38

 Daten nach Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, Version 2.1 (2004). 
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4.6 Abwasseremissionen 

4.6.1 Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung39 

In der Bauphase ist eine Grundwasserhaltung erforderlich: Das aus den Baugruben 
abgepumpte Wasser wird über ein ca. 200 m³ fassendes, mit Folie ausgekleidetes 
Absetzbecken über ein Einlaufbauwerk mit Grob- und Feinrechen in die bestehende 
Tiefendrainage der Oberflächenwasserbeseitigung des Businessparks Heiligenkreuz 
eingeleitet. 

Auf Grund der technischen Konzeption der Wirbelschichtanlage mit einer abwasserfreien 
Abgasreinigung fällt im Normalbetrieb kein prozessspezifisches Abwasser an. Bei 
Reinigungs- und Reparaturarbeiten (in Normalfall etwa einmal pro Jahr) kann es aber 
notwendig sein, innerhalb von 12 Stunden ca. 80 m³ Kesselwasser abzulassen. Dieses 
Wasser wird je nach Qualität in mobilen Tanks zwischengespeichert und wieder verwendet 
oder wie beim Hilfskessel der Kläranlage des AWV Bezirk Jennersdorf zugeführt. 

Bei einem länger dauernden Alleinbetrieb des Hilfskessels (im Regelfall ca. 760 h/a) fallen 
Abwässer aus dem Kesselbetrieb im Ausmaß von 1,1 m³ je Betriebsstunde an (max. 26,4 
m³/d) an. Dabei handelt es sich um Kesselabschlämmwasser und Abwasser aus der Was-
seraufbereitung, die in die Kläranlage des Abwasserverbandes Bezirk Jennersdorf 
eingeleitet werden. Dieses Wasser enthält geringfügig höhere Salzgehalte (ca. 1 g NaCl/l), 
die beantragte maximale Chloridfracht beträgt ca. 18,6 kg/d. 

Weitere betriebliche Abwässer fallen bei Reinigungsmaßnahmen im Gebäude der 
Brennstoffannahme und der Wirbelschichtanlage, sowie in Form verunreinigter 
Niederschlagswässer im Bereich der Dieseltankstelle an. Die Abwässer der Tankstelle 
werden über einen Ölabscheider (vor-)gereinigt und wie auch alle anderen Betriebsabwässer 
in die Abwasserreinigungsanlage des AWV Bezirk Jennersdorf eingeleitet. 

Die Niederschlagswässer von den Verkehrs- und Dachflächen sollen im Rahmen der 
aufrechten wasserrechtlichen Bewilligung für die Oberflächenwasserbeseitigung im 
Businesspark Heiligenkreuz (Bescheid der BH Jennersdorf vom 15.6.2001, Zl. 09-06-458/2) 
abgeleitet werden. Die Beseitigung der auf sämtlichen Asphaltflächen anfallenden 
Niederschlagswässer soll über Muldenrigol-Systeme erfolgen, um eine Vorreinigung und 
Vergleichmäßigung des Oberflächenabflusses zu erreichen.  

                                                
39

 Fachbeitrag J.12 (Wasser) der UVE. 
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Die bestehende wasserrechtliche Bewilligung für den Businesspark geht von einem 
maximalen Versiegelungsgrad von 65 % aus. Da die Dach- und Asphaltflächen aber ca. 72,3 
% des 53.060 m² großen Betriebsgrundstücks ausmachen, ist zur Pufferung und 
Vergleichmäßigung des Abflusses die Errichtung eines Retentionsbeckens vorgesehen. Das 
Retentionsbecken östlich des Gebäudes der Brennstoffannahme wird so dimensioniert, dass 
neben einer Löschwasserbevorratung in Höhe von 800 m³ das erforderliche Puffervolumen 
zuzüglich einer Sicherheit von 10 %, entsprechend 1.705 m³ gespeichert werden kann. 
Zudem ist eine Reserve von ca. 1.295 m³ für eine Eisschichte mit einer Dicke bis zu 1,0 m 
vorgesehen. Daraus ergibt sich ein erforderliches Gesamtvolumen von 3.800 m³. Vom 
geplanten Retentionsbecken ist die Ableitung über ein Einlaufbauwerk in die nördlich 
vorbeiführende Tiefendrainage vorgesehen, über welche eine gedrosselte Ableitung in das 
bestehende Entwässerungssystem mit maximal 34,5 l/s erfolgen soll. Die Ableitung ist 
versperrbar, um bei Verunreinigungen des Beckeninhalts Einleitungen in die Tiefendrainage 
zu verhindern. 

4.6.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Nach dem Gutachten des Sachverständigen für Wasserwirtschaft-Abwasser (Punkt 3.1.2) ist 
in den Einreichunterlagen eine ausreichende und schlüssige Darstellung der 
Abwasseranfallstellen, Abwassermengen und deren Beschaffenheit sowie der Maßnahmen 
zur Vorbehandlung der Abwässer enthalten.  

Die für den Betrieb des Hilfskessels relevanten Emissionsbegrenzungen gemäß Verordnung 
zur Begrenzung von Abwasseremissionen aus Kühlsystemen und Dampferzeugern für die 
Einleitung in eine öffentliche Kanalisation werden eingehalten. Nachteilige Auswirkungen auf 
die Abwasserreinigungsanlage des AWV Bezirk Jennersdorf sind infolge der geplanten 
Einleitung der betrieblichen Abwässer nicht zu erwarten. 

Die Ableitung der Oberflächenwässer des Anlagenstandorts erfolgt innerhalb der Vorgaben 
und des Umfanges des bestehenden wasserrechtlichen Konsenses für den Businesspark 
Heiligenkreuz. 

4.6.3 Bewertung 

Die Erfassung, Vorbehandlung und Vergleichmäßigung der anfallenden Oberflächen- und 
Niederschlagswässer entspricht dem Stand der Technik und erfolgt innerhalb des Rahmens 
der bestehenden wasserrechtlichen Bewilligung für den Businesspark Heiligenkreuz. Der 
Einsatz von Muldenrigolen mit einer Humusauflage von mind. 30 cm bewirkt einen guten 
Schadstoffrückhalt im Humuskörper und damit eine gute Vorreinigung der an sich nur gering 
belasteten Oberflächenwässer. 

Die Abwässer der Tankstelle werden nach dem Stand der Technik vorgereinigt. Der Anfall 
von Prozessabwässern ist gering, die Emissionsgrenzwerte nach dem Stand der Technik 
werden eingehalten. 

4.7 Sicherheitstechnik, Betriebsstörungen 

4.7.1 Angaben in den Antragsunterlagen 

Vorhandensein gefährlicher Stoffe: 

In Einlage B.5 (Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von Betriebsstörungen) des 
Technischen Projekts, Seite 6 f., wurde angegeben, dass bei der geplanten Anlage keine 
gefährlichen Stoffe in einer die Schwellenwerte gemäß § 84a Gewerbeordnung 
übersteigenden Menge vorhanden sind. 

Brandschutz:  

Unter Einlage F.1 (Brandschutzkonzept) des Technischen Projekts wurde ein umfangreiches 
Brandschutzkonzept vorgelegt, das zu folgenden wesentlichen Ergebnissen kommt: 
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Á Das Bauwerk ist derart geplant, dass bei einem Brand die Tragfähigkeit des 
Bauwerkes während eines bestimmten Zeitraumes erhalten bleibt, die Ausbreitung 
von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes begrenzt wird, die Löscharbeiten 
wirksam durchgeführt werden können, die Benützer das Gebäude unverletzt 
verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden können und die Sicherheit 
der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist. 

Á Es werden umfangreiche technische und organisatorische Brandschutzmaßnahmen 
realisiert: 

­ Im Bereich erhöhter Brandgefahren wird durch die Ausbildung von möglichst 
kleinen Brandabschnittsgrößen einer raschen Brandausbreitung 
entgegengewirkt. 

­ Betrieblich offen zu haltende Öffnungen in Brandabschnitten werden bei 
Ansprechen von Branderkennungsanlagen entweder sofort dicht verschlossen 
oder mit Löschwasser als Ersatzmaßnahme beaufschlagt. 

­ Durch eine vollständige Überwachung aller Bereiche mit Brandgefahr und der 
Prozessabläufe durch Brandfrüherkennungssysteme, regelmäßige Kontrollgänge 
durch das Personal und eine unverzügliche Alarmweiterleitung ist eine rasche 
und wirksame Brandbekämpfung gewährleistet. 

­ Für die Brandbekämpfung stehen stationäre Löschanlagen, ausreichend 
Löschmitteln und die für den Löscheinsatz erforderlichen Ausrüstungen zur 
Verfügung. 

­ Durch Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ist eine sichere Flucht, ein 
ausreichender Schutz der Gebäudekonstruktion und damit auch ein gesicherter 
Brandbekämpfungsbereich für die Einsatzkräfte gewährleistet. 

­ Der organisatorische Brandschutz ist durch den Einsatz von geschultem 
Fachpersonal und insbesondere eine eigene Betriebsfeuerwehr gewährleistet. 

Á In der Bauphase kann es erforderlich sein, besondere Schutzmaßnahmen 
entsprechend dem Baufortschritt festzulegen und organisatorische Vorkehrungen zu 
treffen (Anwendung der TRVB A 149 ĂBrandschutz auf Baustellenñ). 

In der Einlage B.5 (Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von Betriebsstörungen) 
des Technischen Projekts, Seite 35 f., wird als Grundlage für die Auswirkungsprognose im 
Brandfall ein Brand im Reststofflager durch Selbstentzündung oder Einbringen glühender 
Teile angenommen, wobei vorausgesetzt wird, dass sowohl die automatische Überwachung 
(CO-Warnanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzugsysteme) versagt als auch trotz der 
ständigen Beobachtung die Brand- und Rauchentwicklung nicht festgestellt wird, sodass sich 
der Brand über die gesamte Lagerfläche ausweiten kann. Angenommen wird eine 
Branddauer von 30 Minuten. Aufgrund einer Abschätzung der Abbrandmenge werden unter 
Berücksichtigung der Abfallzusammensetzung die in diesem Fall zu erwartenden 
Luftschadstoffemissionen ermittelt (Brandszenario ĂFlªchenbrand im Reststofflagerñ). 

Sicherheitstechnik: 

Die geplanten sicherheitstechnischen Vorkehrungen sind in den Einlagen F.2 
(Explosionsschutz), B.2 (Verfahrenstechnik und Anlagenbeschreibung) und E (Elektro-, 
MSR- und Leittechnik) des Technischen Projekts umfangreich beschrieben.  

In Einlage B.5 (Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von Betriebsstörungen) wird 
eine sicherheitstechnische Untersuchung vorgenommen, in der sicherheitstechnisch 
bedeutsame Anlagenteile identifiziert, die geplanten Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen beschrieben, die möglichen Gefahrenquellen und 
Störfalleintrittsvoraussetzungen untersucht und störungsverhindernde bzw. 
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störungsbegrenzende Maßnahmen erarbeitet wurden. Als sicherheitstechnisch bedeutsam 
wurden insbesondere folgende Anlagenteile identifiziert:  

­ Reststofflagerung  

­ Feuerungsanlage  

­ Gewebefilter und Aschebehandlung  

­ Ammoniakwasserversorgung  

Aufgrund der sicherheitstechnischen Untersuchungen wurden drei 
Betriebsstörungsszenarien näher beschrieben und entsprechende Maßnahmenpläne für die 
Szenarien 1 und 3 entwickelt: 

­ Szenario 1 - Flächenbrand im Reststofflager  

­ Szenario 2 - Rohgasaustritt bei Ausfall der Abgasreinigungsanlage 

­ Szenario 3 - Austritt von Ammoniakwasser im Lagerbereich  

Das Szenario 2 (Rohgasaustritt) wurde nur qualitativ betrachtet, da hier deutlich geringere 
Immissionsbelastungen als beim Szenario 1 (Brand Reststofflager) abgeschätzt wurden. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers und von 
Oberflächengewässern: 

Mögliche Auswirkungen von Betriebsstörungen und Störfällen und die zum Schutz von 
Boden, Grundwasser und Oberflächengewässern vorgesehenen Maßnahmen werden im 
Fachbeitrag J.12 (Wasser) beschrieben.40  

Wassergefährdende Stoffe werden in Behältern gelagert, die mit Auffangwannen oder 
gleichwertigen Schutzvorrichtungen ausgestattet werden; Pumpen sind über den 
Auffangwannen montiert:  

­ Die Heizöllagerung erfolgt in einem zylinderförmigen Tank (V = 1.000 m³), der in einer 
öldichten, in Massivbauweise gefertigten Wanne mit einer Größe von 1.300 m³ 
aufgestellt wird, um im Schadensfall die gesamte gelagerte Ölmenge und eine 
eventuell anfallende Löschwassermenge von ca. 300 m³ auffangen zu können. 

­ Der Dieseltank der Tankstelle soll als lecküberwachter Doppelwandtank ausgeführt 
werden. Unterhalb der Dieselzapfsäule wird eine Niro-Einhängwanne eingebaut, um 
bei Undichtheiten ausfließenden Kraftstoff erfassen zu können. 

­ Die im Betrieb eingesetzten Chemikalien (Salzsäure, Natronlauge, Ammoniakwasser) 
werden in niveauüberwachten Auffangwannen gelagert, welche den gesamten Inhalt 
der Lagerbehälter aufnehmen können. 

­ Die Ölstation für das Hydraulik- bzw. Turbinenöl wird in einer öldichten Wanne 
aufgestellt. 

Manipulations- und Entladebereiche für wassergefährdende Stoffe sind gegen den 
Untergrund hin dicht ausgeführt: 

­ Die Betankung der Fahrzeuge und der Umschlag des Heizöles erfolgt auf einer 
flüssigkeitsdichten Betankungsfläche aus Beton, welche mit einem Flugdach 
überdacht wird.  

­ Der Entladebereich bei der Ammoniakwasser-Anlage ist als überdachte Auffangtasse 
ausgebildet. Die Auffangtasse verfügt über einen Rückhaltebehälter, mit der 
kontaminierte Flüssigkeit bei Bedarf zurückgehalten und extern entsorgt werden 
kann. 

­ Im Bereich der Rückstandsverladung wird der Boden als wasserdichte und 
chemikalienbeständige Stahlbetonplatte ausgeführt. 

                                                
40

 Seite 61 f. 
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Wassergefährdende Stoffe werden in Leitungen transportiert, die entweder in Doppelrohr- 
oder Schlauch-in-Rohr-Bauweise ausgeführt werden. 

Im Brandfall sollen im Bereich der Brennstoffannahme und Wirbelschichtanlage anfallende 
Löschwässer durch Bodenschwellen zurückgehalten und in ein Löschwasser-Auffangbecken 
mit einem Volumen von 400 m³ im Gebäude der Brennstoffannahme geleitet werden. Das 
Lager für die aufbereiteten Abfälle (Reststofflager) soll als flüssigkeitsdichte Wanne zur 
Verhinderung des Austritts von wassergefährdenden Stoffen und von Löschwasser im 
Brandfall ausgebildet werden. 

Bei Schadstoffaustritten über nicht versiegeltem Untergrund (Grünflächen) werden 
weiterreichende Schadstoffverlagerungen als nicht möglich erachtet, da die ungesättigte 
Bodenzone weitestgehend aus sehr feinkörnigen Deckschichten besteht, welche nur eine 
sehr geringe Durchlässigkeit aufweisen und daher ein Durchsickern durch die Deckschichte 
bis in den Aquifer lange (6 Tage bis 2 Monate) dauert. Die Kontrolle und Beweissicherung ist 
über eine am Betriebsgelände bestehende Grundwassersonde und die geplanten 
Nutzwasserbrunnen möglich und vorgesehen. 

Beim Austritt wassergefährdender Stoffe auf den Asphaltflächen (z.B. bei Fahrzeugunfällen) 
ist ein Schadstoffeintrag über die Muldenrigole in das Oberflächenwassersystem möglich. In 
diesem Fall kann der Abfluss des Retentionsbeckens abgesperrt werden. 

4.7.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Vorhandensein gefährlicher Stoffe: 

Der Gutachter für Maschinenbau und Sicherheitstechnik kommt unter Punkt 3.1.2 zum 
Ergebnis, dass die im Technischen Projekt erfolgte Beurteilung der in der Anlage 
vorhandenen Mengen an Erdgas (max. 1.190 kg/10 min) und Ammoniak (7.200 kg in einer 
Konzentration von 24 % und einer Lagermenge von 30.000 l) als sicherheitstechnisch 
bedeutsame Stoffmengen fachlich nachvollzogen werden kann. 

Erdgas ist als Stoff mit der Gefahreneigenschaft R12 mit einer Mengenschwelle von 50.000 
kg bzw. 200.000 kg (§ 84a Anlage 5 Teil 1 Spalten 2 und 3 GewO 1994) und Ammoniak 
(NH3) als Stoff mit der Gefahreneigenschaft R50 mit einer Mengenschwelle von 100.000 
bzw. 200.000 kg (§ 84a Anlage 5 Teil 2 Spalten 2 und 3 GewO 1994) einzustufen. Die 
Mengenschwellen der Anlage 5 der GewO 1994 werden daher sowohl für Erdgas als auch 
für die Lagerung von Ammoniak in Form von 24 % Ammoniakwasser nicht erreicht. Eine 
Verpflichtung gem. § 84a GewO zur Ausarbeitung von Sicherheitskonzepten bzw. 
Sicherheitsanalysen besteht daher nicht.  

Der Sachverständige für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen setzt sich 
unter der Beweisfrage 3.1.3 ausführlich mit der Frage auseinander, ob infolge der 
Schadstoffgehalte der Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände die Schwellenwerte 
nach Anhang 6 Teil 1 AWG 2002 erreicht werden können. Da auch unter der Annahme 
ungünstiger Transferkoeffizienten bei den in Frage kommenden krebserzeugenden Stoffen 
Arsenpentaoxid, Arsentrioxid, Nickeloxid und Antimontrioxid die zu erwartenden 
Konzentrationen in der Grob- und Feinasche unter 0,1 % liegen, ist dies nicht der Fall. 

Brandschutz:  

Nach dem Gutachten des brandschutztechnischen Sachverständigen entspricht das 
vorgelegte Brandschutzkonzept aus brandschutztechnischer Sicht dem Stand der Technik 
und werden die Anforderungen des Bgld. Baugesetzes und sonstiger relevanter 
Rechtsvorschriften erfüllt. Vom Sachverständigen werden insgesamt 39 Auflagen zur 
Sicherstellung des erforderlichen brandschutztechnischen Standards vorgeschlagen.  

Nach dem brandschutztechnischen Gutachten (Punkt 3.1.2) würde das in den 
Antragsunterlagen beschriebene Brandszenario ĂFlªchenbrand im Reststofflagerñ mit der 
Annahme eines Vollbrandes des Reststofflagers auf einer Fläche von ca. 820 m² 
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voraussetzen, dass sowohl die automatische Überwachung als auch die installierte 
Löschanlage außer Betrieb sind. Weiters müsste auch die im Betrieb ständig vorhandene 
Betriebsfeuerwehr mit den erforderlichen Gerätschaften und der erforderlichen 
Mannschaftsstärke für den abwehrenden Brandschutz ausfallen.  

Das untersuchte Brandszenario ist aus brandschutztechnischer Sicht aufgrund der 
brandschutztechnischen Einrichtungen, wie z.B. der automatischen Überwachung mittels 
CO-Warnanlage, Brandmeldeanlage und der Weiterleitung von Alarmen an die ständig 
besetzte Stelle (Warte) bzw. der fix installierten Löschanlagen und der im Werk ständig 
besetzten und ausgerüsteten Betriebsfeuerwehr aufgrund der raschen Detektion und der 
aktiven Brandbekämpfungsmaßnahmen aus technischer Sicht auszuschließen (und damit 
als Ăworst-caseñ-Fall einzustufen). 

Sicherheitstechnik: 

Im Gutachten des Sachverständigen für Maschinenbau und Sicherheitstechnik werden alle 
sicherheitstechnischen Fragen mit Ausnahme des Wirbelschichtkessels (nur 
Verbrennungsteil) und der dazugehörigen Abgasreinigungsanlage behandelt (Punkt 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.10, 3.1.11). 

Die in den Projektunterlagen durchgeführten Analysen möglicher Ursachen von 
Betriebsstörungen und die in diesem Zusammenhang vorgeschlagenen Maßnahmen werden 
bei Einhaltung der Betriebsvorschriften und Umsetzung der vorgeschlagenen Auflagen als 
ausreichend und nachvollziehbar eingestuft.  

Die für den Anlagenteil Ammoniakwasserlager durchgeführte Störfallanalyse wird als 
vollständig und nachvollziehbar beurteilt.  

Die Zoneneinteilung für explosionsgefährdete Bereiche wurde nachvollziehbar dargestellt, 
die Grundsätze des Explosionsschutzes gem. Verordnung explosionsfähige Atmosphären 
(VEXAT) wurden in der Explosionsschutzanalyse des Technischen Projekts umgesetzt. 

Die durchgeführte Sicherheitsbetrachtung kann aus maschinenbautechnischer Sicht nach-
vollzogen werden. Projektgemäß werden Anlagen mit sicherheitsrelevanten Aspekten re-
dundant ausgeführt und wird damit den allgemeinen Regeln der Sicherheitstechnik entspro-
chen. Mit dem auf Basis der Sicherheitsbetrachtung erstellten Maßnahmenkatalog werden 
die notwendigen Vorkehrungen ergriffen, um Unfälle zu verhindern und deren Folgen zu 
begrenzen. 

Durch die beantragte, grundsätzlich der Bestimmung des § 107 VbF widersprechende 
Lagerung von Dieseltreibstoff in einem doppelwandigen Tank mit einem Fassungsvermögen 
von 30.000 l entsteht aus anlagen- und sicherheitstechnischer Sicht keine höhere Gefahr 
durch die gegenüber der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) erhöhte 
Lagermenge. Für den Dieseltank und die Heizölbevorratung bestehen bei Einhaltung der 
vorgeschlagenen Auflagen keine Einwände. 

Für den Wirbelschichtkessel und die dazugehörige Abgasreinigungsanlage kommt das 
Gutachten des Sachverständigen für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen 
zum Ergebnis (Punkt 3.1.4), dass die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen bzgl. des 
Anfahrens, Abfahrens sowie sicheren Abfahrens der Wirbelschichtanlage bei 
Betriebsstörungen ausreichend erscheinen.  

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers und von 
Oberflächengewässern: 

Nach dem Gutachten des Sachverständigen für Wasserwirtschaft ï Abwasser (Punkt 3.1.10, 
3.1.11, 3.1.12) sind Manipulations- und Lagerflächen für Abfälle so geplant, dass ein 
Eindringen von Schadstoffen in den Boden, in das Grundwasser und in 
Oberflächengewässer vermieden wird. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz von 
Boden und der Gewässer bei der Lagerung und Leitung wassergefährdender Stoffe 
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entsprechen dem Stand der Technik. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der 
Gewässer und des Bodens sowie der Anlagen des AWV Bezirk Jennersdorf bei 
Betriebsstörungen sind ausreichend. 

4.7.3 Bewertung 

Aufgrund der sorgfältigen Prüfung durch die Sachverständigen für Maschinenbau und 
Sicherheitstechnik sowie thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen ist davon 
auszugehen, dass die geplante Anlage nicht den Bestimmungen der Richtlinie 96/82/EG zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen unterliegt. 

Durch die vorgesehenen umfangreichen technischen und organisatorischen 
Brandschutzmaßnahmen, insbesondere auch durch die Einrichtung einer eigenen 
Betriebsfeuerwehr, ist der brandschutztechnische Standard der geplanten Anlage als sehr 
hoch einzustufen. Das angenommene Brandszenario, das zur Prognose möglicher 
Auswirkungen herangezogen wurde, ist als Ăworst-case-Fallñ anzusehen, dessen 
Eintrittswahrscheinlichkeit als sehr gering zu bewerten ist. Angemerkt wird, dass in einer vor 
kurzem publizierten Untersuchung zahlreicher Großbrände in österreichischen 
Abfallbehandlungsanlagen über kein Brandereignis bei einer mit der RVH vergleichbaren 
Anlage berichtet wird.41 

Die im Rahmen der Technischen Projektierung durchgeführte sicherheitstechnische Analyse 
ist umfassend, die vorgesehenen sicherheitstechnischen Maßnahmen entsprechen dem 
Stand der Technik. Die untersuchten möglichen Betriebsstörungen geben die wesentlichen 
Risikopotentiale der Anlage wieder. Der erstellte sicherheitstechnische Maßnahmenkatalog 
beschreibt die notwendigen Vorkehrungen, um Unfälle zu verhindern und deren Folgen zu 
begrenzen. 

Die geplanten Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern 
entsprechen dem Stand der Technik und gewährleisten auch bei Betriebsstörungen und 
Störfällen (Brand, Austritt wassergefährdender Stoffe), dass es zu keiner Versickerung oder 
Ableitung von wassergefährdenden Stoffen, Abwässern oder Feuerlöschwässern in die 
Anlagen des AWV Bezirk Jennersdorf oder in Oberflächengewässer kommt oder solchen 
Gefahren rasch und effizient entgegengewirkt werden kann. 

Die geplante Anlage weist damit insgesamt einen sehr guten sicherheitstechnischen 
Standard auf und entspricht bei Umsetzung der von den Sachverständigen vorgeschlagenen 
Auflagen in allen Aspekten dem Stand der Sicherheitstechnik und den diesbezüglichen 
Vorschriften. 

4.8 Abfallverwertung und ïentsorgung 

4.8.1 Angaben in den Antragsunterlagen 

In den Einlagen H (Abfallwirtschaftskonzept) und B.4 (Energie- und Stoffdaten) des 
Technischen Projekts werden Angaben zur Menge und Zusammensetzung der in der Anlage 
eingesetzten Abfallfraktionen gemacht und fünf Brennstoffmischungen (Mix 1 bis Mix 5) 
näher beschrieben. 

In Einlage B.4 (Energie- und Stoffdaten) des Technischen Projekts werden - insbesondere 
auf Basis von Stoffbilanzen für die Elemente Schwefel, Chlor, Fluor, Chrom, Cadmium und 
Quecksilber - nähere Angaben zur Zusammensetzung der Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände gemacht. 

 

 

                                                
41

 K. Huber-Medek et al (2007): Anforderungen an die Zwischenlagerung von heizwertreichen 
Abfällen. Studie im Auftrag des BMLFUW, Wien, Seite 39 ff. 
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Tabelle 12: Näher untersuchte Brennstoffmischungen (Mengen in t/a) 
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1 11,4 250.000 0 201.000 0 0 0 49.000 0 0 

2 8,8 325.000 114.000 106.000 0 0 15.000 70.000 8.000 12.000 

3 16,0 178.000 0 72.500 66.000 30.000 4.000 5.000 0 0 

4 9,6 299.000 120.000 0 41.200 30.000 0 70.000 8.000 30.000 

5 9,3 305.000 120.000 30.000 17.160 60.000 0 70.000 8.000 0 

 

Für Mix 1 ï Mix 3 liegen Angaben zu den zu erwartenden Mengen an Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückständen vor. 

Tabelle 13: Rückstandsmengen (t/a) 

 Mix 1 Mix 2 Mix 3 

Metallschrott 2.080 2.920 1.780 

Grobteile 7.360 9.880 13.540 

Grobasche 31.380 44.390 19.610 

Feinasche 12.000 14.230 12.230 

Summe 52.820 71.420 47.160 

 

Die Verwertung und Beseitigung der Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände ist 
nach dem Abfallwirtschaftskonzept in folgender Weise geplant: 

Á Grobteile, die aus dem Bettmaterial nach Abtrennung von Metallschrott anfallen, 
können nach erfolgter Ausstufung als nicht gefährlicher Abfall deponiert 
(Beseitigungsverfahren D1, D13) oder einer bautechnischen Verwertung (z.B. für 
Fahrwege innerhalb einer Deponie (Verwertungsverfahren R5 bzw. 
Beseitigungsverfahren D1) zugeführt werden. 

Á Metallschrott, der bei der mechanischen Aufbereitung der Abfälle vor Einbringung in 
die Wirbelschichtfeuerung abgetrennt wird sowie bei der Aufbereitung von 
Bettmaterial aus der Wirbelschichtfeuerung anfällt, wird über den 
Sekundärrohstoffhandel dem Recycling zugeführt (Verwertungsverfahren R4). 

Á Die Kessel- und Zyklonasche sowie überschüssige Bettasche (bezeichnet als 
Grobasche, Abscheidung bei > 400 °C) können je nach Qualität bzw. nach erfolgter 
Ausstufung als nicht gefährlicher Abfall obertägig deponiert oder einer weiteren 
Behandlung (z.B. Immobilisierung mit mineralischen Hilfsstoffen) zugeführt werden 
(Beseitigungsverfahren D14 sowie D1 oder D5). 

Á Die Gewebefilterasche (Feinasche, Abscheidung bei < 400 °C) wird in einer 
Untertagedeponie abgelagert oder im Bergbau als Versatzmaterial zur Verfüllung von 
untertägigen Hohlräumen in Salzformationen in der BRD verwendet 
(Verwertungsverfahren R5 oder Beseitigungsverfahren D5). 

Für die anfallenden Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände soll nach 
Inbetriebnahme und Feststellung der tatsächlichen Qualität bzw. Zusammensetzung von 
einem Sachverständigen für Abfallwirtschaft ein Behandlungs-, Verwertungs- und 
Entsorgungskonzept erstellt werden. 
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In der Bauphase sollen die anfallenden Baustellenabfälle gemäß den Vorgaben der 
Verordnung über die Trennung von Bauabfällen erfasst und einer weiteren Behandlung 
zugeführt werden. Die anfallenden Aushubmaterialien (Humus, Bodenaushub) werden auf 
dem Anlagengelände zur Wiederverfüllung und Geländeanpassung verwendet. 

Die bei allfälligen Betriebsstörungen entstehenden Abfälle werden einer entsprechenden 
Behandlung zugeführt (z.B. gebrauchte Ölbindematerialien). Brandrückstände können 
gegebenenfalls nach entsprechender Untersuchung in der Wirbelschichtanlage eingesetzt 
werden. 

4.8.2 Ergebnisse der Fachgutachten 

Abfallzusammensetzung: 

Das Gutachten des Sachverständigen für Abfalltechnik und Abfallwirtschaft (Punkt 3.1.1) 
ergibt hinsichtlich der Angaben zur Abfallzusammensetzung, dass 

Á die in den Antragsunterlagen gemachten Angaben nachvollziehbar sind und mit 
Ausnahme der Klärschlämme die Schadstoffbelastung der Abfälle nicht unterschätzt 
wird. Für die Beurteilung von Bedeutung ist aber vor allem die Zusammensetzung der 
Brennstoffmischungen, wo der Einfluss des Klärschlammes relativ gering ist. 

Á die der Projektierung zu Grunde gelegten Brennstoffmischungen Mix 1 (erwartete 
Abfallzusammensetzung), Mix 2 (heizwertarme Abfälle) und Mix 3 (heizwertreiche 
Abfälle) aus gutachterlicher Sicht gemeinsam mit den gewählten Abfallkategorien 
ausreichend die mögliche Bandbreite des Betriebes der Abfallbehandlungsanlage 
beschreiben. Auf Basis der durchgeführten Stoffbilanzen kann daraus gut die zu 
erwartende Bandbreite der durchschnittlichen Zusammensetzung und 
Schadstoffbelastung der Verbrennungs- und Rauchgasreinigungsrückstände 
abgeschätzt werden. 

Á eine Nachprüfung der angegebenen Werte zur maximalen Schadstoffbelastung der 
Abfälle (Mix 5) in Teilbereichen Unterschiede ergibt, die aber keine Auswirkungen auf 
den Anlagenbetrieb und auf Grund der Anlagenauslegung und der vorgesehenen 
Abgasreinigung nur einen sehr untergeordneten Einfluss auf das Emissionsverhalten 
der Anlage haben. Die im Projekt getroffene Annahme des gleichzeitigen Eintretens 
höherer Schadstoffgehalte in allen der Anlage zugeführten Abfällen (Abfallkategorien) 
ist als konservative Abschätzung anzusehen.  

Mit der der thermischen Behandlungsanlage vorgeschalteten mechanischen 
Aufbereitungsanlage und in Folge der hohen Lagerkapazitäten insb. in den beiden 
Fertigbrennstofflagern kommt es bei der Aufbereitung der Abfälle und Beschickung 
bzw. Entnahme aus den Fertigbrennstofflagern zu einer starken Vergleichmäßigung 
der Brennstoffmischung, die dem Wirbelschichtkessel zugeführt wird. 
Schadstoffspitzen in den angelieferten Abfällen können daher praktisch nicht in die 
fertige Abfallbrennstoffmischung durchschlagen. 

Mit Auflage 8 des abfallwirtschaftlichen Gutachtens wurde die maximal zulässige Menge an 
Abfällen mit erhöhten Schadstoffgehalten (v.a. Shredderabfälle aus der Aufbereitung von 
Altfahrzeugen, Gerbereischlamm aus Gerbereien mit Chromsalzgerbung, PVC-Abfälle und 
Schäume auf PVC-Basis, etc.) auf in Summe 20 Gewichts% der insgesamt täglich 
übernommenen Abfallmenge begrenzt, um überhöhte Schadstoffeinträge in den 
Wirbelschichtkessel hintanzuhalten. 

Rückstandszusammensetzung, Minimierung der Menge und Schädlichkeit der Rückstände: 

Im Gutachten für thermische Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen werden die 
Projektangaben hinsichtlich Zusammensetzung der Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände durch Nachvollzug der vorgelegten Stoffbilanzen mittels 
Angaben aus der Fachliteratur über Transferfaktoren bei vergleichbaren Anlagen überprüft 
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(Punkt 3.1.2) und die in den Einreichunterlagen angegebenen Stoffkonzentrationen und ï
mengen als plausibel eingestuft. 

Das Gutachten des Sachverständigen für Abfalltechnik und Abfallwirtschaft (Punkt 3.1.8) 
kommt zusammenfassend zum Schluss, dass durch die Auswahl bzw. Beschränkung der 
übernommenen Abfallarten, die vorgesehene Aufbereitung der Abfälle vor der Verbrennung 
und die gewählte Verfahrenstechnik der Verbrennung und Abgasreinigung nach dem 
derzeitigen Stand der Technik die Menge und Schädlichkeit der Rückstände auf ein 
Minimum reduziert wird. Als etablierter und bei der gegenständlichen Anlage umgesetzter 
Stand der Technik kann die getrennte Abscheidung von Aschen mit einer Korngröße von 40 
ï 100 ɛm aus dem Abgasstrom mittels Zyklonen und von Aschen mit einer KorngrºÇe < 40 
ɛm, auf der sich Dioxine/Furane und Schwermetalle angereichert haben, eingestuft werden. 
Durch die Abtrennung der Asche bei einem Temperaturniveau von ca. 400 °C wird für die 
Hauptmenge der Abgasreinigungsrückstände die Schadstoffbelastung gesenkt und der 
Anteil an hoch belasteter Asche (Feinasche) so gering wie möglich gehalten. Es ist mit der 
vorgesehenen Prozessführung zu erwarten, dass der Großteil der anfallenden 
Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände obertägig deponiert werden kann. Die 
vorgesehene mechanische Asche- bzw. Schlackeaufbereitung zur Abtrennung von 
Wertstoffen (z.B. Eisenschrott) ist ebenfalls als Stand der Technik anzusehen. 

Um qualitäts- und mengenmäßige Verbesserungspotentiale bei den Rückständen erkennen 
zu können ist es aus fachlicher Sicht notwendig, die einzelnen Rückstands- bzw. Aschefrak-
tionen (Grobteile, Bett-, Kessel-, Zyklon-, Ekonomiser- und Gewebefilterasche) getrennt auf 
die wesentlichen Inhaltsstoffe zu untersuchen. Parallel zu den Untersuchungen müssen die 
Aschemengen und die für die Rückstandsmenge und ïbeschaffenheit relevanten Betriebs-
bedingungen erfasst werden. Damit soll für das antragsgemäß vorgesehene Behandlungs-, 
Verwertungs- und Entsorgungskonzept eine solide Datenbasis geschaffen werden.  

Der Umfang und die Inhalte des Behandlungs-, Verwertungs- und Entsorgungskonzepts 
wurden in Auflage 16 des abfallwirtschaftlichen Gutachtens detailliert vorgegeben. 

Persistente organische Schadstoffe (POP): 

Nach den Ergebnissen des abfallwirtschaftlichen Gutachtens werden in der geplanten 
Anlage persistente organische Schadstoffe in einem Umfang zerstört, der durch kein 
anderes in der Praxis angewandtes nicht-thermisches Abfallbehandlungsverfahren erreicht 
wird. 

Verwertung und Entsorgung der Rückstände: 

Nach dem abfallwirtschaftlichen Gutachten (Punkt 3.1.9, 3.1.10) werden die verwertbaren 
Rückstände aus der Aufbereitung der Abfälle und der Verbrennungsrückstände einer 
geeigneten Verwertung z.B. über den Sekundärrohstoffhandel zugeführt.  

Hinsichtlich der nicht verwertbaren Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände ist davon 
auszugehen, dass die entsprechenden Abfallarten mit der Schlüsselnummer 31308 
(Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen) und 31309 (Flugaschen und ï
stäube aus Abfallverbrennungsanlagen) gemäß Abfallverzeichnisverordnung als gefährlicher 
Abfall einzustufen sind. Für die Grobteile und die Grobasche ist die Möglichkeit einer 
generellen Ausstufung und einer Ausstufung zum Zwecke der Deponierung anzunehmen. 
Für die Feinasche ist eine Ausstufung für die obertägige Deponierung auf Grund des 
Überschreitens des Grenzwertes für den Abdampfrückstand nicht zu erwarten, sodass die 
Ablagerung ï wie in den Projektunterlagen vorgesehen - nur in einer Untertagedeponie 
zulässig sein wird. Die Verwendung der Feinasche als Versatzmaterial zur Verfüllung von 
untertägigen Hohlräumen in geschlossenen Salzformationen in der BRD ist als 
ordnungsgemäße Behandlung anzusehen. 
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Sonstiges: 

Weiterhin sind nach dem abfallwirtschaftlichen Gutachten die Angaben zu den in der 
Bauphase anfallenden Abfällen (nach Korrektur der Humusmengen) nachvollziehbar (Punkt 
3.1.3). Das Abfallwirtschaftskonzept wird als ausreichend und schlüssig eingestuft (Punkt 
3.1.1). 

4.8.3 Bewertung 

Der Einfluss der Zusammensetzung und der Schadstoffgehalte der beantragten Abfallarten 
auf den Verbrennungsprozess (Emissionsverhalten) und die Beschaffenheit der 
Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände wurde in den Gutachten der 
Sachverständigen für Abfalltechnik und Abfallwirtschaft und für thermische 
Verfahrenstechnik und Geruchsemissionen sehr detailliert untersucht. Die diesbezüglichen 
auf der Durchführung von Stoffbilanzen beruhenden Angaben in den Projektunterlagen 
wurden ï auch bei Berücksichtigung der zwangsläufig vorhandenen Unsicherheiten ï als 
plausibel und nachvollziehbar beurteilt. 

Die technische Konzeption und Auslegung der geplanten Anlage lässt erwarten, dass die 
Menge und Schädlichkeit der anfallenden Verbrennungs- und Abgasreinigungsrückstände 
auf ein Minimum reduziert wird. Weitergehende Verfahren der Rückstandsbehandlung sind 
im großtechnischen Einsatz nicht erprobt und nicht dem derzeitigen Stand der Technik 
zuzurechnen.  

Das Behandlungs-, Verwertungs- und Entsorgungskonzept nach den Vorgaben der 
entsprechenden Auflage im Gutachten des abfallwirtschaftlichen Sachverständigen dient 
dazu, auf Basis von Betriebsdaten die Entsorgung der Rückstände (Auftrennung in gering 
und hoch belastete Aschefraktionen) weiter optimieren zu können.  

Die vorgesehene bzw. absehbare Verwertung bzw. Entsorgung der Verbrennungs- und 
Abgasreinigungsrückstände entspricht jener vergleichbarer österreichischer Anlagen und 
kann als langfristig gewährleistet angesehen werden42. 

Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Einsatz insbesondere von Kfz-
Shredderabfallfraktionen, die vergleichsweise hohe Schadstoffgehalte (insb. 
Schwermetallgehalte) aufweisen, erscheint es wichtig die Grenzen des Einsatzes so zu 
ziehen, dass die potenzielle obertägige Ablagerbarkeit der Grobasche nicht gefährdet wird. 
Nach der im Antrag und in der oben angeführten Auflage im Gutachten des 
abfallwirtschaftlichen Sachverständigen eingezogenen Mengenbegrenzung für Abfälle mit 
erhöhten Schadstoffgehalten erscheint dies grundsätzlich gewährleistet. Der Einfluss von 
Shredderabfällen auf die potenzielle obertägige Deponiefähigkeit der Grobasche sollte aber 
aus gesamtheitlicher Sicht auch bei der Erstellung des Behandlungs-, Verwertungs- und 
Entsorgungskonzepts explizit berücksichtigt werden. Es wird deshalb eine entsprechende 
Ergänzung der diesbezüglichen Auflage des abfallwirtschaftlichen Sachverständigen 
vorgeschlagen. 

Die in der Bauphase anfallenden Abfälle können vor Ort verwertet werden (Humus, 
Bodenaushub) und lassen bei Umsetzung der vom Sachverständigen für Abfallwirtschaft und 
Abfalltechnik vorgeschlagenen Auflagen keine besonderen Probleme erwarten. 

 

                                                
42

 Nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan, Aktualisierung 2008 (http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/) gibt es 
in Österreich (Stand November 2007) 54 Massenabfalldeponien mit einem freien Deponievolumen von 21,4 Mio. 
m

3 
und 29 Reststoffdeponien mit einem freien Deponievolumen von 9,3 Mio. m

3
, wobei v.a. der letztere 

Deponietyp für die Ablagerung der Grobteile und Grobasche in Frage kommt. 

Der Bergversatz von Abfällen ist in der BRD in der Bergversatzverordnung (2002) geregelt. Für langzeitsichere 
Salzbergwerke sind keine Schadstoffobergrenzen beim untertägigen Versatz festgelegt, vgl. z.B. 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2003): Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland 2002, Seite 
22. 

http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/
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4.9 Luftschadstoff-Immissionsprognose 

4.9.1 Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung 

Alle im Zusammenhang mit der Luftschadstoff-Immissionsprognose stehenden Angaben 
wurden ï soweit nicht extra vermerkt - im Fachbeitrag J.8 (Luft, Klima, Immissionen) der 
Umweltverträglichkeitserklärung gemacht. 

Mit Schreiben der Projektwerberin vom 2.6.2008 wurde eine Stellungnahme ĂBegutachtung 
der Auswirkungen auf benachbarte Gebiete in Ungarnñ, verfasst von a.o. Univ.-Prof. Dr. 
Hans Puxbaum, Zivilingenieur für Technische Chemie, Wien und Mag. W. Knauder, 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien vorgelegt. In dieser Stellungnahme 
finden sich ausführliche Darlegungen zum Schwellenwertkonzept bzw. der Anwendung von 
Irrelevanzkriterien bei der Beurteilung von Luftschadstoff-Zusatzbelastungen, wird näher auf 
von der Republik Ungarn vorgelegte Gutachten eingegangen und die Aussage getroffen, 
dass ab der Grenze und damit im gesamten ungarischen Staatsgebiet mit keinen relevanten 
Auswirkungen über den Luftpfad zu rechnen ist. 

Vorbelastung - Luftschadstoffkonzentrationen: 

Die Immissionssituation im (weiteren) Untersuchungsraum wurde durch eine seit Juli 2006 
betriebene Luftgütemessstelle nördlich des Businessparks Heiligenkreuz beschrieben, 
ausgewertet wurde der Messzeitraum 25.7.2006 bis 15.9.2007. Daneben wurden die 
Ergebnisse vorangegangener mobiler Luftgütemessungen im Lafnitztal (Rudersdorf 2005 
und 2006, Eltendorf 2005, Heiligenkreuz Ort 2005/6) mit einbezogen. Als Referenzdaten 
wurden die Messergebnisse der langjährig betriebenen Messstelle in Oberwart 
herangezogen und ausgewertet. Die Messergebnisse der Luftgütemessstelle Businesspark 
Heiligenkreuz und der kurzzeitigen Messungen im Lafnitztal wurden mit den 
Messergebnissen von Oberwart verglichen. Die Vergleiche zeigen, dass der Verlauf der 
Belastungen und die Häufigkeit des Auftretens von hohen Immissionen im 
Vergleichszeitraum sehr ähnlich waren. 

Für alle genannten Messstationen wurden die maximalen Halbstundenmittelwerte (HMW), 
97,5-Perzentilwerte, Tagesmittelwerte (TMW) und Jahresmittelwerte (JMW) ermittelt und mit 
den in Frage kommenden Grenzwerten des Immissionsschutzgesetzes Luft und anderen 
Rechtsvorschriften (Ozongesetz, Zweite Verordnung gegen forstschädliche 
Luftverunreinigungen) verglichen.  

Bei Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid wurden alle Grenzwerte bei allen genannten 
Messstationen eingehalten. Bei Ozon traten an der Messstelle Oberwart in den Jahren 2003 
und 2007 Überschreitungen des Grenzwertes der Informationsschwelle gemäß Ozongesetz 
auf. Überschreitungen der Alarmschwelle von 240 µg/m³ wurden nicht beobachtet. 
Überschreitungen der Informationsschwelle von 180 µg/m³ wurden weder bei den 
kurzfristigen Messungen im Lafnitztal und noch an der Station Heiligenkreuz beobachtet. Der 
Zielwert gemäß Ozongesetz wurde hingegen bei allen Messstationen überschritten.  

Bei Feinstaub zeigen die Messungen eine starke Schwankung von Jahr zu Jahr. Die erlaubte 
Anzahl von Überschreitungen des Tagesmittelwertes in Oberwart wurde in den Jahren 2003 
und 2006 überschritten. Bei den mobilen Messungen im Lafnitztal wurde die zulässige 
Anzahl von TMW-Grenzwertüberschreitungen bereits im ersten Halbjahr 2006 überschritten.  

Weiterhin wurden die mittleren Tagesgänge der Schadstoffkonzentrationen, die Abhängigkeit 
der Schadstoffkonzentrationen von der Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur und 
von der atmosphärischen Stabilität (Ausbreitungsklassen) untersucht. Je stabiler die 
Ausbreitungsbedingungen sind, umso höhere Konzentrationen treten bei Stickstoffmonoxid 
(NO), Stickstoffdioxid (NO2) und Kohlenmonoxid (CO), d.h. den straßenverkehrsbedingten 
bodennahe freigesetzten Luftschadstoffen, auf.  
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Vorbelastung ï Luftschadstoffdepositionen: 

Im Zeitraum März bis August 2007 wurden im Umfeld der geplanten Anlage an 3 
Messpunkten Depositionsmessungen nach dem Bergerhoff-Verfahren durchgeführt. 
Bestimmt wurden die Depositionsraten von Staub und den Metallen Antimon (Sb), Arsen 
(As), Blei (Pb), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), 
Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Quecksilber (Hg), Thallium (Tl), Vanadium (V), 
Zink (Zn) und Zinn (Sn). 

Die Untersuchungsergebnisse sind im Fachbeitrag J.9 (Boden und Landwirtschaft, 
Ökotoxikologie) bzw. im dazugehörigen Anhang der Umweltverträglichkeitserklärung 
dokumentiert. Die gemessenen Depositionsraten werden als typisch für ein niedrig bis mittel 
belastetes Gebiet eingestuft, die Grenzwerte des IG-L und der Zweiten Verordnung gegen 
forstschädliche Luftverunreinigungen werden zum Teil weit unterschritten.  

Meteorologische Verhältnisse: 

Die Messstelle Heiligenkreuz - Businesspark ist durch einen hohen Anteil von Winden aus 
westlicher Richtung geprägt, die als Talauswinde (Kaltluftabfluss in der Nacht) zu 
interpretieren sind. Dieses Phänomen wurde in verstärktem Ausmaß auch bei der über einen 
Zeitraum von zwei Jahren betriebenen meteorologischen Messstelle Königdorf beobachtet, 
die etwa 8 km weiter im Westen gelegen war. Tagsüber treten im Bereich des Businesspark 
Heiligenkreuz Süd- bis Südostwinde und Ost- bis Nordostwinde etwas häufiger auf. Die 
Anzahl der Windstillen betrug im Auswertungszeitraum ca. 17 % und die mittlere 
Windgeschwindigkeit etwa 2 m/s.  

Die kurzfristigen Messungen in Königsdorf, Heiligenkreuz-Ort, Eltendorf und Rudersdorf 
waren relativ stark von der lokalen Umgebung beeinflusst. 

Die nächstgelegenen Stationen zur Messstelle Heiligenkreuz Businesspark, bei denen über 
längere Zeiträume Messdaten vorliegen, befinden sich in Szentgotthárd/Farkasfa, 
Kleinzicken, Oberwart und Feldbach. Die beiden nahe zueinander gelegenen Messstellen 
Heiligenkreuz-Businesspark und Szentgotthárd /Farkasfa zeigen ein ähnliches Bild, 
allerdings dominieren in Farkasfa Winde aus SSW und in Heiligenkreuz die Winde aus WSW 
bis WNW. 

Um den Ursachen für die Unterschiede zwischen den nahe gelegenen Messstellen 
Heiligenkreuz und Farkasfa auf den Grund zu gehen, wurden am Standort der Messstation 
Businesspark Heiligenkreuz SODAR-Messungen des vertikalen Windprofils durchgeführt. Im 
Fachbeitrag J.8 sind die Messergebnisse im Zeitraum 27.3.-31.5.2007 dargestellt. Die 
SODAR-Beobachtungen ergaben, dass in der Höhe westliche Winde seltener und 
südöstliche und nordöstliche Winde häufiger vorkommen als in Bodennähe. 

Prognose der Immissions-Zusatzbelastungen: 

Für die Luftschadstoff-Immissionsprognose (Ausbreitungsrechnungen) wurde die 
meteorologische Zeitreihe der Messstelle Businesspark Heiligenkreuz für den Zeitraum 
11.9.2006 bis 15.9.2007 sowohl für die anlagebedingten als auch die Verkehrsemissionen 
herangezogen und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die über den Kamin 
freigesetzten Emissionen tatsächlich häufiger nach Nordwesten und Südwesten und weniger 
nach Osten abtransportiert werden als angenommen. 

Folgende Ausbreitungsrechnungen wurden durchgeführt: 

­ Luftschadstoff-Zusatzbelastung durch die Emissionen des Wirbelschichtkessels und 
des Hilfskessels (maximale Halbstundenmittelwerte, 97,5-Perzentile, maximale 
Tagesmittelwerte, Jahresmittelwerte und Depositionswerte) für die Komponenten 
NOx, NO2, CO, SO2, PM10, TOC, HCl, NH3, HF, Hg, Summe der Schwermetalle 
gemäß AVV, Cd+Tl, Pb, Cd, As, Ni, Zn, Cu, BaP, Benzol und PCDD/F); 
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­ Luftschadstoff-Zusatzbelastung durch den projektbedingten Verkehr in der 
Betriebsphase (maximale Halbstundenmittelwerte, maximale Tagesmittelwerte und 
Jahresmittelwerte für die Parameter NOx, NO2 und PM10) für das Szenario eines 
LKW-Anteils von 100 % bzw. eines Bahnanteils von 80 %); 

­ Luftschadstoff-Zusatzbelastung durch den Baumaschineneinsatz und 
Baustellenverkehr in der Bauphase (maximale Halbstundenmittelwerte, maximale 
Tagesmittelwerte und Jahresmittelwerte für die Parameter NOx, NO2 und PM10); 

­ Geruchsstoffkonzentration und Geruchshäufigkeit für die anlagebedingten diffusen 
Geruchsemissionen (Freisetzung von Geruchsstoffen über geöffnete Tore) und die 
Ableitung der Raumluft über den Kamin der Wirbelschichtanlage bei 
Revisionsstillstand der Kesselanlagen; 

­ Luftschadstoff-Zusatzbelastung für die Betriebsstörungs-Szenarien ĂFlªchenbrand im 
Reststofflagerñ und ĂAustritt von Ammoniakwasserñ. 

Weiterhin wurden die Luftschadstoffzusatzbelastungen in Folge der Umsetzung noch nicht in 
Betrieb befindlicher, aber bereits genehmigter Projekte auf dem Areal des Businesspark 
Heiligenkreuz berechnet (ĂNullvarianteñ), wobei hier folgende Emissionsquellen bzw. 
Emissionen berücksichtigt wurden: 

­ Differenz der Emissionen der Energie- und Medienzentrale der Lenzing Fibers GmbH 
zwischen den Jahren 2006 und 2011, d.h. der mit der vorgesehenen Erhöhung der 
Faserproduktion von 40.000 auf 60.000 t/a verbundenen Luftschadstoffemissionen; 

­ zwei Biomassekessel sowie die Lackieranlage und sonstige Emissionsquellen 
(Holzbearbeitung) eines holzverarbeitenden Betriebes (Serenzo Flooring Industries 
GmbH); 

­ Biogasanlage des Europäischen Zentrums für erneuerbare Energie. 

Die Berechnungen erfolgten mit den GauÇôschen Ausbreitungsmodellen ADMS 3 
(Wirbelschichtkessel, Hilfskessel), ADMS Roads (Verkehrsemissionen, Baumaschinen) und 
AODM (Geruchsemissionen). 

Die Berechnungen der Zusatzbelastung durch den Betrieb des Wirbelschichtkessels und des 
Hilfskessels ergaben, dass die Immissionsmaxima nördlich bis nordwestlich der geplanten 
Anlage liegen. Im Fachbeitrag J.8 (Luft, Klima, Immissionen) wurden für die 
Luftschadstoffzusatzbelastungen in der Betriebsphase die höchsten berechneten 
Konzentrations- und Depositionswerte in Tabellenform ausgewiesen und jene Zonen grafisch 
dargestellt, in denen mit Immissionskonzentrationen von mehr als 85 % der Maximalwerte zu 
rechnen ist. 

Nach Anforderung durch die Behörde wurden mit Schreiben der Projektwerberin vom 
9.5.2008 grafische Darstellungen (Isolinien) der räumlichen Konzentrationsverteilung der 
Luftschadstoffzusatzbelastung für den Wirbelschichtkessel bzw. die Emissionsquellen der 
ĂNullvarianteñ vorgelegt. 

Bewertung der Immissions-Zusatzbelastungen: 

Die Ergebnisse wurden mit den Grenzwerten gemäß IG-L und der Zweiten Verordnung 
gegen forstschädliche Luftverunreinigungen verglichen. Dabei wurde als sogenanntes 
Irrelevanzkriterium für Kurzzeitgrenzwerte eine Zusatzbelastung von 3 % und für 
Langzeitgrenzwerte eine Zusatzbelastung von 1 % des jeweiligen Grenzwertes 
angenommen. Da der Hilfskessel im Mischbetrieb (Erdgas mit Zufeuerung von 50 % Heizöl 
extra leicht) nur in den Wintermonaten November bis März in Betrieb sein soll, sind für 
diesen Anlagenteil nur die Wintergrenzwerte der Forstverordnung relevant. 

Die Zusatzbelastung in Bezug auf die Jahresmittelwerte und die vorhabensbedingten 
Depositionswerte liegen mit folgenden Ausnahmen unterhalb von 1 % des entsprechenden 
Grenzwertes: 
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­ Im unmittelbaren Straßenbereich in Heiligenkreuz kann der NO2-Jahresmittelwert 
knapp über 1% des Grenzwertes liegen; 

­ bei Betrieb des Wirbelschichtkessels können die SO2- und HF-Konzentrationen 
knapp über 3% des Sommergrenzwertes der Zweiten Verordnung gegen 
forstschädliche Luftverunreinigungen liegen. 

Es wird dargelegt, dass sich der Bereich, in dem die Irrelevanzkriterien überschritten werden, 
auf den Nahbereich der Emissionsquellen beschränkt und das Staatsgebiet von Ungarn nicht 
betroffen ist. 

Die prognostizierte Geruchshäufigkeit liegt nur in einem Umkreis von max. 200 m um die 
Anlage über 2 % geruchsbelasteter Stunden. Die Ableitung nicht thermisch desodorierter 
Raumabluft aus dem Bereich der Brennstoffannahme und Klärschlamm- und 
Rechengutübernahme während des Revisionsstillstandes der Kesselanlagen führt zu 
Geruchsstoff-Immissionskonzentrationen von max. 0,65 Geruchseinheiten/m3.  

Während der Errichtungsphase sind vor allem am Betriebsgelände selbst und in der 
unmittelbar angrenzenden Umgebung die Luftschadstoff-Zusatzbelastungen so hoch, dass 
die NO2- und PM10-Grenzwerte des IG-L überschritten werden.  

Ermittlung und Bewertung der Immissions-Gesamtbelastung: 

Der Ermittlung der Gesamtbelastung in der Betriebsphase erfolgte durch Addition der 
ausgewiesenen Werte für die Luftschadstoff-Vorbelastung mit der 

­ Zusatzbelastung durch die bereits genehmigten Projekte Biogasanlage und Serenzo 
Flooring Industries GmbH und die absehbare Produktionserhöhung in der Energie- 
und Medienzentrale Lenzing (ĂNullvarianteñ),  

­ Zusatzbelastung durch den Betrieb des Wirbelschichtkessels und des Hilfskessel und 
der  

­ Zusatzbelastung durch den projektbedingten Verkehr. 

Die so berechneten Werte für die Luftschadstoff-Gesamtbelastung wurden für die Aufpunkte 
ĂMaximum RVHñ (Ort des Immissionsmaximums f¿r die Emissionen des 
Wirbelschichtkessels), ĂMaximum Nullvarianteñ (Ort des Immissionsmaximums für die 
Emissionen der ĂNullvarianteñ), Heiligenkreuz und das betriebliche Nachbarobjekt der 
Lenzing Fibers GmbH in Tabellenform angegeben und mit den Grenzwerten des IG-L und 
der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen sowie sonstigen 
relevanten Richtwerten verglichen. Es ergeben sich mit Ausnahme von Feinstaub (PM10) 
keine Grenzwertüberschreitungen, wobei die PM10-Zusatzbelastung durch die geplante 
Anlage aber so gering ist, dass sich die Anzahl der bestehenden Überschreitungen des 
TMW-Grenzwertes der PM10 - Konzentration nicht erhöhen wird. 

In der nachstehenden Tabelle 14 sind auszugsweise die Ergebnisse der Berechnung für die 
Gesamtbelastung am Aufpunkt ĂMaximum RVHñ wiedergegeben. 

In der Errichtungsphase werden beim nächsten Anrainer (Lenzing Fibers GmbH) 
Überschreitungen der Grenzwerte des IG-L für den HMW bzw. des Zielwertes für den TMW 
der Stickstoffdioxidkonzentration prognostiziert. Ebenfalls gibt es hier maßgebliche 
Zusatzbelastungen von PM10. Es werden deshalb emissionsmindernde Maßnahmen wie 
künstliche Befeuchtung als erforderlich erachtet, um die Staubbelastung möglichst gering zu 
halten. 
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Tabelle 14: Prognostizierte Luftschadstoff-Gesamtbelastung am Aufpunkt ĂMaximum RVHñ 
(alle Werte in µg/m³, CO mg/m

3
) durch den Betrieb des Wirbelschichtkessels bzw. 

Hilfskessels 

Schadstoff Grenzwert 
Vor-

belastung 

Zusatzbelastung 
Gesamt 

Nullvariante RVH 

NO2 

HMWmax 200 154 28 5,2 187 

TMWmax 80 72 2,0 1,5 75 

JMW 30 15 0,3 0,11 15 

CO MW8 10 1,8 0,003 0,002 1,8 

SO2 

HMWmax 200 76 - 5,5 82 

97,5-P 70 11 - 3,0 14 

TMWmax 120 36 - 1,9 38 

JMW 20 2 - 0,136 2,1 

PM10 
TMWmax 50 168 0,10 0,32 168 

JMW 40 31 0,01 0,019 31 

 

4.9.2 Von der Republik Ungarn vorgelegte zusätzliche Daten und Informationen 

Von der Republik Ungarn wurden im Rahmen der Stellungnahme zu den Antragsunterlagen 
bzw. des Konsultationsverfahrens folgende Unterlagen vorgelegt: 

Á Immissionsmessdaten aus dem Zentrum der Stadt Szentgotthárd - Hof der István-
Széchenyi-Grundschule (Bericht MÁ137-I/08-H vom 24.4.2008) und von der 
Messstation Farkasfa.  

Á Schadstoffausbreitungsberechnung für betriebliche Punktquellen zur Bewertung der 
Umweltverträglichkeitserklärung der seitens der RVH Reststoffverwertungs-
gesellschaft mbH im Businesspark Heiligenkreuz ï Szentgotthárd  geplanten 
thermischen Reststoffverwertungsanlage (Verfasser: Nagy Ferenc Dipl.-
Umweltingenieur, DataBridge Mérnöki Szolgáltató Kft., Székesfehérvár, Februar 
2008): Die Ausbreitungsberechnung kommt zum Ergebnis, dass durch die von der 
geplanten Anlage verursachten Luftschadstoffimmissionen in erster Linie ungarische 
Gebiete belastet werden, wobei dicht bewohnte Gebiete weniger betroffen sind und 
die Konzentrationen im Vergleich mit den Belastungen gering sind. Bei den 
häufigsten meteorologischen Zuständen liegt der Höchstwert der 
Immissionskonzentration östlich der Emissionsquelle in einer Entfernung von etwa 
4.300 m auf ungarischem Staatsgebiet. 

Á Gutachten über die bezüglich Ungarn zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Luft durch die geplante Reststoffverwertungsanlage Heiligenkreuz (Verfasser: ENVI-
QUA Bt. (ENVI-QUA KG), H-1125 Budapest,György Aladár u. 25/a, Februar 2008): 
Die in diesem Gutachten dokumentierten (orientierenden) Ausbreitungsrechnungen 
haben zum Ergebnis, dass sich sowohl mit dem Modell SCREEN3 als auch mit dem 
Modell AERMOD potentielle Höchstkonzentrationen im Stundenmittel unter der 
Achse der Abgasfahne ergeben, die nicht hoch sind. Die maximalen 
Immissionskonzentrationen können jedoch im Vergleich zu den in der 
Umweltverträglichkeitserklärung berechneten Daten viel weiter von der geplanten 
Anlage entfernt liegen und somit weit nach Ungarn hineinreichen. 

4.9.3 Ergebnisse der Fachgutachten 

Vorbelastung - Luftschadstoffkonzentrationen: 

Die Sachverständige für Meteorologie, Klima und Luftschadstoffimmissionen kommt unter 
Punkt 3.1.3 ihres Gutachtens unter Einbeziehung eigener Auswertungen und Vergleiche zum 
Ergebnis, dass die Immissionsmessung der Station in Heiligenkreuz/Businesspark für ein 
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größeres Umfeld repräsentativ ist und die Belastungssituation am Standort und im 
Nahbereich der geplanten Anlage gut erfasst. 

Alle vorliegenden (österreichischen) Messungen zeigen ein einheitliches Bild der 
Belastungssituation: 

Á Es besteht eine gute Übereinstimmung der Tagesmittelwerte der NO2-Konzentration 
zwischen den Stationen Heiligenkreuz und Oberwart. 

Á Bei Feinstaub (PM10) stimmt die Belastungscharakteristik (Konzentration, zeitlicher 
Verlauf) zwischen der Messstation Businesspark Heiligenkreuz und Oberwart bzw. 
den im Lafnitztal durchgeführten mobilen Messungen sehr gut überein (vgl. Abbildung 
2). Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass hinsichtlich der 
Feinstaubbelastung das Südburgenland ï sieht man von lokalen Ăhot spotsñ ab ï in 
lufthygienischer Hinsicht als Ăeinñ Raum angesehen werden muss, in dem die 
Belastung nur in untergeordnetem Ausmaß durch lokale Emissionsquellen bestimmt 
wird. 

Abbildung 2: Vergleich der PM10-Belastung an den Messstellen Heiligenkreuz und Oberwart  
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Vergleich PM10-TMW Oberwart - Heiligenkreuz BP

25.7.2006 - 21.2.2008

Heiligenkr. BP

Oberwart

  

Zu den Annahmen über die Vorbelastung im Fachbeitrag J.8 (Luft, Klima, Immissionen) führt 
die Sachverständige am Beispiel von Stickstoffdioxid (NO2) aus, dass in der 
Umweltverträglichkeitserklärung die bei den Messstationen beobachteten höchsten Werte 
als maßgeblich herangezogen wurden. So wurde der als Vorbelastung angesetzte maximale 
Halbstundenmittelwert der NO2-Konzentration von 154 µg/m³ nur einmal bei der Messung in 
Rudersdorf am 27.03.2006 um 06:30 festgestellt. Bei allen weiteren Messungen wurde diese 
Konzentrationshöhe bei weitem nicht mehr erreicht. Halbstundenmittelwerte der NO2-
Konzentrationen über 100 µg/m³ kommen in Oberwart, Heiligenkreuz und bei den mobilen 
Messungen im Lafnitztal nur extrem selten vor.  

Beim Tagesmittelwert der NO2-Konzentration wurde in der Umweltverträglichkeitserklärung 
zur Charakterisierung der Vorbelastung ein im Jahr 2005 in Oberwart gemessener Wert von 
72 µg/m3 herangezogen. Der nächst höhere in Oberwart gemessene NO2-TMW im Zeitraum 
2000 ï 2007 lag im Jahr 2006 bei 57 µg/m3, bei den mobilen Messungen im Lafnitztal wurde 
ein maximaler TMW von 54 µg/m3 festgestellt und bei der Messstation Businesspark 
Heiligenkreuz 35,4 µg/m3. Der im Fachbeitrag J.8 ausgewiesene TMW der NO2-
Vorbelastung hat damit eine Eintrittswahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 % bezogen auf 
den Zeitraum 2005 bis 2007. 

Die Angaben zur Vorbelastung in der Umweltverträglichkeitserklärung können damit als 
Ăworst caseñ-Fall angesehen werden. 
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Zu den von der Republik Ungarn übermittelten Messdaten für den Zeitraum 19.5.-2.6.2007, 
14.8.-27.8.2007, 15.11.-4.12.2007 und 19.2.-6.3.2008 wird im Gutachten der 
Sachverständigen für Meteorologie, Klima und Luftschadstoffimmissionen unter Punkt 4.3.7 
ausgeführt, dass  

Á die Höhe der SO2-Belastung auch in Szentgotthárd gering ist, allerdings das 
Konzentrationsniveau in den Wintermonaten in Szentgotthárd  etwas höher liegt als 
bei der Messstation Businesspark Heiligenkreuz. Dies lässt vermuten, dass der 
Hausbrand wesentlich zur lokalen Belastung in Szentgotthárd beiträgt. 

Á die Belastungscharakteristik bei den Stickoxiden sehr ähnlich ist, 

Á Unterschiede zwischen den gemessenen Feinstaubbelastungen vor allem in der 
kalten Jahreszeit auftreten (vgl. Abbildung 3), sodass angenommen werden kann, 
dass auch bei Feinstaub der Hausbrand spürbar zur lokalen Belastung in 
Szentgotthárd beiträgt. Der Grenzwert für den TMW der PM10-Konzentration von 50 
µg/m³ gemäß Immissionsschutzgesetz - Luft wurde in den Messperioden in 
Heiligenkreuz an 4 Tagen überschritten, in Szentgotthárd an 15 Tagen. 

Á damit die Auswertung der Luftgütedaten von Heiligenkreuz und Szentgotthárd  ein 
durchaus einheitliches Bild der Luftgüte im Untersuchungsraum ergibt, da die 
Konzentrationsunterschiede in Szentgotthárd  durch die Situierung der Messstelle 
und während der Wintermonate durch den Einfluss des lokalen Hausbrandes erklärt 
werden können.  

Abbildung 3: Vergleich der PM10-Belastung an den Messstellen Businesspark Heiligenkreuz 
und Szentgotthárd  
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Vorbelastung ï Luftschadstoffdepositionen: 

Der Sachverständige für Landwirtschaft, Vegetation, Boden beurteilt die vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse und die in der Umweltverträglichkeitserklärung getroffene 
Bewertung als ausreichend und nachvollziehbar. 

Meteorologische Verhältnisse: 

Nach dem Ergebnis des Gutachtens der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen (Punkt 3.1.2) können die Angaben im Fachbeitrag J.8 der 
Umweltverträglichkeitserklärung in Bezug auf die unterschiedlichen Windverhältnisse im 
Untersuchungsraum, vor allem zwischen den Messstationen Heiligenkreuz und 
Szentgotthárd/Farkasfa, durch die zusätzlichen SODAR-Messungen gut erklärt werden. Die 
Messung am Standort Businesspark Heiligenkreuz erfasst auch die nächtlichen 
Kaltluftabflüsse aus dem Lafnitztal, sodass hier wesentlich mehr nordwestliche 
Komponenten auftreten, als in Szentgotthárd/Farkasfa. In der Höhe der Abgasfahne wird die 
Windrichtungsverteilung mehr durch südliche und südöstliche Richtungen dominiert. In 
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Hinblick auf die Nähe der Stadt Szentgotthárd wurde die Windverteilung von Heiligenkreuz 
herangezogen, um den ungünstigsten Fall der Ausbreitung von Schadstoffen abzudecken.  

Prognose der Immissions-Zusatzbelastung: 

Die Immissionsprognosen vor allem mittels des dreidimensionalen Gaußmodells ADMS bzw. 
ADMS Roads werden von der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen als dem Stand der Wissenschaft entsprechend eingestuft (Punkt 
3.1.4). Gaußmodelle sind gängige Ausbreitungsmodelle und werden häufig für die Prognose 
von Luftschadstoffimmissionen eingesetzt. Die Modelle weisen Annahmen auf, die häufig zur 
Überschätzung der realen Immissionskonzentration führen. 

Zu den von Seiten der Republik Ungarn übermittelten Ausbreitungsrechnungen wird 
ausgeführt (Punkt 4.3.3), dass  

­ die Berechnungen im Gutachten von DataBridge hinsichtlich der Höhe der 
anlagenbedingten Zusatzbelastung letztlich zu ähnlichen Ergebnissen führen, wie 
jene in der Umweltverträglichkeitserklärung und die dort für ungarisches Staatsgebiet 
ausgewiesenen Immissionskonzentrationen sogar etwas höher liegen. 

­ im Gutachten der ENVI-QUA Bt. die Ausbreitungsrechnungen mit zwei Modellen, 
(SCREEN 3 und AERMOD) durchgeführt wurden, die hinsichtlich der Höhe der 
anlagenbedingten Immissionsbelastung ähnliche Ergebnisse bringen wie die 
Ausbreitungsrechnung in der Umweltverträglichkeitserklärung. Allerdings liegen 
beiden Berechnungen keine vor Ort gemessenen meteorologischen Daten zu 
Grunde. 

Ermittlung der Gesamtbelastung: 

Nach den Ergebnissen des Gutachtens der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen, Punkt 3.1.3, erfolgte in der Umweltverträglichkeitserklärung die 
Abschätzung der beim Betrieb der geplanten Anlage zu erwartenden Luftschadstoff-
Gesamtbelastungen im Sinne einer Ăworst-caseñ-Abschätzung, weil die betriebsbedingten 
Zusatzbelastungen, die Belastungen aus dem projektbedingten Verkehr und die 
Zusatzbelastungen in der sogenannten ĂNullvarianteñ linear zur Vorbelastung addiert 
wurden. 

Nach dem Gutachten ist diese Vorgangsweise als Maximalwertabschätzung durchaus 
sinnvoll, man muss jedoch bedenken, dass die so errechneten Gesamtkonzentrationen in 
Wirklichkeit nie auftreten werden. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Quellhöhen der 
einzelnen zur Gesamtbelastung beitragenden Emissionsquellen und deren völlig 
unterschiedliches Ausbreitungsverhalten. Beim Verkehr treten z.B. die höchsten 
Immissionen eher bei stabilen Ausbreitungsbedingungen auf, die Immissionsbelastungen 
durch den Betrieb der geplanten Anlage sind bei labilen Bedingungen am höchsten.  

4.9.4 Bewertung 

Grundsätzliches: 

Die geplante Anlage dient nach dem zwischen der BEGAS Kraftwerk GmbH und der Lenzing 
Fibers GmbH abgeschlossenen Energieliefervertrag der Vollversorgung der 
Faserproduktionsanlagen der Lenzing Fibers GmbH unter Berücksichtigung der 
beabsichtigten (bereits behördlich bewilligten) Produktionserhöhung. Die Lieferverpflichtung 
der BEGAS Kraftwerk GmbH korrespondiert mit einer entsprechenden 
Abnahmeverpflichtung der Lenzing Fibers GmbH. Ein bloßer Kondensationsbetrieb der 
geplanten Anlage bei gleichzeitigem Betrieb der Energie- und Medienzentrale durch die 
Lenzing Fibers GmbH ist nicht beabsichtigt (siehe dazu Punkt 4.3.1 dieses Gutachtens). 

Die Stickoxidemissionen der Energie- und Medienzentrale (EMZ) der Lenzing Fibers GmbH 
stellen die bei dieser Anlage maßgebliche Emission dar. Die Emissionsfrachten werden im 
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Fachbeitrag J.8 (Luft und Klima, Immissionen) der Umweltverträglichkeitserklärung, Seite 84, 
für das Jahr 2006 (Faserproduktion 40.000 t/a) mit 3,456 g/s angegeben, für das Jahr 2011 
(Faserproduktion 60.000 t/a) mit 4,213 g/s. Dem gegenüber steht eine maximale 
Stickoxidfracht des geplanten Wirbelschichtkessels von 4,417 g/s (HMW) bzw. eine 
durchschnittliche Fracht (TMW, JMW) von 3,155 g/s.  

Die Stickoxidemissionen der Gasturbinen und des Hilfsdampfkessels in der EMZ der Lenzing 
Fibers GmbH sind damit etwa gleich hoch wie jene der geplanten Abfallverbrennungsanlage. 
Aufgrund der nur etwa halb so hohen Kamine in der EMZ sind aber wesentlich höhere 
Stickoxid-Immissionsbelastungen aus dem Betrieb der EMZ als jenem des 
Wirbelschichtkessels zu erwarten.  

Auch wenn ein Weiterbetrieb der Gasturbinen für andere Zwecke denkmöglich erscheint, ist 
doch davon auszugehen, dass die geplante Abfallverbrennungsanlage die bestehenden 
Energieerzeugungsanlagen in der EMZ und damit deren Luftschadstoffemissionen in einem 
wesentlichen Ausmaß oder zur Gänze substituieren wird.43 Dieser Effekt wurde in der 
Umweltverträglichkeitserklärung nicht berücksichtigt, da ï über die Annahmen für die 
ĂNullvarianteñ ï auch nach Inbetriebnahme der Abfallverbrennungsanlage ein Betrieb der 
EMZ mit voller Leistung in die Berechnung der Luftschadstoff-Gesamtbelastung eingesetzt 
wurde.  

Bei Zusammenschau der vorliegenden Informationen ist es damit durchaus möglich, dass 
die Errichtung der geplanten Abfallverbrennungsanlage bei den Stickoxiden (NO, NO2) sogar 
zu einer Verringerung der bestehenden Stickoxid-Immissionsbelastung führt und nicht zu 
einer Erhöhung. 

Vorbelastung: 

Für die Berechnung der Luftschadstoff-Gesamtbelastung ist es entscheidend, welche 
Kenngrößen für die Vorbelastung verwendet werden. Wie im Gutachten der 
Sachverständigen für Meteorologie, Klima und Luftschadstoffimmissionen ausführlich 
dargelegt wurde, wurden in der Umweltverträglichkeitserklärung die bei den Messstationen 
Businesspark Heiligenkreuz und Oberwart sowie bei den mobilen Messungen im Lafnitztal 
(jemals) gemessenen maximalen Immissionskonzentrationen als Kenngrößen für die 
Luftschadstoff-Vorbelastung im Untersuchungsraum verwendet. Die im Messzeitraum 
25.7.2006 ï 31.3.2008 bei der Messstation Businesspark Heiligenkreuz gemessenen 
maximalen Werte liegen insbesondere bei den Kurzzeitwerten erheblich unter den in der 
Umweltverträglichkeitserklärung angenommenen Werten für die Vorbelastung (Tabelle 15). 

Tabelle 15: Vergleich der in der Umweltverträglichkeitserklärung verwendeten Daten für die 
Vorbelastung mit den im Zeitraum 25.7.2006 ï 31.3.2008 bei der Messstation 
Businesspark Heiligenkreuz gemessenen höchsten Werten (alle Werte in µg/m³, CO 
mg/m

3
) 

Schadstoff Grenzwert Vorbelastung gemäß UVE 
Messstation Businesspark 

Heiligenkreuz 

NO2 

HMWmax 200 154 66,4 

TMWmax 80 72 35,4 

JMW 30 15 13,4 (2007) 

SO2 

HMWmax 200 76 56,5 

TMWmax 120 36 27,4 

JMW 20 2 1,9 

PM10 
TMWmax 50 168 113,4 

JMW 40 31 24,4 (2007) 

                                                
43

 Wenn von der EMZ zukünftig andere ï auch neu angesiedelte - Betriebe versorgt werden sollten, ersetzt sie 
die sonst für diese Betriebe erforderliche Energieerzeugung. 
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Eine solche Vorgangsweise ist damit sehr Ăkonservativñ, da sie extrem selten beobachtete 
Belastungsspitzen, von denen gar nicht sicher ist, ob sie auch in der Anlagenumgebung 
auftreten können, zum Regelfall erhebt, gibt auf der anderen Seite aber die Sicherheit, dass 
dadurch lokale Ăhot-spotsñ, wie sie z.B. in unmittelbarer Nªhe viel befahrener StraÇen 
existieren können, ausreichend mit erfasst werden. 

In Ergänzung zum Gutachten der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen wurde im vorliegenden Gutachten auch untersucht, ob durch 
windrichtungsabhängige Auswertung der Messdaten von der Messstation Businesspark 
Heiligenkreuz Erkenntnisse über die Ursachen der Luftschadstoffbelastungen gewonnen 
werden können, vgl. dazu Abbildung 4 .44  

Bei Schwefeldioxid deutet sich ein spürbarer Beitrag aus Richtung der Stadt Szentgotthárd 
an, wobei die Belastung aber insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau liegt. Bei den 
Stickoxiden sind die Konzentrationen bei Anströmung aus westlicher Richtung höher, was 
auf einen Einfluss vor allem der westlich der Messstation vorbeiführenden L 116 schließen 
lässt.  

Insgesamt gibt damit die Luftgütemessstelle Businesspark Heiligenkreuz sehr gut die 
Luftschadstoffbelastungssituation im Untersuchungsgebiet abseits von lokalen Ăhot-spotsñ 
wieder. 

Abbildung 4: Messstation Businesspark Heiligenkreuz - Schadstoffwindrosen für Schwefel-
dioxid und Stickoxide (Messzeitraum 25.7.2006 ï 31.3.2008) 
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 Solche Auswertungen wurden auch im Fachbeitrag J.8 der Umweltverträglichkeitserklärung, Seite 42 f. 
durchgeführt. 
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Luftgütesituation in Szentgotthárd: 

Nach dem Gutachten der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die im Vergleich zu 
Heiligenkreuz höheren Luftschadstoffbelastungen in Szentgotthárd vor allem auf den lokalen 
Hausbrand zurückzuführen sein dürften.  

Dies bestätigen weitergehende Auswertungen der von Seiten der Republik Ungarn 
übermittelten Messdaten: 

Á Der Unterschied der PM10- und SO2-Konzentrationen zwischen Szentgotthárd und 
Heiligenkreuz ist vor allem beim Feinstaub deutlich von der Außentemperatur 
abhängig (Abbildung 5), was deutlich auf die Ursache ĂHeizungsanlagenñ (Kohle, 
Holz) hinweist. 

Abbildung 5: Temperaturabhängige Auswertung der Konzentrationsdifferenzen bei PM10 
und SO2 zwischen den Messungen in Heiligenkreuz und Szentgotthárd
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 Dem ĂSommerñ wurden die Messungen im Zeitraum Mai bis August zugeordnet 
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Á Die Belastung mit Benzo(a)pyren (BaP) ist im Winter in Szentgotthárd sehr hoch und 
korreliert ebenfalls ï wie zu erwarten46 ï mit der Außentemperatur. Es ist bekannt, 
dass Kleinfeuerungsanlagen hohe Emissionen an polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen aufweisen, so dass auch hier ein wesentlicher Anteil von 
Heizungsanlagen anzunehmen ist.47 

Abbildung 6: Temperaturabhängige Auswertung der BaP-Konzentration in Szentgotthárd 
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Á Es gibt eine gute Korrelation48 zwischen der PM10- und der Benzo(a)pyren-
Konzentration im Winter, nicht aber im Sommer, was auf eine nur im Winter 
auftretende Ursache ï Raumheizung ï hinweist (Abbildung 7Fehler! Ungültiger 

                                                
46

 Zu österreichischen Messungen siehe P. Hohenblum et al. (2006):  PAH in der Luft - Messergebnisse des 
Hintergrundstandortes Pillersdorf/Niederösterreich. Umweltbundesamt Wien, Report REP-0010. Auch an einem 
Hintergrundstandort wurde eine im Vergleich mit Szentgotthárd sehr ähnliche zeitliche Belastungscharakteristik 
gefunden, allerdings auf wesentlich niedrigerem Konzentrationsniveau. Als Ursache wird der Hausbrand 
angegeben, welcher neben großen PM10-Emissionen einen sehr hohen Anteil an PAHs aufweist.  
47

 Siehe z.B. G. Thanner / W. Moche (2002): Emission von Dioxinen, PCBs und PAHs aus Kleinfeuerungen. 
Umweltbundesamt Wien, Monographien Band 153. 
48

 Weitere vermutliche signifikante Zusammenhänge (Korrelationskoeffizient > 0,5) bestehen in der Messperiode 
ĂWinterñ zwischen den Schwermetallkonzentrationen von Pb, Cd, Ni und Cu, Zn und Mn sowie zwischen Cd und 
BaP. 
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Eigenverweis auf Textmarke.). 

Abbildung 7: Zusammenhang PM10 und BaP-Konzentration in Szentgotthárd 
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Á Eine Auswertung nach den im Messbericht MÁ-137-I/08-H vom 24.4.2008 
angegebenen Windrichtungen49 an den jeweiligen Messtagen deutet auf die dichter 
verbauten Bereiche in der Stadt Szentgotthárd als Herkunftsorte der BaP- und PM10-
Belastungen. 

Abbildung 8: Abhängigkeit der BaP-Konzentration und PM10-Konzentrationsdifferenz von 
der Windrichtung in Szentgotthárd 
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49

 Tageswerte für die Windrichtung sind immer problematisch, da sie das Transportgeschehen in der Atmosphäre 
nur sehr unzureichend beschreiben können. 
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Zusammenfassend erscheint damit die Aussage gerechtfertigt, dass vor allem lokale 
Ursachen die Belastungssituation mit Feinstaub, aber auch Schwefeldioxid und Stoffen wie 
Benzo(a)pyren in der Stadt Szentgotthárd bestimmen.  

Meteorologische Verhältnisse: 

Wie die in der Umweltverträglichkeitserklärung durchgeführten Vergleiche der Daten 
verschiedener meteorologischer Messstationen und insbesondere die SODAR-Messungen 
gezeigt haben, gibt es im Lafnitztal ausgeprägte v.a. nächtliche Kaltluftabflüsse und damit 
verbunden eine direktionale Windscherung (Änderung der Windrichtungsverteilung mit der 
Höhe). Diese Situation kann mit den heute in der Praxis verfügbaren Ausbreitungsmodellen 
nicht abgebildet werden, sodass man gezwungen ist, sich für einen der verfügbaren 
meteorologischen Datensätze zu entscheiden. Im Untersuchungsgebiet wären alternativ zur 
Messstelle Businesspark Heiligenkreuz noch die Daten der auf ungarischem Staatsgebiet 
gelegenen Station Farkasfa verfügbar gewesen. Diese Messstation ist aber zum Teil von 
einem älteren Waldbestand stark abgeschirmt und bereits außerhalb des Talraumes von 
Lafnitz und Raab gelegen, so dass auch hier Zweifel an der Repräsentativität dieser Station 
für die meteorologischen Verhältnisse am Standort der geplanten Anlage erhoben werden 
können.  

Die Wahl der Daten von der Messstelle Businesspark Heiligenkreuz begründete sich aus der 
Überlegung, dass nach der gemessenen bodennahen Windrichtungsverteilung die häufigste 
Anströmung der nächstgelegenen größeren Siedlungsgebiete in der Stadt Szentgotthárd zu 
erwarten war. Dieser Ansatz erscheint nachvollziehbar, man muss bei der Interpretation der 
Ergebnisse der Luftschadstoff-Immissionsprognosen aber berücksichtigen, dass die 
Emissionen des Wirbelschicht- und Hilfskessels wegen der anderen Windrichtungsverteilung 
in der Höhe tatsächlich häufiger nach Nordwesten und Südwesten und weniger nach Osten 
abtransportiert werden als im Fachbeitrag J.8 der Umweltverträglichkeitserklärung 
angenommen wurde. Damit sind im Durchschnitt (Jahresmittelwerte) nordwestlich und 
südwestlich etwas höhere und östlich der geplanten Anlage etwas geringere 
anlagenbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten als in der Umweltverträglichkeitserklärung 
ausgewiesen wurde. 

Prognose der Immissions-Zusatzbelastung: 

Bei zusammenschauender Betrachtung der vorliegenden Luftschadstoff-
Ausbreitungsrechnungen (Fachbeitrag J.8 der Umweltverträglichkeitserklärung, von Seiten 
der Republik Ungarn vorgelegte Gutachten) kommt man zum Ergebnis, dass die 
wesentlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Berechnungen nicht in der Höhe der 
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prognostizierten maximalen anlagenbedingten Luftschadstoff-Zusatzbelastungen liegen, 
sondern beim prognostizierten Ort des Immissionsmaximums.  

Eine eigene orientierende Abschätzung mit dem Gauß-Modell der ÖNORM M 9440 mit den 
Emissionsdaten des Wirbelschichtkessels50 für den maximalen Stickoxidmassenstrom 
(HMW) ergibt eine maximale Immissionskonzentration von 13 µg/m3 bei Ausbreitungsklasse 
2 (labil) und geringer Windgeschwindigkeit (1 m/s) in einer Entfernung von ca. 350 m vom 
Kamin, was recht gut mit den Ergebnissen im Fachbeitrag J.8 der 
Umweltverträglichkeitserklärung übereinstimmt. 

Als Ursachen für die Unterschiede zwischen den vorliegenden Berechnungen kommen vor 
allem unterschiedliche Methoden für die Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung51, 
daneben auch unterschiedliche verwendete meteorologische Datensätze, eine 
unterschiedliche Parametrierung der Ausbreitungsbedingungen (Ausbreitungsklassen) und 
modellspezifische Unterschiede in Frage. Für eine Abklärung der Unterschiede wären 
Modellvergleiche unter Berücksichtigung der jeweils verwendeten Daten und 
Modellparameter erforderlich, was aber eher bereits als Forschungsaufgabe anzusehen ist 
und auch nicht erforderlich erscheint: Die Unterschiede zwischen den 
Modellierungsergebnissen hinsichtlich der Lage des Immissionsmaximums spielen nämlich 
für die Beurteilung der Auswirkungen nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil in den 
einzelnen Fachbeiträgen der Umweltverträglichkeitserklärung und in den fachspezifischen 
Gutachten der Sachverständigen ï unabhängig vom Ort des Auftretens - bei der Beurteilung 
der Auswirkungen immer auf die prognostizierte maximale vorhabensbedingte 
Luftschadstoffbelastung abgestellt wurde. 

Bewertung der Zusatzbelastung: 

Im Fachbeitrag J.8 der Umweltverträglichkeitserklärung wurde eine Bewertung dahingehend 
vorgenommen, ob Ărelevanteñ Luftschadstoff-Zusatzbelastungen vorliegen. Die 
Irrelevanzkriterien wurden mit 1 % des für einen bestimmten Luftschadstoff festgelegten 
Grenzwertes für den Jahresmittelwert der Immissionskonzentration bzw. 3 % des 
Grenzwertes für den Halbstundenmittelwert, das 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte 
oder den Tagesmittelwert angenommen. Diese Werte entsprechen dem aktuellen Stand der 
Diskussion in Österreich.52 Die Anwendung von Irrelevanzkriterien geht auf die Bestimmung 
des § 20 Abs. 3 Immissionsschutzgesetz ï Luft (IG-L) zurück.53 

Dass die Anwendung von Irrelevanzkriterien zur Beurteilung von (prognostizierten) 
Luftschadstoff-Zusatzbelastungen eines Vorhabens sinnvoll ist, wird unmittelbar einsichtig, 
wenn man z.B. die Belastungssituation mit dem karzinogenen Luftschadstoff Benzo(a)pyren 
(BaP) in der Stadt Szentgotthárd betrachtet. Nach den von Seiten der Republik Ungarn 
übermittelten Messergebnissen ist derzeit von einer erheblichen Überschreitung des in einer 

                                                
50

 Angaben im Fachbeitrag J.8 der Umweltverträglichkeitserklärung, Seite 81. 
51

 Bei labilen Ausbreitungsbedingungen und niedrigen Windgeschwindigkeiten berechnen sich z.B. nach VDI-
Richtlinie 3782 Blatt 3 wesentlich größere Überhöhungen der Abgasfahne warmer Quellen als nach ÖNORM M 
9440. Dies verschiebt das Immissionsmaximum in eine größere Entfernung von der Quelle. 
52

 Umweltbundesamt (2007): Leitfaden UVP und IG-L - Umgang mit Überschreitungen von 
Immissionsgrenzwerten von Luftschadstoffen in UVP-Verfahren, Berichte BE-274, Wien. Hier wird bei den 
Jahresmittelwerten zwischen Gebieten mit und ohne Grenzwert¿berschreitungen unterschieden. ĂIn Gebieten mit 
Grenzwertüberschreitungen ist als Irrelevanzkriterium im Allgemeinen eine Jahreszusatzbelastung von 1 % des 
Grenzwertes für den Jahresmittelwert angemessen. é. Außerhalb der oben genannten Gebiete kann als 
Irrelevanzkriterium im Allgemeinen eine 3 %ige Jahreszusatzbelastung zur Abgrenzung des 
Untersuchungsraumes herangezogen werden.ñ 
53

 ĂSofern in dem Gebiet, in dem eine neue Anlage oder eine emissionserhöhende Anlagenerweiterung 
genehmigt werden soll, bereits eine ¦berschreitung eines Grenzwerts é vorliegt oder durch die Genehmigung  
zu erwarten ist, ist die Genehmigung nur dann zu erteilen, wenn  

1. die Emissionen der Anlage keinen relevanten Beitrag zur Immissionsbelastung leisten oder 
2. éñ 
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EU-Richtlinie54 und im IG-L verankerten Zielwertes55 für den Jahresmittelwert der BaP-
Konzentration auszugehen (der in Szengotthárd gemessene Durchschnittswert wird dabei 
vereinfachend als Jahresmittelwert interpretiert). Die für den Betrieb der geplanten 
Abfallverbrennungsanlage prognostizierte maximale Immissionszusatzbelastung liegt bei 
0,001 % der festgestellten bestehenden BaP-Immissionskonzentration bzw. 0,004 % des 
Zielwertes. 

Tabelle 16: Zielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren gemäß Anlage 5b des 
Immissionsschutzgesetzes ï Luft (Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion als Durchschnitt 
eines Kalenderjahres) im Vergleich mit den in Szentgotthárd gemessenen Werten 

Schadstoff 
Zielwert 

[ng/m
3
] 

Messwerte Szentgotthárd 

Mittelwert aller 
Messungen 

[ng/m
3
] 

maximale Zusatzbelastung 
prognostiziert 

Konzentration 

[ng/m
3
] 

[%] von  

Messwert / Zielwert 

Arsen 6 0,39 0,039 10 / 0,6 

Kadmium 5 0,62 0,019 3 / 0,4 

Nickel 20 1,29 0,039 3 / 0,2 

Benzo(a)pyren 1 3,55 0,000039 0,001 / 0,004 

 

Derartig geringe Zusatzbelastungen führen zu keinen feststellbaren Änderungen der 
bestehenden Belastung. Anders ausgedrückt: Im Fall der BaP-Belastung in der Stadt 
Szentgotthárd liegt das Problem bei der Vorbelastung (und ihren Ursachen) und nicht bei der 
Zusatzbelastung durch die geplante Anlage.  

Die Anwendung von Irrelevanzkriterien für die Beurteilung der Höhe der Konzentration der 
projektbedingten Luftschadstoff-Zusatzbelastung ist aus fachlicher Sicht nicht zu kritisieren. 

Problematisch kann hingegen aus gutachterlicher Sicht eine Ămeterscharfeñ Abgrenzung von 
Bereichen sein, in denen die durch die Wirbelschichtanlage bzw. den Hilfskessel bedingten 
Luftschadstoff-Zusatzbelastungen über den Irrelevanzkriterien liegen, wie sie etwa im Kapitel 
1.3 des Fachbeitrages J.8 (Luft und Klima, Immissionen) der Umweltverträglichkeitserklärung 
hinsichtlich der Bestimmung des Untersuchungsraumes vorgenommen wurde: 

­ Aufgrund einer anderen Windrichtungsverteilung in Kaminhöhe ist eine andere 
räumliche Belastungsverteilung zu erwarten (im Jahresdurchschnitt nordwestlich und 
südwestlich etwas höhere und östlich der geplanten Anlage etwas geringere 
anlagenbedingte Zusatzbelastungen) als nach dem in der 
Umweltverträglichkeitserklärung für die Ausbreitungsrechnung des Wirbelschicht- und 
Hilfskessels verwendeten bodennah erhobenen meteorologischen Datensatz. 

­ Unterschiede zwischen verschiedenen Ausbreitungsmodellen können Unterschiede 
in der örtlichen Lage der Immissionsmaxima ergeben. 

­ Die in der Ausbreitungsrechnung verwendete meteorologische Zeitreihe der 
Messstation Businesspark Heiligenkreuz umfasste nur ein Jahr. Die 
meteorologischen Parameter ï z.B. Windrichtungsverteilung (vgl. Abbildung 9) ï 
ändern sich aber von Jahr zu Jahr in einem gewissen Bereich. 

Eine solche Abgrenzung von ĂRelevanzbereichenñ ist für die Beurteilung der 
Umweltauswirkungen der gegenständlichen Anlage aus fachlicher Sicht auch nicht 
erforderlich, da in den Teilgutachten hinsichtlich Wirbelschichtanlage bzw. Hilfskessel immer 
auf die maximalen anlagebedingten Luftschadstoff-Zusatzbelastungen unabhängig vom Ort 
des Auftretens des Immissionsmaximums abgestellt wurde. 

                                                
54

 Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Arsen, Kadmium, Quecksilber, 
Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft. 
55

 Die Zielwerte gemäß Anlage 5b des IG-L gelten ab dem 31. Dezember 2012 als Grenzwerte. 
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Abbildung 9: Messstation Businesspark Heiligenkreuz ï Vergleich Windrichtungsverteilungen 
Winter 2006/2007 und 2007/2008 

 

Ermittlung der Gesamtbelastung: 

Die im Gutachten der Sachverständigen für Meteorologie, Klima und 
Luftschadstoffimmissionen angeführte Überschätzung der Veränderung der Luftschadstoff-
Gesamtbelastung durch die einfache (bzw. lineare) Addition der betriebsbedingten 
Zusatzbelastungen, der Belastungen aus dem projektbedingten Verkehr und der 
Zusatzbelastungen in der sogenannten ĂNullvarianteñ zur Vorbelastung muss besonders 
hervorgehoben werden. Die lineare Addition von Vor- und Zusatzbelastung geht von einer 
Überlagerung des höchsten Wertes der Vorbelastung mit dem höchsten Wert der 
anlagenbedingten Zusatzbelastung aus.  

Für die Ermittlung des Jahresmittelwertes der Gesamtbelastung ist diese Vorgangsweise 
jedenfalls richtig. Für die Ermittlung der Kenngrößen für die Kurzzeitbelastung (HMW, TMW) 
der Gesamtbelastung führt dieses Verfahren bei der Ableitung von Abgasen über Kamine im 
Allgemeinen jedoch nicht zu korrekten Ergebnissen56, da der höchste Kurzzeitwert der 
Luftschadstoffvorbelastung praktisch nie mit der höchsten anlagenbedingten 
Zusatzbelastung zusammen trifft.57 

Tabelle 17: Abschätzung der durch den Wirbelschichtkessel verursachten Veränderung der 
maximalen Halbstunden- und Tagesmittelwerte von SO2 und NOx nach ÖNORM M 
9445 (Werte gemäß Umweltverträglichkeitserklärung in Klammer) 

Parameter 
Faktor gemäß ÖNORM M 9445 

Zusatzbelastung 
prognostiziert 

[µg/m
3
] 

Zunahme 

[µg/m
3
] 

 

HMWmax / JMW TMWmax / JMW JMWmax HMWmax TMWmax 

SO2 12,9 6,2 0,136 
1,8 

(4,6) 

0,8 

(1,5) 

NO2 5,1 2,8 0,11 
0,6 

(5,2) 

0,3 

(1,2) 

 

                                                
56

 Siehe ÖNORM M 9445 (Immissionen von Luftschadstoffen ï Ermittlung der Gesamtbelastung aus der 
Vorbelastung und der mittels Ausbreitungsmodellen ermittelten Zusatzbelastung) vom 1.8.2003. 
57

 Wenn sowohl die Vorbelastung als auch die Zusatzbelastung durch die Emissionen gleichartiger bodennaher 
Quellen (Straßen) bestimmt ist, ist die einfache (lineare) Addition von Vor- und Zusatzbelastung aber der 
realitätsnähere Zugang. 


